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(Beginn: 14:04 Uhr)

Präsident Norbert Kartmann:

Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich eröffne die 16. Plenarsitzung des
Hessischen Landtags und heiße Sie alle herzlich willkom-
men. Ich freue mich, dass ich Sie alle hier begrüßen kann,
drei Tage vor Eintritt in die Sommerpause.

Meine Damen und Herren, besondere Dinge geschehen
in unserem Lande nicht jeden Tag, also gibt es nichts zu
berichten – es sei denn, einer würde sagen, der 65. Ge-
burtstags von Hessens gutem Fußballer Jürgen Gra-
bowski sei ein bedeutendes Datum.

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten)

Lieber Herr Alterspräsident, da Sie mit ihm Fußball ge-
spielt haben, als Sie noch gleich gut waren, grüßen Sie ihn
von uns allen.

Aber ich will schon darauf hinweisen: Wenn Sie nach
rechts schauen, sehen Sie Herrn Höhler, den Mann, der
uns hier oben immer erfrischt. Er hat in dieser Plenarwo-
che seinen letzten Arbeitstag bei uns. Genießen Sie es
noch, von ihm bedient zu werden. Lieber Herr Höhler,
schöne Tage.

(Allgemeiner Beifall)

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, dass die Tages-
ordnung vom 1. Juli 2009 sowie ein Nachtrag vom heuti-
gen Tag mit insgesamt 73 Punkten Ihnen vorliegen.

Sie können dem Nachtrag in den Punkten 69 bis 73 ent-
nehmen, dass fünf Anträge auf eine Aktuelle Stunde ein-
gegangen sind. Entsprechend der Geschäftsordnung be-
trägt die Redezeit fünf Minuten je Aktuelle Stunde. Wir
haben heute Morgen vereinbart – das steht hier nicht –,
dass wir zwei Aktuelle Stunden zusammenfassen zu
7,5 Minuten Redezeit. Ist das richtig?

(Axel Wintermeyer (CDU): Ja! – Hermann Schaus
(DIE LINKE): 72 und 73!)

– Die Punkte 72 und 73 werden zu einem Thema zu-
sammengefasst mit 7,5 Minuten Redezeit. – Ansonsten ist
das von Ihnen so genehmigt.

Eingegangen und an Sie verteilt ist zu Tagesordnungs-
punkt 50 ein Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN, Drucks. 18/901, zu dem Entschließungs-
antrag der Fraktion der SPD betreffend „Operation düs-
tere Zukunft II“ durch finanzielles Ausbluten der hessi-
schen Kommunen, Drucks. 18/839.

Noch eingegangen und an Sie verteilt sind zu Tagesord-
nungspunkt 15 je ein Änderungsantrag der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucks. 18/900, sowie der
Fraktionen der CDU und der FDP, Drucks. 18/904. Hier
geht es um den Gesetzentwurf zur Neuordnung der mo-
netären Förderung.

Weiterhin eingegangen ist ein Dringlicher Antrag der
Fraktion der SPD betreffend keine Sonderbehandlung
der European Business School, Drucks. 18/902. Wird die
Dringlichkeit bejaht? – Das ist der Fall. Dann wird dieser
Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 74, und wir kön-
nen ihn mit Punkt 41 und 55 aufrufen. – Dem wird nicht
widersprochen. Dann ist das so beschlossen.

Weiterhin eingegangen ist ein Dringlicher Antrag der
Fraktion der SPD betreffend konjunkturellen Impuls der

Konjunkturprogramme messen, Drucks. 18/903. Wird die
Dringlichkeit bejaht? – Herr Kollege Rudolph.

Günter Rudolph (SPD):

Ich bejahe die Dringlichkeit 

(Heiterkeit)

und schlage vor, dass wir ihn mit Tagesordnungspunkt 60
zusammen aufrufen, dem Setzpunkt der CDU und der
FDP.

Präsident Norbert Kartmann:

Also, die SPD bejaht die Dringlichkeit, und wir rufen ihn
mit Punkt 60 auf. – Damit ist auch das beschlossen.

Dann ist noch eingegangen ein Dringlicher Antrag der
Fraktionen der CDU und der FDP betreffend Wirt-
schaftsförderung in Hessen zukunftssicher gestalten,
Drucks. 18/905. Wird die Dringlichkeit bejaht? – Das ist
der Fall. Dann wird er Tagesordnungspunkt 76, fünf Mi-
nuten je Fraktion. – Herr Kollege Blum.

Leif Blum (FDP):

Herr Präsident, das können wir zusammen mit den Tages-
ordnungspunkten 15 und 48 aufrufen.

Präsident Norbert Kartmann:

Tagesordnungspunkt 76 wird mit Punkt 15 und 48 aufge-
rufen, die Redezeit bleibt aber bei fünf Minuten.

(Axel Wintermeyer (CDU): Ja!)

– Richtig, Herr Kollege Wintermeyer. – Das ist damit er-
ledigt.

Weitere Hinweise zur Tagesordnung? – Das ist nicht der
Fall. Dann frage ich Sie, ob Widerspruch gegen die Tages-
ordnung insgesamt besteht. – Das ist nicht der Fall. Damit
ist sie genehmigt.

Meine Damen und Herren, wir tagen wir heute bis 19 Uhr.

Ich darf darauf hinweisen, dass heute um 19 Uhr die
Evangelische Kirche zu ihrem Sommerempfang ins Mar-
tin-Niemöller-Haus einlädt. Wenn es irgendwie geht, soll-
ten wir versuchen, die dorthin gehen, den Zeitpunkt eini-
germaßen einzuhalten.

Wir beginnen mit der Fragestunde. Dann kommen die
Wahlen der Vertrauensleute für die Ausschüsse zur Wahl
der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter bei den
Verwaltungsgerichten sowie beim Hessischen Verwal-
tungsgerichtshof.

Meine Damen und Herren, zunächst darf ich Sie herzlich
grüßen von unserer Kollegin Hölldobler-Heumüller. Sie
ist guten Mutes und hofft, nach der Sommerpause wieder
hier zu erscheinen. Ich habe ihr unser aller Grüße ausge-
richtet.

(Allgemeiner Beifall)

Frau Dr. Pauly-Bender ist krankheitsbedingt für alle drei
Tage entschuldigt. Gute Besserung von hier aus. – Sie
müssen sie auch anrufen und es ihr sagen.

(Günter Rudolph (SPD): Ja!)
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– Das machen wir so.

Frau Sorge hat einen Todesfall in der Familie. Ich habe mit
ihr korrespondiert. Sie ist die Woche nicht da, und wir re-
geln alles auch zu ihrer Zufriedenheit.

Nancy Faeser ist für heute entschuldigt.

(Günter Rudolph (SPD): Für den Rest der Woche
auch!) 

– Für den Rest der Woche auch. – Auch ihr gute Besse-
rung.

Der Herr Ministerpräsident ist von 15 Uhr bis 15:45 Uhr
nicht im Hause. Sehe ich das richtig so? – Okay, aber dann
wieder. Nur eine Dreiviertelstunde, na ja.

(Minister Jörg-Uwe Hahn: Ist Ihnen das zu kurz,
Herr Präsident?)

– Ich will jetzt nicht sagen, wie die Regierung über das
Parlament und das Parlament über die Regierung denkt.
Das machen wir heute nicht, das machen wir morgen.

Ich weise darauf hin, dass Sie eine Einladung zu einer Fin-
nisage auf den Tischen haben. Ich dachte, es gebe nur Ver-
nissage; das gibt es auch: „Zwischenwelten – zwischen den
Welten“, Frau Kollegin Wagner hat ausgestellt. Ich emp-
fehle die Ausstellung Ihrer Betrachtung und lade Sie ein,
am Donnerstag in der Mittagspause den Abschluss dieser
Ausstellung mit ihr und mit uns gemeinsam zu begehen.

Wir haben heute in der Plenarrückwand die Bilder fol-
gender historischer Persönlichkeiten Hessens: Anne
Frank, Wilhelm Grimm, Jacob Grimm, Goethe, Philipp
Reis, Senckenberg und Konrad Zuse. Das nur zur Infor-
mation. Sie wurden ausgewählt von der Jahrgangsstufe 12
der Hohen Landesschule in Hanau.

Heute Abend, im Anschluss an die Plenarsitzung, tagen
der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr in Sitzungs-
raum 501 A und der Kulturpolitische Ausschuss in Sit-
zungsraum 204 M. Unmittelbar nach Sitzungsschluss bit-
ten die beiden Ausschüsse zu kurzen Besprechungen.

Meine Damen und Herren, Geburtstag hat heute Herr
Kollege Merz. Lieber Herr Merz, Sie werden 57. Ich gra-
tuliere herzlich. Alles Gute, gute Gesundheit und weiter-
hin gute Zeit in Wiesbaden im Landtag.

(Allgemeiner Beifall – Schriftführer Abg. Dr. Mi-
chael Reuter überreicht einen Blumenstrauß.)

– Der Odenwald grüßt Mittelhessen.

Meine Damen und Herren, überraschenderweise begin-
nen wir auch heute mit Tagesordnungspunkt 1:

Fragestunde – Drucks. 18/823 –

Ich eröffne sie mit der Frage 83 der Frau Kollegin Ra-
vensburg. Frau Ravensburg, Sie haben das Wort.

Claudia Ravensburg (CDU):

Herr Präsident! Ich frage die Landesregierung:

Wie hoch ist der Anteil (in Prozent) der Hauptschulabgän-
ger ohne Abschluss in Hessen im Schuljahr 2008/2009 im
Vergleich zum Schuljahr 1998/1999?

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Staatsministerin.

Dorothea Henzler, Kultusministerin:

Frau Kollegin Ravensburg, im Schuljahr 1998/1999 verlie-
ßen 21,4 % der Schüler die Hauptschule ohne Abschluss.
Im Schuljahr 2007/2008 verließen 14,2 % der Hauptschü-
ler die Schule ohne Abschluss. Damit ist die Zahl der
Schulentlassenen ohne Hauptschulabschluss um ein Drit-
tel reduziert worden.

Die Zahlen für das Schuljahr 2008/2009 liegen noch nicht
exakt vor.

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Abg. Al-Wazir stellt eine Zusatzfrage.

Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Frau Ministerin, können Sie sagen, wie sich in demselben
Zeitraum die Zahl der Förderschüler – früher wurden sie
Sonderschüler genannt – entwickelt hat?

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Staatsministerin Henzler, bitte schön.

Dorothea Henzler, Kultusministerin:

Herr Abg. Al-Wazir, das kann ich Ihnen nicht aus dem
Stegreif sagen. Das werde ich Ihnen selbstverständlich
nachreichen.

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Danke!)

Präsident Norbert Kartmann:

Wir kommen damit zu Frage 85 des Herrn Abg. Honka.

Hartmut Honka (CDU):

Ich frage die Landesregierung:

Welchen Stand hat das Projekt der Einführung der elektro-
nischen Akte in Ordnungswidrigkeitenverfahren?

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Staatsminister Hahn.

Jörg-Uwe Hahn, Minister der Justiz, für Integration und
Europa:

Mit dem Projekt „elektronischer Rechtsverkehr in Ord-
nungswidrigkeitssachen“, das die kluge Abkürzung eRV-
OWi hat, werden bei der Staatsanwaltschaft beim Land-
gericht Kassel und bei dem Amtsgericht Kassel seit März
2007 bzw. Januar 2008 alle Akten im Einspruchsverfahren
gegen Bußgeldbescheide wegen Ordnungswidrigkeiten
nach dem Straßenverkehrsgesetz elektronisch geführt.
Die Akten dieser Verfahren eignen sich für eine elektro-
nische Bearbeitung sehr gut, da es sich um eine Vielzahl
strukturell ähnlicher Akten mit vergleichsweise geringem
Umfang handelt. Die für die Verfolgung dieser Ordnungs-
widrigkeiten zuständige Zentrale Bußgeldstelle, die ZBS,
beim Regierungspräsidium Kassel setzt ein elektroni-
sches Vorgangsbearbeitungssystem ein, bei dem alle Do-
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kumente zu einem Verfahren bereits in elektronischer
Form vorliegen.

Für die Führung der elektronischen Akten bei der Justiz
wird ein dem Landesstandard entsprechendes Dokumen-
tenmanagementsystem, das DMS, verwendet. Für den
Austausch der Daten kommt eine sogenannte Integra-
tionsplattform als technische Basis zum Einsatz.

Die Dokumente, aus denen die elektronischen Akten ge-
bildet werden, sowie sämtliche erforderlichen Daten zum
Verfahren werden zwischen allen beteiligten Stellen
elektronisch übertragen. Dadurch werden erhebliche
Zeitersparnisse beim Versand der Akten erzielt. Daneben
entfällt eine arbeitsintensive Mehrfacherfassung der Da-
ten in den Fachanwendungen.

Durch die engagierte Mitwirkung der Leitungen und der
Mitarbeiter der beteiligten Pilotbehörden sowie der ge-
meinsamen IT-Stelle der hessischen Justiz in Bad Vilbel
konnten die besonderen fachlichen und technischen An-
forderungen an die elektronischen Akten in der Justiz im
Laufe des Pilotverfahrens weiter präzisiert werden. Die
sich daraus ergebenden Ideen zu Verbesserungen konn-
ten in mehreren Weiterentwicklungsschritten erfolgreich
umgesetzt werden. Das System hat dadurch eine Reife er-
reicht, die eine nach dem Stand der Technik anwender-
freundliche und zuverlässige elektronische Aktenbearbei-
tung ermöglicht. Noch im laufenden Jahr 2009 wird daher
eine Ausdehnung auf alle entsprechenden Verfahren im
Landgerichtsbezirk Kassel erfolgen.

In der Folge ist eine weitere Pilotierung in einem Bereich
außerhalb der Verkehrsordnungswidrigkeiten angedacht.
Als ein solcher möglicher weiterer Einsatzbereich er-
scheinen die sogenannten Fahrpersonalsachen. Das sind
Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Lenkzeitüber-
schreitung. Sie sind sehr geeignet. Für diese Verfahren
sind die Zentrale Ahndungsstelle beim Regierungspräsi-
dium Gießen mit Sitz in Hadamar und auf der Seite der
Justiz die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Limburg
und das Amtsgericht Limburg, Zweigstelle Hadamar, hes-
senweit zuständig.

Präsident Norbert Kartmann:

Als Nächstes folgt Frage 88 der Frau Abg. Wiesmann.

Bettina Wiesmann (CDU):

Ich frage die Landesregierung:

Wie hat sich die Kinderbetreuungsquote in Hessen in den
Jahren 1999, 2003 und 2008 entwickelt?

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Minister für Arbeit, Familie und Gesundheit.

Jürgen Banzer, Minister für Arbeit, Familie und Gesund-
heit:

Frau Abgeordnete, meine Damen und Herren! Im Jahr
1999 hatten wir eine Versorgungsquote von 2,6 %, im Jahr
2003 von 6,3 % und im Jahr 2008 von 15,7 %. Zum 1. Juli
dieses Jahres haben wir eine Versorgungsquote von
18,62 %. Damit kann man sagen, dass wir voraussichtlich
die Vorgabe des Tagesbetreuungsausbaugesetzes, das als

durchschnittliches Versorgungsziel 20 % vorsieht, ein Jahr
vor Ende der vorgesehenen Frist erreichen werden.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Abg. Wiesmann stellt eine Zusatzfrage.

Bettina Wiesmann (CDU):

Herr Minister, wie stand Hessen im Jahr 2008 oder wie
steht Hessen aktuell im Vergleich zu den anderen Bundes-
ländern da?

(Zuruf von der SPD: Gut!)

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Staatsminister Banzer.

Jürgen Banzer, Minister für Arbeit, Familie und Gesund-
heit:

Herr Abgeordneter, das stimmt nicht. Wir stehen nicht
gut, sondern wir stehen sehr gut da.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU – Zurufe von
der SPD: Oh!)

Wir befinden uns unter den westdeutschen Flächenlän-
dern an zweiter Stelle.

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Das heißt, wir sind an achter Stelle!)

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Abg. Wiesmann stellt eine Zusatzfrage.

Bettina Wiesmann (CDU):

Wie wird sich in Hessen die weitere Entwicklung auf-
grund des mit dem Bund vereinbarten Versorgungsziel, in
Höhe von durchschnittlich 35 % darstellen?

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Staatsminister Banzer.

Jürgen Banzer, Minister für Arbeit, Familie und Gesund-
heit:

Es ist mit den Trägern dieser Einrichtungen besprochen
und geplant, dass wir durchschnittlich 5.000 Plätze pro
Jahr schaffen, sodass wir zumindest im Jahr 2013, gegebe-
nenfalls auch ein Jahr früher, die vorgegebene Zahl von
35 % erreichen werden.

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Abg. Al-Wazir stellt eine Zusatzfrage.

Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Staatsminister, Sie sagten gerade, wir befänden uns
unter den westdeutschen Flächenländern auf dem zwei-
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ten Platz. Darf ich das einmal übersetzen? Heißt das, dass
wir deutschlandweit auf dem neunten Platz liegen?

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Staatsminister Banzer.

Jürgen Banzer, Minister für Arbeit, Familie und Gesund-
heit:

Nein. Ich danke, dass Sie mir Gelegenheit geben, das zu
korrigieren.Wir befinden uns bei den westdeutschen Län-
dern auf dem zweiten Platz. Nur Hamburg ist besser.

Präsident Norbert Kartmann:

Wir kommen damit zur nächsten Frage. – Hoppla, ent-
schuldigen Sie bitte. Herr Abg. Merz stellt die letzte Zu-
satzfrage.

Gerhard Merz (SPD):

Herr Minister, Sie haben die Anwendung der Mindest-
voraussetzungen für drei Jahre wegen des zu beklagenden
Mangels an Fachpersonal ausgesetzt. Sind Sie denn der
festen Überzeugung, dass Sie das Ausbauziel bei Kindern
unter drei Jahren trotz dieses Sachverhalts erreichen kön-
nen?

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Staatsminister Banzer.

Jürgen Banzer, Minister für Arbeit, Familie und Gesund-
heit:

Ich möchte gern die Einleitung Ihrer Frage korrigieren.
Ich habe nicht die Anwendung der Standards ausgesetzt.
Vielmehr habe ich die negative Konsequenz der Verwei-
gerung einer Betriebserlaubnis bei Nichteinhaltung der
neuen Mindestvoraussetzungen ausgesetzt.

Nachdem ich dies korrigiert habe, möchte ich sagen, dass
ich der Meinung bin, dass man eine ausreichende Anzahl
an Erziehungskräften für den Ausbau der Betreuung der
Kinder unter drei Jahren erreichen wird.

Präsident Norbert Kartmann:

Als Nächstes folgt Frage 89 des Herrn Abg. Milde aus
Griesheim.

Gottfried Milde (Griesheim) (CDU):

Ich frage die Landesregierung:

In welchem Umfang engagiert sie sich im Rahmen von
Bürgschaften für mittelständische Unternehmen?

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Finanzminister Weimar.

Karlheinz Weimar, Minister der Finanzen:

Herr Abgeordneter, es gehört mindestens zu den sich
über lange Zeit haltenden Vorurteilen in der Öffentlich-
keit, die immer wieder transportiert worden sind, dass
Bürgschaften und Garantien sozusagen ausschließlich
den Großen zugute kämen. Wir können das in Hessen
widerlegen. Die Zielgruppe des Sonderprogramms Be-
triebsmittelbürgschaften der Hessischen Landesregie-
rung sind vorrangig kleine und mittlere Unternehmen,
aber natürlich auch größere Unternehmen, soweit es im
Einzelfall ansteht.

Die Anzahl der konkreten Anfragen von Unternehmen
bezüglich Bürgschaften im Zeitraum vom 01.11.08 bis
04.06.09 beträgt 59. Wir hatten im vergleichbaren Zeit-
raum des Vorjahres 29 konkrete Anfragen. Bei der Bürg-
schaftsbank Hessen beträgt die Anzahl in diesem Zeit-
raum 304. Das waren 187 im vergleichbaren Zeitraum des
Vorjahres. Sie sehen, die Zahl hat sich deutlich erhöht.

Der Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen an
den Bürgschaftsanfragen im genannten Zeitraum beträgt
100 % bei der Bürgschaftsbank und 81 % im Bereich der
Landesbürgschaften. Das unterstreicht die Schwerpunkt-
setzung der hessischen Mittelstandsförderung auch im
Rahmen der Bürgschaftsprogramme, wobei man deutlich
sagen muss: Wir haben natürlich viel mehr Anfragen auf
direktem Wege – Telefonate, Briefe –, die ebenfalls in die
Beratungen mit aufgenommen werden, aber nicht in ei-
nen konkreten Antrag einmünden, weil möglicherweise
unterschiedliche Voraussetzungen nicht gewährleistet
sind.

Insofern ist das, was wir mit dankenswerter Unterstützung
des Hessischen Landtags machen können, sehr stark auf
mittelständische, kleine und mittlere Unternehmen aus-
gerichtet und daher ein Eckpfeiler in der Arbeit, zu ver-
meiden, dass wir in dieser jetzigen konjunkturellen
Schwächephase mehr Substanz verlieren, als es tatsäch-
lich sein wird.

Präsident Norbert Kartmann:

Zusatzfrage, Herr Abg. Milde.

Gottfried Milde (Griesheim) (CDU):

Herr Minister, vielen Dank. Könnten Sie auch etwas zu
dem Volumen sagen? Es gab auch Veränderungen bei den
Bürgschaftsgrenzen der Bürgschaftsbank von 1 Million
auf 2 Millionen c. Kann man grundsätzlich sagen, dass die
Volumina bei den kleinen und mittleren Betrieben, die
nach Bürgschaften fragen, angestiegen sind – also die
Höhe der Bürgschaftsanfragen?

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Staatsminister Weimar.

Karlheinz Weimar, Minister der Finanzen:

Die Anfragevolumina, die ich Ihnen beschrieben habe,
haben wir einmal mit 350 Millionen c quantifiziert, Stand
jetzt. Das ist eine sehr schwankende Zahl unter dem Ge-
sichtspunkt, dass natürlich die reine Zahl der Anträge
nicht umschreibt, wie tatsächlich die spätere Inanspruch-
nahme oder wie hoch schon die Antragstellung ist.
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Wir haben sehr kleine Anträge – also „klein“ z. B. im Ver-
hältnis zu Opel oder sonstigen Anträgen – im Bereich von
wenigen Hunderttausend Euro. Die große Zahl bewegt
sich im Bereich um 1 Million c. Es zeigt auch, wie wichtig
dieses Programm unter dem Gesichtspunkt ist, dass hier
etwas abgedeckt wird, wo ansonsten Firmen große
Schwierigkeiten hätten, sich am Markt ohne diese Bürg-
schaften und Garantien zu refinanzieren.

Da ist die Ausfallquote nach wie vor sehr klein.Wir haben
es mit Menschen zu tun, da es sehr häufig Personengesell-
schaften oder GmbHs sind, hinter denen im Grunde ge-
nommen Menschen stehen, die in eigener Verantwortung
diese Firma nicht wie eine Kapitalgesellschaft betreiben,
sondern sich wie eine Personengesellschaft sehen.

Da ist die Ausfallquote nach wie vor sehr gering, was ein
Hinweis darauf ist, wie besonders wichtig diese Einstel-
lung, diese Tugenden der Beteiligten sind. Das ist zwar
kein Kriterium, Bürgschaften zu vergeben, aber gelegent-
lich doch ein Hinweis darauf, was für einen Schatz wir ei-
gentlich an diesen mittelständischen und kleinen Betrie-
ben haben und dass es richtig ist, die entsprechend zu för-
dern. Es war vom Hessischen Landtag richtig, sehr ge-
meinschaftlich das Volumen, das uns zur Verfügung steht,
auszuweiten.

Präsident Norbert Kartmann:

Zusatzfrage, Herr Abg. Milde.

Gottfried Milde (Griesheim) (CDU):

Herr Minister, ich entnehme Ihrer Antwort aber auch,
dass wir durch die Erhöhung des Bürgschaftsrahmens
noch einen deutlichen Spielraum für die Gewährung von
Bürgschaften haben, sodass für weitere Anfragen aus dem
hessischen Mittelstand genügend Spielraum ist?

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Finanzminister.

Karlheinz Weimar, Minister der Finanzen:

Das ist so, natürlich. Ich möchte ausdrücklich betonen –
das kann ich auch im Namen des Kollegen Posch sagen,
weil wir uns gemeinschaftlich darum kümmern –, es wird
nach wie vor dort nichts leichtfertig vergeben. Es finden
schon Prüfungen statt, die qualitativ gut und übrigens
auch für die Antragsteller häufig eine gute Hilfe sind,
wenn sie auf Schwächepunkte bei Anträgen oder der
Unternehmensstruktur hinweisen.

Die Fortführungsprognose ist ausgesprochen wichtig. Wir
wissen, dass wir am langen Ende Geld der Steuerzahler
verwalten und dass wir dort mit der gleichen Intensität
wie in der Vergangenheit prüfen. Allerdings – wie ich ge-
sagt habe – ist die Zahl der Fälle deutlich größer gewor-
den. Möglicherweise ist die Schwelle, dass man ein bis-
schen Angst hat, sich auf so etwas einzulassen, durch die
öffentliche Diskussion gesunken. Jetzt haben wir eine Si-
tuation, dass wir sehr viel stärker helfen können.

Ich bin übrigens sehr dankbar, dass häufig Abgeordnete
aus ihren Wahlkreisen usw. Erstkontakte herstellen, ohne
dass das etwas mit der Prüfung zu tun hat. Aber ich finde,
es ist wichtig, dass allgemein die Kammern, diejenigen, die
an der Front sind, mithelfen, dass uns Firmen nicht pleite-

gehen, die hätten gerettet werden können. Es ist um jeden
Arbeitsplatz und jede Investition, die getätigt worden ist,
schade.

Präsident Norbert Kartmann:

Frage 90, wir kommen zu den neuen Fragen. Herr Kollege
Quanz.

Lothar Quanz (SPD):

Ich frage die Landesregierung:

Wie viele Newsletter des Hessischen Kultusministeriums
wurden seit der Regierungsbildung im Februar 2009 per
Mail an die Schulen verschickt?

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Kultusministerin Henzler.

Dorothea Henzler, Kultusministerin:

Seit Februar 2009 wurde ein Schulleitungsinfo zu den Er-
gebnissen des 41. Mathematikwettbewerbs an die Schulen
per Mail versandt. Am Dienstag, dem 7. Juli, wurde eine
zweite zur Erläuterung des Zuweisungserlasses ver-
schickt. Das Hessische Kultusministerium plant, ab dem
kommenden Schuljahr die Schulleitungsinformation in
Form eines umfassenden regelmäßigen Newsletters wie-
der aufzunehmen.

Präsident Norbert Kartmann:

Zusatzfrage, Herr Abg. Quanz.

Lothar Quanz (SPD):

Darf ich aus Ihrer Antwort schließen, dass bisher der
Newsletterversand sehr sparsam war und künftig regel-
mäßig eine solche Unterrichtung der Schulen stattfinden
soll?

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Kultusministerin.

Dorothea Henzler, Kultusministerin:

Herr Abgeordneter, das dürfen Sie daraus entnehmen.

Präsident Norbert Kartmann:

Frage 91, Frau Abg. Hofmeyer.

Brigitte Hofmeyer (SPD):

Ich frage die Landesregierung:

Wie wurde sichergestellt, dass die Klassengröße in den Ein-
gangsklassen der verschiedenen Schulformen die Klassen-
höchstgrenze nicht mehr überschreitet?
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Präsident Norbert Kartmann:

Frau Kultusministerin Henzler.

Dorothea Henzler, Kultusministerin:

Frau Abg. Hofmeyer, aufgrund der Mitteilung der Schu-
len sowie der Staatlichen Schulämter über die Schüler-
zahlen an allgemeinbildenden Schulen im Schuljahr
2009/10 wurden die Stundenkontingente für jede Schule
ermittelt. Der zugrunde liegende Algorithmus berück-
sichtigt dabei die feststehenden Klassenobergrenzen, so-
dass hinsichtlich der Zuweisung der Stundenkontingente
die Klassengröße der Eingangsklassen durchgängig be-
achtet wird.

Präsident Norbert Kartmann:

Nächste Frage, Frage 92. Frau Abg. Habermann.

Heike Habermann (SPD):

Ich frage die Landesregierung:

Wann und in welcher Form wurde den Gymnasien mitge-
teilt, dass sie auch im kommenden Schuljahr 60.000 c zur
Sicherstellung einer Betreuung erhalten?

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Kultusministerin Henzler.

Dorothea Henzler, Kultusministerin:

Frau Abg. Habermann, den Schulträgern und den Staat-
lichen Schulämtern wurde mit Schreiben vom
29. Mai 2009 mitgeteilt, welche Ressourcen in ihrem je-
weiligen Bereich für den Ausbau des Ganztagsprogramms
zur Verfügung stehen. Darin sind Mittel und Stellen für
eine pädagogische Mittagsbetreuung der bisher mit
60.000 c geförderten 66 Schulen mit gymnasialem Bil-
dungsgang eingeschlossen. Die Schulträger wurden gebe-
ten, dem Hessischen Kultusministerium bis zum 30. Juni
2009 mitzuteilen, welche Schulen mit welcher Ressour-
cenverteilung vorgesehen sind.

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen
können auch Schulen zur Weiterentwicklung als offene
Ganztagsschule, teilgebundene Ganztagsschule und ge-
bundene Ganztagsschule vorgeschlagen werden. Deshalb
wurde auch darum gebeten, die im Schreiben angeführten
Unterlagen sowie ein pädagogisches Konzept für den
Ganztagsbereich beizufügen.

Die Schulträger haben um Fristverlängerung bis zum
12.07.2009 gebeten, und diese Fristverlängerung ist ihnen
gewährt worden.

Präsident Norbert Kartmann:

Zusatzfrage, Frau Abg. Habermann.

Heike Habermann (SPD):

Frau Ministerin, ich entnehme Ihrer Antwort, dass es noch
nicht möglich ist, eine Aussage darüber zu treffen, wie
viele zusätzliche neue Angebote oder Weiterentwicklun-
gen es an den hessischen Schulen im kommenden Schul-

jahr im Ganztagsschulbereich geben wird. Können Sie
dazu eine Aussage machen oder das nachliefern?

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Kultusministerin.

Dorothea Henzler, Kultusministerin:

Frau Abg. Habermann, da noch nicht alle Schulträger zu-
rückgemeldet haben, welche Schulen sie mit welchen
Ganztagsangeboten versehen wollen, ist die komplette
Antwort zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht mög-
lich. Sobald alle Schulträger zurückgemeldet haben, ist sie
möglich.

Präsident Norbert Kartmann:

Frage 93, Frau Abg. Habermann.

Heike Habermann (SPD):

Ich frage die Landesregierung:

Hält sie die Teilnahme an einer öffentlichen „Schnapsab-
stimmung“ – in Klammern: des bildungspolitischen Spre-
chers der FDP-Fraktion – zur Europawahl für geeignet,
um die Aufgabe von Schule zu unterstützen, junge Men-
schen über die Gefahren von Drogen- und Alkoholmiss-
brauch aufzuklären?

(Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD): Gute Frage!)

Präsident Norbert Kartmann:

Die beantwortet Herr Staatsminister Banzer.

Jürgen Banzer, Minister für Arbeit, Familie und Gesund-
heit:

Frau Abgeordnete, die Antwort lautet: Nein. Die Fairness
gebietet es aber, einzuräumen, dass der Sprecher der
Jungliberalen in einer Presseerklärung später diese Ak-
tion – wie ich finde: ordnungsgemäß – kommentiert und
entschuldigt hat.

Im Übrigen sieht die Landesregierung davon ab, die Ver-
anstaltungen von politischen Jugendorganisationen zu
kommentieren.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP –
Zuruf der Abg. Janine Wissler (DIE LINKE))

Präsident Norbert Kartmann:

Die nächste Frage ist die Frage 94. Herr Abg. Bellino.

Holger Bellino (CDU):

Ich darf die Landesregierung fragen:

Wie entwickeln sich die Präventions- und Integrationspro-
jekte im Bereich des Sports?

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Bestens! – Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD):
Außergewöhnlich!)
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Präsident Norbert Kartmann:

Herr Sportminister Bouffier.

Volker Bouffier, Minister des Innern und für Sport:

Herr Präsident, Herr Kollege Bellino! Aus der Sicht der
Landesregierung haben sich diese einzelnen Projekte sehr
gut entwickelt.

(Zuruf von der SPD: Ah!)

Bis zum heutigen Tag haben diese Projekte von allen Sei-
ten dieses Hauses immer großes Lob erhalten.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

Deshalb möchte ich das auch in Zukunft fortsetzen. Bei-
spielhaft will ich ein paar nennen. Vor die Klammer will
ich ziehen, dass diese Projekte aus meiner Sicht deshalb so
erfolgreich sind, weil sie grundsätzlich mit Partnern
durchgeführt werden, nie durch das Ministerium allein.
Hauptpartner dabei ist der Landessportbund oder einer
seiner Fachverbände wie der Fußballbund oder auch die
Bundesanstalt für Arbeit – vor allen Dingen aber die Ver-
eine. Das sichert uns eine sehr unmittelbare und praxis-
nahe Arbeit. Darin liegt aus meiner Sicht auch der we-
sentliche Erfolg.

Beispielhaft darf ich das Projekt „start – Sport über-
springt kulturelle Hürden“ erwähnen. Das ist ein integra-
tives Projekt zur Förderung von Zuwanderermädchen
und -frauen. Dort geht es darum, diese jungen Mädchen
und Frauen – in der Regel muslimischen Glaubens – über-
haupt für den Sport und für Vereinstätigkeit zu gewinnen.
Mittlerweile befindet sich dieses Projekt im sechsten bzw.
siebten Jahr. Dort konnten wir es erreichen, dass Übungs-
leiterinnen ausgebildet werden konnten. Unser Partner
dabei ist der Landessportbund.

Ich empfinde es als außerordentlich eindrucksvoll, dass es
gelungen ist, dass diese jungen Frauen mittlerweile als
Übungsleiter in unseren Vereinen tätig sind. Das ist eine
Form gelungener Integration, die es meines Erachtens in
dieser Form außerhalb des Sports noch nirgends gegeben
hat.

Ich will auf ein zweites Beispiel hinweisen. Vielleicht ha-
ben Sie in den letzten Tagen gelesen, dass der Deutsche
Sportbund und die Bundesagentur für Arbeit sich aufma-
chen, die Möglichkeiten des Sports zu nutzen und be-
sonders schwierige Fälle bei berufsbezogenen Eingliede-
rungsmaßnahmen zu unterstützen.

Das machen wir in Hessen schon seit drei Jahren. Das
nennt sich „Fußball ist das Tor zum Lernen“. Dort geht es
um Eingliederungsmaßnahmen für junge Menschen bis
25 Jahren. In der Regel sind das solche, die Probleme
haben, tagtäglich zu kommen, zum gleichen Zeitpunkt
zu kommen oder auch eine gewisse Disziplin am Aus-
bildungs- oder Arbeitsplatz zu entwickeln. Wir bieten
dort jeden Tag Fußball an – das ist sozusagen die Ein-
trittskarte –, anschließend Unterricht und entsprechende
Betreuung, bis hin zu Praktikumsplätzen. Wir konnten
auch bereits eine Reihe von Dauerarbeitsplätzen dort
vermitteln.

Dieses Projekt wurde in Frankfurt am Main begonnen. Es
wurde in Gießen fortgeführt und soll, je nachdem, wie es
gelingt, mit der Bundesagentur für Arbeit diese Projekte
weiter auszubauen, fortgesetzt werden.

Im Rahmen dieser Integrations- und Präventionsprojekte
will ich ein drittes Beispiel nennen. Es nennt sich „Bal-
lance Hessen“. Auch dieses Projekt wurde bereits vor ei-
ner ganzen Reihe von Jahren von uns eingerichtet. Es
steht für Integration,Toleranz, Fair Play und insbesondere
gegen Diskriminierung, Rassismus, Gewalt und Provoka-
tion. Dieses Projekt richtet sich in erster Linie an Be-
treuer, Schiedsrichter und Eltern, aber auch an Lehrer,
und wird von vielen Schulen angenommen. Dafür bin ich
sehr dankbar.

Aus dem Bereich der Prävention will ich aus Zeitgründen
nur auf ganz weniges hinweisen, was mir besonders inte-
ressant erscheint.

Gemeinsam mit dem Fußballbund haben wir ein Projekt,
das sich insbesondere um Sechs- bis Zehnjährige küm-
mert, die verhaltensauffällig und häufig auch aggressiv
gegenüber Mitschülern und anderen Kindern sind.

Ein zweites Projekt nennt sich „Für Respekt und Tole-
ranz“. Hier geht es insbesondere um die Ansprache von
Funktionsträgern in den Vereinen, die sich mit Vorfällen
rassistischer und diskriminierender Art auseinanderzuset-
zen haben. Auch diese Angelegenheit machen wir ge-
meinsam mit dem Fußballverband.

Ich will ein drittes Beispiel nennen, das wir gemeinsam
mit der Sportjugend veranstalten. Dort geht es unter dem
Stichwort „Vereine stark machen“ darum, dass wir für Ju-
gendleiter und Trainer sehr kleinteilig Hilfestellung und
Anleitung geben, wie sie mit bestimmten Problemfällen,
Sachverhalten, aber auch manch massiver Auseinander-
setzung fertig werden.

Abschließend will ich noch darauf hinweisen – damit Sie
erkennen können, dass das in ein größeres Projekt einge-
bunden ist –:Wir haben die Fanprojekte, sowohl in Frank-
furt als auch in Offenbach und Darmstadt. Untrennbar
damit verbunden ist das „Netzwerk gegen Gewalt“, in
dem sich insbesondere viele Vereine in Kooperationspart-
nerschaft befinden.

Herr Abgeordneter, unter dem Strich:Auch im Sport ist es
nicht so, dass es dort keine Probleme gäbe. Aber aus mei-
ner Sicht gibt es keinen Bereich, in dem Prävention und
Integration tagtäglich so erfolgreich gelebt werden wie im
Sport.

Präsident Norbert Kartmann:

Alles einig.

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Klatschen! – Gegenruf des Abg. Peter Beuth
(CDU): Ihr hättet auch klatschen können!)

Dann kommt Frage 95. Herr Abg. Warnecke.

Torsten Warnecke (SPD):

Ich frage die Landesregierung:

Welche Gründe haben sie bewogen, die im Haushaltsplan
für das Jahr 2008 eingeplanten Mittel für die Bad Hersfel-
der Festspiele, in Höhe von 291.500 c, um 14.500 c zu kür-
zen, um die Festspiele tatsächlich mit 277.000 c zu unter-
stützen?

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann.
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Eva Kühne-Hörmann, Ministerin für Wissenschaft und
Kunst:

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, diese Fragestellung
suggeriert die Annahme, es habe eine Kürzung gegeben.
Dem ist nicht so. Hiermit stelle ich klar: Die Mittel für die
Bad Hersfelder Festspiele sind nicht gekürzt worden. Die
tatsächliche Förderung für die Bad Hersfelder Festspiele
liegt seit mehreren Jahren konstant bei 277.000 c.

Die Förderung wurde im Jahr 2004 auf 277.000 c abge-
senkt, in den Beiblättern zum Produktblatt war der alte
Planansatz von 291.000 c für die Bad Hersfelder Fest-
spiele zunächst fortgeschrieben worden. Diese Beiblätter
sind aber nicht Bestandteil des öffentlichen Landeshaus-
halts. In der Haushaltsplanung 2009 wurde nun die Pla-
nung dem langjährigen Ist angeglichen, da eine allge-
meine Erhöhung der Produktabgeltung im Moment nicht
vorgesehen ist. Die Stadt Bad Hersfeld ist immer zeitnah
über alle Fördermöglichkeiten unterrichtet worden, so-
dass ich noch einmal klarstelle, dass es seit mehreren Jah-
ren keine Kürzung gegeben hat, sondern einen konstan-
ten Beitrag der Förderung von 277.000 c für die Bad
Hersfelder Festspiele.

Präsident Norbert Kartmann:

Zusatzfrage, Herr Abg. Warnecke.

Torsten Warnecke (SPD):

Den konstanten Beitrag nicht in Frage stellend, frage ich
Sie trotzdem, Frau Staatsministerin, auch wenn Sie im ver-
gangenen Jahr nicht die Verantwortung getragen haben:
Was hat die Landesregierung dann dazu bewogen, den
entsprechenden Etatposten um 14.500 c aufzustocken
und der Stadt Bad Hersfeld offenkundig nur 277.000 c
zur Verfügung zu stellen?

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann.

Eva Kühne-Hörmann, Ministerin für Wissenschaft und
Kunst:

Ich habe es eben schon einmal erläutert: Der Betrag ist
seit Jahren konstant. Das, was Sie als höheren Betrag an-
geführt haben, ist in den Beiblättern festgelegt, die seit
Jahren keinerlei Haushaltsrelevanz haben.

Präsident Norbert Kartmann:

Zusatzfrage, Herr Abg. Warnecke.

Torsten Warnecke (SPD):

Frau Staatsministerin, dann darf ich Sie fragen, welche
Relevanz denn diese Beiblätter für Ihre im Haushaltsvoll-
zug vorhandenen Mittelausgaben haben. Sind das irgend-
welche beliebigen Orientierungen, an welchen Sie sich
einmal orientieren und einmal nicht? Wozu kriegen dann
Abgeordnete am Ende die Beiblätter? Wozu sind dann in
diesen Beiblättern auch die entsprechenden Mehr- oder
Minderzahlungen ausgewiesen? Diese lassen doch zumin-
dest anhaltsmäßig darauf schließen, dass die entsprechen-

den Mittel auch verausgabt werden sollten. Es mag auch
Gründe geben, dies nicht tun zu können,

Präsident Norbert Kartmann:

Schließen Sie die Frage bitte ab.

Torsten Warnecke (SPD):

wenn Herr Staatsminister Weimar beispielsweise sagt,
dass er aus finanziellen Gründen eine Haushaltssperre er-
lasse, sodass dann von mir aus keine Mittel mehr veraus-
gabt werden können. Das war aber hier nicht der Fall.

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann.

Eva Kühne-Hörmann, Ministerin für Wissenschaft und
Kunst:

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, seit ich die Verantwor-
tung trage, stimmen die Beiblätter mit dem, was gemäß
dem Haushaltsansatzes ausgezahlt worden ist und auch
ausgezahlt werden soll, überein.

(Zuruf von der SPD: Oh!)

Präsident Norbert Kartmann:

Zusatzfrage, Frau Kollegin Erfurth.

Sigrid Erfurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Frau Ministerin, können Sie die Frage beantworten, seit
wann die Förderung auf 277.000 c abgesenkt worden ist
und wofür speziell diese 14.500 c ursprünglich einmal
vorgesehen waren?

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Staatsministerin.

Eva Kühne-Hörmann, Ministerin für Wissenschaft und
Kunst:

Frau Abgeordnete, ich habe eben beantwortet, seit wel-
chem Jahr diese Förderungabgesenkt worden ist, nämlich
seit dem Jahr 2004.

Präsident Norbert Kartmann:

Zusatzfrage, Herr Abg. Grumbach.

Gernot Grumbach (SPD):

Frau Ministerin, Sie haben in Ihrer Antwort auf die vor-
vorige Frage einen Sachverhalt nahegelegt, den ich schon
einmal hinterfragen muss. Wenn Sie sagen, seit Sie in die-
sem Amt sind, stimmen die Beiblätter, dann heißt das
doch, dass es vorher anders gewesen sein müsste.
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Präsident Norbert Kartmann:

Frau Staatsministerin.

Eva Kühne-Hörmann, Ministerin für Wissenschaft und
Kunst:

Diese sogenannten Beiblätter, die es zum Haushalt gibt,
sind eine Orientierung dafür, wie der Rahmen einmal war.
Ich habe eben in der ersten Beantwortung dargestellt,
dass sie keine Haushaltsrelevanz haben, sondern nur de-
klaratorischen Charakter. Jetzt ist seit Jahren, nämlich seit
2004, kontinuierlich ein Betrag gezahlt worden, der nicht
gekürzt worden ist. Bis dahin sind die Beiblätter immer
wieder aufgrund der alten Kürzung mitgeführt worden.
Wenn man so etwas über einen langen Zeitraum mitführt,
dann wird irgendwann die Entscheidung gefällt, ob man
sie angleicht oder nicht, und genau das habe ich jetzt ge-
tan.

Präsident Norbert Kartmann:

Frage 96, Herr Abg. Greilich.

Wolfgang Greilich (FDP):

Ich frage die Landesregierung:

Wann und bei welchen Grundbuchämtern wird sie das jetzt
beschlossene Gesetz zur Einführung des elektronischen
Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte im Grund-
buchverfahren zuerst umsetzen und damit „E-Justice im
Grundbuchverfahren“ einführen?

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Justizminister Hahn.

Jörg-Uwe Hahn, Minister der Justiz, für Integration und
Europa:

Herr Abg. Greilich, die Landesregierung begrüßt das bal-
dige Inkrafttreten des Gesetzes zur Einführung des
elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen
Akte im Grundbuchverfahren als einen weiteren Meilen-
stein für den Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs
im Bereich der Justiz. Gerade das Grundbuchverfahren
erscheint für den Ausbau des elektronischen Rechtsver-
kehrs besonders geeignet.

Hessen plant, von den im Gesetz eröffneten Möglichkei-
ten, die eine Einführung des elektronischen Rechtsver-
kehrs über Länderöffnungsklauseln vorsehen, als eines
der ersten Bundesländer Gebrauch zu machen. In einem
ersten Schritt wird die Übertragung der Verordnungser-
mächtigungen auf den Hessischen Minister der Justiz, für
Integration und Europa vorbereitet. Die Ausübung der
Ermächtigung durch den Justizminister in Form einer
konkreten Pilotierung bei einem einzelnen Gericht soll
sich anschließen.

Die Vorteile des elektronischen Rechtsverkehrs lassen
sich allerdings nach der Überzeugung der Landesregie-
rung nur dann sinnvoll nutzen, wenn die zu übermitteln-
den Daten auch in der entsprechenden Fachsoftware ver-
arbeitet werden können. Dies soll zunächst für den Be-
reich der Grundschuldbestellungen und der Auflassungs-
vormerkungen erprobt werden. Eine entsprechende An-

passung der von den meisten Bundesländern eingesetzten
Software ist bereits seit einiger Zeit in Arbeit und soll bis
Anfang des nächsten Jahres fertiggestellt sein. Bis dahin
soll auch die Auswahl des Amtsgerichts abgeschlossen
sein.

Präsident Norbert Kartmann:

Frage 97, Herr Abg. Franz.

Dieter Franz (SPD):

Ich frage die Landesregierung:

Welche Gründe sind für die Unterbrechung der Baumaß-
nahmen für den Radweg R 5 zwischen Sontra-Hornel und
Sontra-Berneburg verantwortlich?

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Verkehrsminister Posch.

Dieter Posch, Minister für Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung:

Herr Kollege Franz, im Rahmen des Baus des Radwegs
zwischen den von Ihnen genannten Ortsteilen ist es not-
wendig, auf der Südseite der B 27 eine Rampe herzustel-
len. Die dafür benötigten Fertigteile sind vorletzte Woche
geliefert worden und werden zurzeit eingebaut. Die Fer-
tigstellung der Gesamtmaßnahme ist in dieser Woche vor-
gesehen.

Präsident Norbert Kartmann:

Zusatzfrage, Herr Kollege Franz.

Dieter Franz (SPD):

Warum ist eine solche Bauausführung gewählt worden,
obwohl damit eine für die Radfahrer sicherlich sehr ge-
fährliche Querung der B 27 erforderlich ist?

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Staatsminister Posch.

Dieter Posch, Minister für Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung:

Warum damit eine Gefährdung verbunden sein soll, ver-
mag ich jetzt nicht zu beurteilen. Die ursprüngliche Fra-
gestellung lief darauf hinaus, warum es zu Verzögerungen
geführt hat. Das habe ich Ihnen beantwortet. Das, was Sie
jetzt nachgefragt haben, bin ich gern bereit, im Nachgang
zu beantworten.

Präsident Norbert Kartmann:

Zusatzfrage, Herr Kollege Franz.

Dieter Franz (SPD):

Dann frage ich noch einmal nach: Wer ist jetzt dafür ver-
antwortlich? Ist es das ASV aufgrund der Statik, oder ist
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es die Firma, die ausgeführt hat, weil sie nicht rechtzeitig
die entsprechenden Winkelsteine bestellt hat?

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Minister Posch.

Dieter Posch, Minister für Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung:

Eine Fehlerursachenforschung habe ich auf der Grund-
lage Ihrer Frage bisher nicht betrieben. Das werde ich
aber gleichzeitig tun, und ich werde Ihnen dies nachträg-
lich beantworten.

Präsident Norbert Kartmann:

Frage 98, Herr Abg. Dr. Spies.

Dr. Thomas Spies (SPD):

Ich frage die Landesregierung:

Wann wird sie den Entwurf eines Hessischen Heimgesetzes
in den Landtag einbringen?

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Staatsminister Banzer.

Jürgen Banzer, Minister für Arbeit, Familie und Gesund-
heit:

Herr Abgeordneter, die Frage der Erarbeitung des Heim-
gesetzes hängt für Hessen zunächst davon ab, wie das Be-
gehren der Länder Baden-Württemberg und Hessen be-
züglich des Umfangs der Föderalismusreform in dieser
Fragestellung geklärt wird. Hessen und Baden-Württem-
berg sind der Meinung, dass auch die Frage der zivilrecht-
lichen Bedingungen der Heimunterbringung Sache der
Länder ist. Der Bund ist anderer Meinung. Dies wird am
Freitag im Bundesrat abschließend entschieden. Es ist lei-
der nicht damit zu rechnen, dass sich unsere Position
durchsetzt.Wir werden dann, wenn das geklärt ist, alsbald
das entsprechende Gesetz vorlegen.

Präsident Norbert Kartmann:

Zusatzfrage, Herr Dr. Spies.

Dr. Thomas Spies (SPD):

Wie bald ist „alsbald“?

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Minister Banzer.

Jürgen Banzer, Minister für Arbeit, Familie und Gesund-
heit:

Juristen sagen: „ohne schuldhaftes Zögern“, „unverzüg-
lich“.

(Heiterkeit bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

In Wirklichkeit wollen wir die Anregungen und Vor-
schläge der verschiedenen Verbände vernünftig würdi-
gen. Es kann durchaus sein, dass das auch noch eine Nach-
frage und ein Gespräch notwendig macht. Dann wird das
übliche Verfahren – Kabinettsabstimmung, Ressortab-
stimmung – durchgeführt werden. Ich gehe daher davon
aus, dass es im ersten Halbjahr des kommenden Jahres
vorgelegt werden kann.

Präsident Norbert Kartmann:

Frage 99. Herr Merz für Herrn Dr. Reuter, bitte.

Gerhard Merz (SPD):

Ich frage die Landesregierung:

Trifft es zu, dass an dem Gymnasium Michelstadt aus den
derzeit sechs Klassen in der Jahrgangsstufe 9 im nächsten
Schuljahr fünf gebildet werden müssen, weil bei der Leh-
rerzuweisung 33 Wochenstunden fehlen?

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Kultusministerin Henzler.

Dorothea Henzler, Kultusministerin:

Herr Abg. Merz, ja, es trifft zu, dass das Gymnasium Mi-
chelstadt für die derzeitige Jahrgangsstufe 9 im nächsten
Schuljahr 2009/2010 aufgrund geringerer Schülerzahlen
eine Zuweisung für fünf Sollklassen erhält und es somit zu
einer Klassenzusammenlegung kommt. Vom Gymnasium
Michelstadt wurden mit Stand vom 30.06.2009 für den
kommenden Jahrgang 10 161 Schülerinnen und Schüler
gemeldet. Inkludiert sind dabei noch die angesetzten
Nachprüfungen. Folglich ist davon auszugehen, dass sich
diese Schülerzahl noch verkleinert, wenn einige Schüle-
rinnen und Schüler die Nachprüfungen nicht bestehen.
Die Prognose des Schulleiters liegt bei dann 158 bis 153.
Die jetzige Klasse 9 e wird nach derzeitigem Stand dann
aus nur noch höchstens 18 Schülerinnen und Schülern be-
stehen. Realistisch gesehen werden es nach Aussage des
Schulleiters sogar nur 16 Schülerinnen und Schüler sein.
Aufgrund der Schülerzahlen – die Obergrenze ist 33 –
werden nur fünf Klassen gebildet.

Präsident Norbert Kartmann:

Die nächste Frage ist Frage 100. Wer stellt sie für Frau
Kollegin Sorge? – Frau Erfurth. Bitte schön.

Sigrid Erfurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Ich frage die Landesregierung:

Wird sie im Kaufvertrag für den heutigen Campus Bo-
ckenheim der Frankfurter Goethe-Universität den Erhalt
des Studierendenhauses sowie der Dondorf-Druckerei fest-
schreiben?

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Finanzminister Weimar.
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Karlheinz Weimar, Minister der Finanzen:

Frau Abgeordnete, erstens. Die ehemalige Dondorf-Dru-
ckerei steht nicht unter Denkmalschutz. Zweitens. Das
Studierendenhaus steht in der Tat unter Denkmalschutz.
Es ist jedoch im städtebaulichen Rahmenplan bzw. in dem
in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplanentwurf
der Stadt Frankfurt anderweitig überplant.

§ 1 des Hessischen Denkmalschutzgesetztes konstatiert
abstrakt ein öffentliches Interesse am Erhalt von Kultur-
denkmälern. Ob ein konkretes Kulturdenkmal abgerissen
werden kann oder erhalten wird, wird erst entschieden,
wenn ein konkreter Bauantrag vorliegt, der auf die Besei-
tigung oder auf die Veränderung des Kulturdenkmals
zielt. Dann werden alle öffentlichen und privaten Interes-
sen sowie das öffentliche Interesse am Erhalt des Kultur-
denkmals gegeneinander abgewogen.

Dabei ist eines der öffentlichen Interessen, einen beste-
henden Bebauungsplan durchzusetzen. Die Aufstellung
eines Bebauungsplans ist Angelegenheit der Stadt Frank-
furt. Bei der späteren Interessenabwägung werden die
Nutzungsansprüche des Eigentümers ebenso einfließen
wie das öffentliche Interesse am Erhalt des Kulturdenk-
mals. Im Bebauungsplanverfahren wird im Rahmen der
Abwägung von öffentlichen und privaten Interessen eine
abschließende Entscheidung getroffen werden. Eine ein-
seitige Vorfestlegung, die die beschriebenen rechtlichen
Verfahrensschritte, insbesondere den Abwägungsprozess,
völlig außen vor lässt, wäre nicht sachgerecht.

Ich sage Ihnen dazu: Wir haben auch ein Interesse daran,
eine ordentliche Verwendung des Campus Bockenheim
zu erreichen. Ich glaube, dort ist ein hervorragender Be-
bauungsplan in der Phase der Aufstellung. Das ist für uns
als Land Hessen auch wirtschaftlich von außerordent-
licher Bedeutung. Denn wir leiten das Geld aus dem Kul-
turvertrag mit der Stadt Frankfurt an die Universität
Frankfurt weiter, sowohl als Stiftungsvermögen als auch
als weiteres Geld, um die Universität entsprechend vor-
anzubringen.

Es ist deshalb immer darauf zu achten, dass diejenigen, die
die Sache bei denkmalgeschützten Gebäuden, von denen
es dort einige gibt, ausführen, bei der Interessenabwä-
gung, die nach dem Denkmalschutzgesetz notwendig ist,
nicht mit Vorfestlegungen dahin gehend behindert wer-
den, ob man es machen kann oder nicht. Nach intensiver
Beschäftigung damit bin ich der Meinung, dass es neben
dem senckenbergischen Gebäude und dem Hauptge-
bäude, in dem die Universität gegründet worden ist, noch
weitere sehr interessante Kulturdenkmäler gibt. Man
sollte es aber auch nicht übertreiben. Sonst ist eine ver-
nünftige städtebauliche Entwicklung dieses Areals nicht
gewährleistet. Das habe nicht ich zu entscheiden, das ha-
ben am Ende auch nicht die Antragsteller zu entscheiden,
die investieren wollen, sondern das haben die zuständigen
Stellen, also die Denkmalschutzbehörden, zu entscheiden.
Da wird eine vernünftige Interessenwahrnehmung vorge-
nommen. Wir beabsichtigen nicht, in dem Vertrag ent-
sprechende Auflagen zu machen.

Präsident Norbert Kartmann:

Zusatzfrage, Herr Kollege Kaufmann.

Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Staatsminister, da das Studierendenhaus seinerzeit
ein Geschenk der Vereinigten Staaten war, sehen Sie nicht
Probleme anderer Art in dem Zusammenhang, wenn man
trotz Denkmalschutzes seitens der Landesregierung kei-
nerlei schützende Hand mehr darüber hält?

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Staatsminister Weimar.

Karlheinz Weimar, Minister der Finanzen:

Das kann ich am Ende nicht beurteilen. Aber das mit der
schützenden Hand ist so eine Sache. Ich habe gerade in
Frankfurt schon einiges getan und eine schützende Hand
über Dinge gehalten, die ganz toll geworden sind.Auf der
anderen Seite ist aber auch die Langzeitwirkung zu be-
rücksichtigen. Im Grunde genommen könnte jeder kom-
men, der irgendein besonders liebes Projekt bei sich hat,
am Ende aber die wirtschaftliche Nutzung eines solchen
Geländes, die im Auge behalten werden muss, nicht mehr
möglich sein. Das heißt, diese Interessenabwägung wird
dann nicht vorgenommen. Aus meiner Sicht ist sie aber
vorzunehmen. Die Frage, wie viele Kramer-Bauten zu er-
halten sind, ist eine solche Frage. Die Frage, ob die Uni-
versitätsbibliothek erhalten wird oder nicht, ist eine sol-
che Frage: mit 5 Meter hohen Räumen und Wänden, die
im Wesentlichen gleichzeitig Bücherregale sind. Daraus
noch eine wirtschaftliche Nutzung zu machen: Ich weiß
nicht.

Die Dondorf-Druckerei steht nicht unter Denkmalschutz.
Ich persönlich halte sie für ein ausgesprochen attraktives
Gebäude für einen Backsteinindustriebau.

Sie sehen, es gibt eine ganze Menge Abwägungen mit den
zuständigen Behörden und bezüglich der entsprechenden
Nutzung. Denn gerade die Dondorf-Druckerei, wenn ich
das richtig sehe, und gegenüber die Universitätsbibliothek
sind für die KfW eine Möglichkeit der Erweiterung – in
Klammern: die einzige.

Sie sehen, das ist ein schwieriger Abwägungsprozess. Wir
werden, wie ich hoffe, bald einen Vertrag darüber ab-
schließen, dass eine Projektentwicklung vorgenommen
wird. Denn das können wir bei dem Riesenareal Bocken-
heim nicht leisten. Ich glaube, dass wir da vernünftige
Partner gefunden haben. Die werden von mir vertrags-
schließend sicherlich nicht eingebunden werden, weil das
mehr eine Sache der Denkmalschutzbehörden und derer
ist, die die Investitionen tätigen. Ich bin übrigens der
festen Überzeugung, dass es bei der Dondorf-Druckerei
durchaus Möglichkeiten gäbe – die KfW hatte das schon
einmal angedeutet –, daraus ein interessantes Projekt zu
machen. Sie sehen, da bewegt sich noch alles. Ich bin auch
noch nicht sicher, wie das am Ende tatsächlich ausgehen
wird.

Präsident Norbert Kartmann:

Dann kommt die Frage 101. Frau Dorn, bitte schön.

Angela Dorn (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Präsident, ich frage die Landesregierung:
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Wird sie, nachdem sie sich lobend über das „flexible Stu-
dienmodell“ der geplanten juristischen Fakultät der Euro-
pean Business School geäußert hat, nämlich neben dem ju-
ristischen Staatsexamen auch internationale Abschlüsse
wie den Bachelor und den Master anzubieten, diese flexible
Möglichkeit nun auch den staatlichen Hochschulen einräu-
men?

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann.

Eva Kühne-Hörmann, Ministerin für Wissenschaft und
Kunst:

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, die staatlichen Hoch-
schulen haben bislang gegenüber meinem Haus kein
Interesse daran bekundet, auf eine gestufte Ausbildung
im juristischen Bereich, und sei es auch nur im Rahmen ei-
nes zusätzlichen Angebots, umzustellen. Insofern zielt
ihre Frage ins Leere.

Präsident Norbert Kartmann:

Frage 102, Frau Abg. Erfurth.

Sigrid Erfurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Ich frage die Landesregierung:

Welche Gründe gab es, den Closing-Termin für den Kauf-
vertrag der Hessischen Staatsdomäne Beberbeck erneut zu
verlängern, obwohl nicht erkennbar ist, dass die im Antrag
der Landesregierung zum 31. Oktober 2007, Drucks.
16/7923, aufgestellten Bedingungen zu erfüllen sind?

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Wirtschaftsminister Posch.

Dieter Posch, Minister für Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung:

Frau Kollegin Erfurth, die Besitzgesellschaft Domäne Be-
berbeck mbH & Co. KG hat eine nochmalige Verschie-
bung des Closing-Termins bis zum 31. Dezember 2010 er-
beten – das ist richtig. Sie begründet dies mit den starken
Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschafts-
krise auf die Bereitschaft potenzieller Investoren, ver-
bindliche Investitionszusagen einzugehen. Diese Begrün-
dung ist nachvollziehbar, und deswegen beabsichtigt die
Landesregierung, der Verlängerung zuzustimmen.

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Henners Traum!)

Präsident Norbert Kartmann:

Zusatzfrage, Frau Abg. Hofmeyer.

Brigitte Hofmeyer (SPD):

Herr Minister, wie erklären Sie sich, dass eine Kleine An-
frage der örtlichen Landtagsabgeordneten zu dieser An-
gelegenheit bis heute nicht beantwortet wurde, obwohl
die Beantwortungsfrist längst verstrichen ist, aber der

Bürgermeister der Stadt Hofgeismar bereits in einer öf-
fentlichen Stadtverordnetenversammlung die Verlänge-
rung des Closing-Termins bekannt gegeben hat?

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Staatsminister Posch.

Dieter Posch, Minister für Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung:

Soviel ich weiß, ist die Kleine Anfrage, von der Sie spre-
chen, im Vorgang. Sie ist beantwortet.

(Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Sie ist erst beantwortet, wenn sie umge-
druckt ist!)

– Ich habe gesagt: in der Vorbereitung. Ich habe nicht ge-
sagt, dass sie umgedruckt ist. Da weiß ich schon zu diffe-
renzieren.

Ob in Diskussionen diese Äußerung gefallen ist, dass das
verlängert wird, weiß ich nicht. Selbst wenn es so wäre,
wäre es unschädlich; denn die Begründung, die geliefert
worden ist, ist doch nachvollziehbar. Wenn gesagt wird,
die Investoren sehen sich im Moment nicht in der Lage,
verbindliche Erklärungen abzugeben – ich habe gerade
das Wort „verbindlich“ betont –, dann ist das nachvoll-
ziehbar.Wenn der Vorhabenträger mit dieser Begründung
sagt, er will das hinausschieben, dann gibt es keinen
Grund, diesem Wunsch des Vorhabenträgers nicht zu fol-
gen.

Präsident Norbert Kartmann:

Zusatzfrage, Frau Abg. Schott.

Marjana Schott (DIE LINKE):

Ich möchte an dieser Stelle meine Frage vom Vorjahr
wiederholen: Seit 2007 gibt es erhebliche Investitions-
rückstände auf der Domäne. Werden die jetzt fortge-
schrieben? Soll das heißen, bis Ende 2010 passiert dort gar
nichts?

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Wirtschaftsminister Posch.

Dieter Posch, Minister für Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung:

Ich habe mich in der Beantwortung der Frage auf das kon-
zentriert, was gefragt worden ist. Gegenstand der Frage
war, ob wir bereit sind, den Closing-Termin zu verlängern.
Das habe ich aus den genannten Gründen nachvollzieh-
bar beantwortet.

Präsident Norbert Kartmann:

Letzte Zusatzfrage, Frau Abg. Gottschalck.

Ulrike Gottschalck (SPD):

Herr Bürgermeister Sattler hat die ganze Zeit geäußert,
dass Pfingsten 2010 Eröffnung sein soll. Ich frage die Lan-
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desregierung, ob Pfingsten 2010 eventuell mit dem Clo-
sing-Termin gemeinsam gefeiert werden soll. Oder wie
stellt sich die Landesregierung das vor?

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Minister Posch.

Dieter Posch, Minister für Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung:

Dazu ist es nicht notwendig, dass die Landesregierung
sich etwas vorstellt. Aus der Tatsache, dass der Vorhaben-
träger eine Verlängerung des Closing-Termins beantragt
hat, ergibt sich die Begründung, warum man mit dem An-
sinnen an uns herangetreten ist.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Henner träumt weiter!)

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Erfurth, Sie dürfen noch, bitte schön.

Sigrid Erfurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Staatsminister Posch, mich würde an dieser Stelle
interessieren, wie lange Sie diese verbindliche Frist noch
verlängern wollen und wie oft sie noch verlängern werden
soll. Schließlich gab es auch vor Eintritt der Wirtschafts-
krise nichts Verbindliches. Jedenfalls ist es nicht kommu-
niziert worden, dass es so etwas vorher gab.

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Minister Posch.

Dieter Posch, Minister für Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung:

Frau Kollegin Erfurth, ich verstehe, wozu Sie mich veran-
lassen wollen. Über Anträge wird immer dann entschie-
den, wenn sie gestellt worden sind. Gegenwärtig ist ein
Antrag gestellt worden, das bis zum 31.12.2010 zu ma-
chen. Was danach folgt, wird dann zu entscheiden sein,
wenn entsprechende Anträge tatsächlich gestellt werden
sollten.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Ad infinitum!)

Präsident Norbert Kartmann:

Frage 103, Frau Abg. Öztürk.

Mürvet Öztürk (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Präsident, ich frage die Landesregierung:

Wird sie bereits zu Beginn des kommenden Schuljahres
2009/2010 die in der Berichterstattung des Kultusministeri-
ums „zum Dringlichen Antrag der Fraktionen der CDU
und der FDP betreffend Schulbesuch von Kindern ohne
Aufenthaltsstatus“ angekündigte Neuregelung in der „Ver-
ordnung zum Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern
nicht deutscher Herkunftssprache“ umsetzen, die einen
Verzicht auf die Vorlage einer Meldebescheinigung bein-

haltet, sodass der Schulbesuch für diese Kinder auch tat-
sächlich ohne Probleme möglich ist?

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Kultusministerin.

Dorothea Henzler, Kultusministerin:

Frau Abg. Öztürk, der Entwurf einer entsprechenden Ver-
ordnungsänderung wurde dem Innen- und dem Justizmi-
nisterium zugeleitet. Dort wird diese Frage derzeit einge-
hend geprüft, und zu gegebener Zeit wird eine sachge-
rechte Lösung vorgelegt, die eine Rückführung von Per-
sonen ohne Aufenthaltsrecht nicht erschwert.

Präsident Norbert Kartmann:

Zusatzfrage, Frau Kollegin Öztürk.

Mürvet Öztürk (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Frau Ministerin, meine konkrete Frage war, ob bis
2009/2010 der Schulbesuch für diese Kinder möglich sein
wird. Wie schätzen Sie das ein? Denn ich kann die Ab-
stimmung bei den Ressorts nicht einschätzen.

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Ministerin.

Dorothea Henzler, Kultusministerin:

Ein Inkrafttreten der neuen Verordnung zum Schuljahr
2009 ist aufgrund der nötigen Beteiligungen nicht mög-
lich.

Präsident Norbert Kartmann:

Zusatzfragen, zunächst Herr Kollege Wagner.

Mathias Wagner (Taunus) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Frau Ministerin, wie kann es sein, dass diese Verordnung
noch nicht zum nächsten Schuljahr in Kraft treten kann,
obwohl der Landtag vor über einem Jahr den Beschluss
gefasst hat, dass die Verordnung entsprechend zu ändern
ist?

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Staatsministerin Henzler.

Dorothea Henzler, Kultusministerin:

Herr Abg.Wagner, ich habe eben erklärt, dass eine Ände-
rung der Verordnung dem Justiz- und dem Innenministe-
rium zur Prüfung überstellt wurde. Die Verordnung kann
zum kommenden Schuljahr deshalb nicht in Kraft treten,
weil es Beteiligungswege für diese Verordnung gibt, und
die sind bis zu Beginn des nächsten Schuljahres nicht ab-
geschlossen.



1018 Hessischer Landtag  ·  18. Wahlperiode  ·  16. Sitzung  ·  7. Juli 2009

Präsident Norbert Kartmann:

Zusatzfrage, Herr Abg. Irmer.

Hans-Jürgen Irmer (CDU):

Frau Ministerin, ist es zutreffend, dass der Ursprungser-
lass, der jetzt so inkriminiert wird, aus der Zeit des ehe-
maligen Kultusministers Holzapfel stammt?

(Lachen bei der SPD – Mathias Wagner (Taunus)
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Sie haben da ein
Trauma!)

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Kultusministerin Henzler.

Dorothea Henzler, Kultusministerin:

Nach meiner Information stammt ein Ursprungserlass aus
der Zeit des Kultusministers Holzapfel. Der Erlass ist
aber in der Zeit unter Kultusministerin Karin Wolff ver-
ändert worden.

(Zurufe von der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN: Ah! – Weitere Zurufe)

Präsident Norbert Kartmann:

Letzte Zusatzfrage, Frau Kollegin Öztürk.

(Fortgesetzte Zurufe)

– Ich bitte um Ruhe.Wir können Kasperletheater spielen,
aber die Fragestunde ist etwas Ernsthaftes. – Frau Öztürk
hat das Wort.

Mürvet Öztürk (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Frau Ministerin, falls nicht bereits im kommenden Schul-
jahr, für welchen Zeitpunkt ist dann zu erwarten, dass die
Problematik des Schulbesuchs von Kindern ohne Aufent-
haltsstatus im Sinne der Kinder gelöst sein wird?

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Ministerin Henzler.

Dorothea Henzler, Kultusministerin:

Frau Kollegin Öztürk, ein konkreter Termin kann nicht
genannt werden, da nicht abzuschätzen ist, wann die Re-
aktion der beteiligten Ministerien erfolgt.

(Lachen bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN): Dann fragt doch! – Mathias Wag-
ner (Taunus) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Sie
antworten doch für die Regierung! – Norbert
Schmitt (SPD): Ich wollte immer mal in Hessen
eine Regierung haben! Das ist sie aber nicht!)

Präsident Norbert Kartmann:

Die für die heutige Fragestunde letzte Frage ist die Frage
104 von Frau Abg. Öztürk.

Mürvet Öztürk (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Ich frage die Landesregierung:

Welches Ministerium hat die Federführung für die Organi-
sation eines runden Tisches zur Einführung eines islami-
schen Religionsunterrichts in Hessen: das Kultusministe-
rium, wie in einem Artikel der „Frankfurter Allgemeinen
Zeitung“ vom 23. Juni 2009 angeführt wird, oder das Inte-
grationsministerium, wie im Bericht des Kultusministeri-
ums vom 5. Juni 2009 zu dem Dringlichen Antrag der Frak-
tionen der CDU und der FDP betreffend islamischer Reli-
gionsunterricht an hessischen Schulen, Drucks. 18/133, be-
richtet wird, oder gar ein anderes Ministerium?

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Kultusministerin Henzler.

Dorothea Henzler, Kultusministerin:

Frau Kollegin Öztürk, die Federführung bei der Organi-
sation des runden Tisches obliegt dem Integrationsminis-
terium. Das Hessische Ministerium der Justiz, für Integra-
tion und Europa führt Sondierungsgespräche mit den
unterschiedlichsten sachkundigen Gesprächspartnern,
muslimischen Verbänden und Vereinigungen und stellt
mögliche Teilnehmer für den runden Tisch zusammen.
Die Entscheidung über die Teilnehmer wird gemeinsam
mit dem Hessischen Kultusministerium getroffen und er-
folgt in Abstimmung mit dem Ministerium des Innern und
für Sport. Die inhaltliche Arbeit des runden Tisches zur
Entwicklung eines Curriculums obliegt dem Kultusminis-
terium.

Präsident Norbert Kartmann:

Zusatzfrage, Frau Abg. Öztürk.

Mürvet Öztürk (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Frau Ministerin, dürfen wir erfahren, mit wem bisher die
Gespräche geführt worden sind, wer die Teilnehmer, die
islamischen Religionsorganisationen sind, die gezielt ein-
geladen worden sind?

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Ministerin Henzler.

Dorothea Henzler, Kultusministerin:

Frau Kollegin Öztürk, das werden Sie erfahren, sobald die
Teilnehmer feststehen.

Präsident Norbert Kartmann:

Zusatzfrage, Frau Abg. Öztürk.

Mürvet Öztürk (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Wann werden die Teilnehmer feststehen, und werden wir
als Landtag informiert?
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Präsident Norbert Kartmann:

Frau Ministerin Henzler.

Dorothea Henzler, Kultusministerin:

Das Ministerium der Justiz, für Integration und Europa
sucht die Teilnehmer zusammen, führt die Gespräche und
wird dann festlegen, wer an den Organisationsgesprächen
und am runden Tisch teilnehmen wird.

(Kordula Schulz-Asche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Das ist keine Antwort auf die Frage!)

Präsident Norbert Kartmann:

Meine Damen und Herren, wir beenden für heute die Fra-
gestunde. Ich darf die Abgeordneten darauf hinweisen,
dass Sie sich die Fragen auch schriftlich beantworten las-
sen können. Dann haben Sie die Antwort früher.

(Die Fragen 105, 109 bis 113, 116, 117 und die Ant-
worten der Landesregierung sind als Anlage beige-
fügt. Die Fragen 106 bis 108, 114 und 115 sollen auf
Wunsch der Fragestellerin und der Fragesteller in
der nächsten Fragestunde beantwortet werden.)

Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Wahlen der Vertrauensleute für die Ausschüsse zur Wahl
der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter bei den
Verwaltungsgerichten sowie beim Hessischen Verwal-
tungsgerichtshof

Wir kommen zunächst zu 

a) Wahl der Vertrauensleute und der stellvertretenden
Vertrauensleute für den Ausschuss zur Wahl der ehren-
amtlichen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrich-
ter beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof Kassel

Nach entsprechender Anwendung von § 26 Abs. 2 der Ver-
waltungsgerichtsordnung und von § 5 des Hessischen Ge-
setzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung
werden für den Ausschuss zur Wahl der ehrenamtlichen
Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter sieben
Vertrauensleute und ihre Stellvertreter für die Dauer der
Wahlperiode des Landtags gewählt. Die Sitze der Ver-
trauensleute werden auf die Wahlvorschläge nach dem
Höchstzahlverfahren verteilt. Die auf der Liste folgenden
Namen gelten in gleicher Anzahl als Stellvertreter.

Der Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, der SPD,
der FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN liegt Ihnen
auf Drucks. 18/888 vor. Werden weitere Vorschläge ge-
macht? – Das ist nicht der Fall. Wird der Wahl durch
Handzeichen widersprochen? – Das ist ebenfalls nicht der
Fall.

Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Wahlvor-
schlag auf Drucks. 18/888 zustimmt, den bitte ich um das
Handzeichen. – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich der
Stimme? – Der Wahlvorschlag ist bei sechs Enthaltungen
aus der Fraktion DIE LINKE mit den Stimmen aller an-
deren Fraktionen einstimmig angenommen worden. Da-
mit sind die in der Vorlage genannten Kollegen gewählt.

b) Wahl der Vertrauensleute und der stellvertretenden
Vertrauensleute für den Ausschuss zur Wahl der ehren-
amtlichen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrich-
ter beim Verwaltungsgericht Darmstadt

Ich verlese den Text, der für alle folgenden Wahlen gilt:
Nach § 26 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung vom
19. März 1991 und § 5 des Hessischen Gesetzes zur Aus-
führung der Verwaltungsgerichtsordnung werden für den
Ausschuss zur Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrich-
terinnen und Verwaltungsrichter sieben Vertrauensleute
und ihre Stellvertreter für die Dauer der Wahlperiode des
Landtags gewählt. Die Sitze der Vertrauensleute werden
auf die Wahlvorschläge nach dem Höchstzahlverfahren
verteilt. Die auf der Liste folgenden Namen gelten in
gleicher Anzahl als Stellvertreter.

Der Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, der SPD,
der FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN liegt Ihnen
auf Drucks. 18/889 vor. Werden weitere Vorschläge ge-
macht? – Das ist nicht der Fall. Widerspricht jemand der
Wahl per Handzeichen? – Das ist auch nicht der Fall.

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag
auf Drucks. 18/889 zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Die Gegenprobe. – Stimmenthaltungen? – Ich
stelle fest, dass der Wahlvorschlag mit 97 Jastimmen bei
fünf Enthaltungen der Fraktion DIE LINKE angenom-
men worden ist.

c) Wahl der Vertrauensleute und der stellvertretenden
Vertrauensleute für den Ausschuss zur Wahl der ehren-
amtlichen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrich-
ter beim Verwaltungsgericht Frankfurt

Es liegt ein Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, der
SPD, der FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf
Drucks. 18/890 vor. Ich gehe davon aus, dass keine weite-
ren Vorschläge gemacht werden. Ich gehe außerdem da-
von aus, dass wir offen abstimmen können. – Das ist der
Fall.

Wer dem Wahlvorschlag zustimmt, den bitte ich um das
Handzeichen. – Wer ist dagegen? – Stimmenthaltungen? –
Mit dem gleichen Stimmergebnis wie bei der vorherge-
henden Abstimmung ist so beschlossen. Die in dem Wahl-
vorschlag genannten Abgeordneten sind gewählt.

d) Wahl der Vertrauensleute und der stellvertretenden
Vertrauensleute für den Ausschuss zur Wahl der ehren-
amtlichen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrich-
ter beim Verwaltungsgericht Gießen

Der Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, der SPD, der
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN liegt auf Drucks.
18/891 vor.Werden weitere Vorschläge gemacht? – Das ist
nicht der Fall. Stimmen wir offen ab? – Kein Widerspruch.

Wer ist für den Wahlvorschlag? – Die Gegenprobe. – Stim-
menthaltungen? – Der Wahlvorschlag ist mit dem glei-
chen Ergebnis angenommen.

e) Wahl der Vertrauensleute und der stellvertretenden
Vertrauensleute für den Ausschuss zur Wahl der ehren-
amtlichen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrich-
ter beim Verwaltungsgericht Kassel

Es liegt ein Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU,
der SPD, der FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf
Drucks. 18/892 vor. Werden weitere Vorschläge gemacht?
– Das ist nicht der Fall. Kann offen abgestimmt werden? –
Kein Widerspruch. Dann können wir so verfahren.

Wir kommen zur Abstimmung. Wer für den Wahlvor-
schlag ist, den bitte ich um ein Handzeichen. – Die Gegen-
probe. – Stimmenthaltungen? – Beim gleichen Ergebnis
sind die in dem Wahlvorschlag genannten Abgeordneten
gewählt.



1020 Hessischer Landtag  ·  18. Wahlperiode  ·  16. Sitzung  ·  7. Juli 2009

f) Wahl der Vertrauensleute und der stellvertretenden
Vertrauensleute für den Ausschuss zur Wahl der ehren-
amtlichen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrich-
ter beim Verwaltungsgericht Wiesbaden

Der Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, der SPD, der
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN liegt auf Drucks.
18/893 vor.Werden weitere Vorschläge gemacht? – Das ist
nicht der Fall. Stimmen wir offen ab? – Kein Widerspruch.

Ich frage Sie: Wer stimmt zu? – Wer ist dagegen? – Wer
enthält sich? – Der Wahlvorschlag ist mit 97 Jastimmen
bei fünf Enthaltungen bei der Fraktion DIE LINKE an-
genommen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3:

Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN für ein Drittes Hessisches Zu-
kunftsenergie- und Klimaschutzgesetz – Drucks. 18/827 – 

Dazu werden Tagesordnungspunkt 4 und Tagesordnungs-
punkt 5 aufgerufen:

Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD
für ein Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien –
Drucks. 18/833 –

Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung
für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Nachbar-
rechtsgesetzes und der Hessischen Bauordnung – Drucks.
18/855 –

Drei Gesetzentwürfe – drei Einbringungen. Wir gehen in
der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte vor. Einver-
standen?

(Zuruf von der SPD: Wir fangen an!)

– Entschuldigung, so einfach kann man es nicht machen.
Dann rufe ich als Erstes die Landesregierung auf. Mir
liegt hier eine Reihenfolge vor. Ich kenne keine Mittei-
lung der Geschäftsführer über die Abfolge der Einbrin-
gungen. Die Reihenfolge sieht so aus: zuerst der Gesetz-
entwurf der GRÜNEN, dann der der SPD-Fraktion und
am Schluss der der Landesregierung.

(Axel Wintermeyer (CDU): So ist es!)

So ist die Reihenfolge.Wenn Sie etwas anderes vereinbart
haben, muss ich dazu sagen: Offiziell weiß ich das nicht.

Frau Hammann, Sie haben das Wort.

Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Es reicht nicht, mehr oder weniger fachkundig über den
Klimaschutz zu reden. Man muss auch entsprechend han-
deln. Wenn es um das Handeln geht, sollte man nicht im-
mer nur mit dem Finger auf andere zeigen, sondern man
sollte selbst, im ureigenen Bereich damit anfangen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Genau dies sieht unser Vorschlag für ein drittes Gesetz
aus dem grünen Zukunftsenergie- und Klimaschutzpro-
gramm vor. Mit unseren Vorschlägen wollen wir die Rolle
der Landesverwaltung als Vorbild und als gutes Beispiel
gesetzlich verankert wissen.

Was die Landesverwaltung betrifft, so ließen sich allein
bei den Landesimmobilien durch die Versorgung mit
Ökostrom oder auch durch eine Renovierung mit dem
Ziel, den Passivhausstandard zu erreichen, jährlich über
300.000 t CO2 einsparen. Bei der Stromversorgung haben

wir bereits einiges erreicht. Wir haben im letzten Jahr
den Antrag gestellt, dass die Landesverwaltung Öko-
strom bezieht.Wir können sagen, dass wir damit erheblich
dazu beigetragen haben, dass sich die CO2-Bilanz des
Landes stark verbessert hat: Es ist dadurch gelungen,
150.000 t CO2 einzusparen.

Leider hat sich das Finanzministerium sehr widerwillig an
diese Sache herangewagt.

(Dr. Walter Arnold (CDU): Na, na, na!)

Herr Dr. Arnold, wir haben nämlich damals in unserem
Gesetzentwurf festgelegt, dass wir mit der Beziehung des
Ökostroms einen Zusatznutzen verbinden. Das haben Sie
nicht gemacht. Das ist nun einmal Fakt. Anders das
Bundesumweltministerium: Die haben das gemacht und
auch gesagt, das sei mit den Vergaberichtlinien zu verein-
baren. Sie wollten es einfach nicht machen.

(Dr. Walter Arnold (CDU): Widerspruch!)

Dennoch: Mit unserem Gesetzentwurf wollen wir das ver-
ankert wissen; denn das würde dazu führen, dass die er-
neuerbaren Energien noch stärker ausgebaut würden.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Aber auch im Gebäudebestand des Landes schlummern
riesengroße Einsparpotenziale. Bei einer Bruttogeschoss-
fläche der Landesliegenschaften von rund 6 Millionen m2

liegt der gesamte Heizenergieverbrauch derzeit bei
600 Millionen kWh pro Jahr. Dadurch werden Heizkosten
von über 45 Millionen c pro Jahr verursacht. Ein Ausstoß
von 170.000 t CO2 ist die Begleitmusik dazu. Das sind also
rund 100 kWh Heizenergie pro Quadratmeter.

Wenn man sich aber einmal ansieht, was der Passivhaus-
standard beinhaltet, nämlich einen Verbrauch von nur
15 kWh pro Quadratmeter, stellt man fest, dass man sehr
viel mehr einsparen könnte – 85 % des CO2-Ausstoßes
beim Wärmebedarf – und damit auch die Heizkosten sen-
ken würde. Ich sage ganz deutlich: Das ergäbe eine Ein-
sparung von über 500 Millionen kWh Heizenergie sowie
von rund 150.000 t CO2, und es würde auch den Landes-
haushalt massiv entlasten. Immerhin könnten 40 Millio-
nen cHeizkosten pro Jahr eingespart werden.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dies muss ausgenutzt werden, und wir haben das in unse-
rem Gesetzentwurf so formuliert.

Aber schauen wir uns auch einmal den Verkehrssektor an.
Dort wollen wir ebenfalls Regelungen treffen. Wir haben
das in dem Gesetzentwurf auch so vorgeschlagen.

Wir wollen, dass das Land bei der Beschaffung von Fahr-
zeugen künftig darauf achtet, CO2-emissionsarme Wagen
zu kaufen. Es gibt sehr viele repräsentative Fahrzeuge, de-
ren CO2-Ausstoß weit unter 200 g pro gefahrenem Kilo-
meter liegt. Ob der CO2-Ausstoß von Frau Lautenschlä-
gers Dienstwagen tatsächlich mehr als doppelt so hoch
sein muss wie der des Dienstfahrzeugs unserer grünen
Länderkollegin Anja Hajduk in Hamburg, muss stark be-
zweifelt werden.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Dr. Christean Wagner (Lahntal) (CDU): Unglaub-
lich!)

Die hessische Polizei verfügt über fast 4.000 Fahrzeuge,
die, grob überschlagen – das haben wir uns angesehen –,
rund 100 Millionen km pro Jahr zurücklegen. Diese Zah-
len machen deutlich, was es bedeutete, wenn Fahrzeuge
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gefahren würden, die im Durchschnitt 20 % günstigere
Abgas- und Verbrauchswerte aufweisen, als es derzeit der
Fall ist.

Wir haben einen weiteren Punkt in unserem Gesetzent-
wurf verankert:Wir wollen ein Landeskataster haben. Da-
mit wollen wir mögliche Investoren frühzeitig über die
Potenziale informieren, die wir in Hessen in folgenden
Bereichen haben: Windenergie, Sonnenenergie, Geo-
thermie, Biomasse,Wasserkraft zur Stromerzeugung, aber
auch beim Energiespeichern. Ein solches Kataster würde
die Diskussion über den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien in unserem Land erheblich versachlichen, und das ist
dringend notwendig.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir wollen, dass Hessen, was die erneuerbaren Energien
angeht, im Vergleich der Länder wieder an die Spitze
kommt. Wir wollen, dass es nicht auf einem der letzten
Plätze verweilt, sondern dass es wieder zu dem Muster-
land wird, das es einmal war.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Gerade das Land Hessen hat hier eine besondere Verant-
wortung. Ich habe vorhin das Wort „Vorbild“ erwähnt.
Gerade in unserem ureigenen Bereich muss es doch
machbar sein, darzustellen, wie Energie eingespart und ef-
fizient genutzt werden kann und wie erneuerbare Ener-
gien installiert werden können.

Wir wollen eine CO2-freie Landesverwaltung. Auch Ro-
land Koch hat sich dieses Ziel gesetzt.Aber dann darf man
nicht nur darüber reden, sondern man muss auch handeln,
so, wie wir das in unserem Gesetzentwurf vorgeschlagen
haben.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Mit unserem Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Änderung
des Hessischen Energiegesetzes setzen wir gerade hier an.
Damit geben wir den Klimaschutzmaßnahmen des Lan-
des auch endlich einen rechtlich verbindlichen Charakter;
wir machen eine rechtlich verbindliche Zielvorgabe.

Wir würden uns freuen, wenn wir uns in diesem Haus end-
lich darauf verständigen könnten, dass der Schutz unseres
Klimas und damit auch der Schutz unserer Zukunft ernst
zu nehmen sind und dass entsprechende Maßnahmen er-
griffen werden müssen. Wir hoffen auf eine breite Zu-
stimmung zu unserem Gesetzentwurf.

Nun lassen Sie mich etwas zu dem sagen, was die SPD-
Fraktion vorgelegt hat. Auch vonseiten der SPD-Fraktion
wurde ein Gesetzentwurf vorgelegt, in dem der Vorrang
erneuerbarer Energien verankert ist. Ich sage ganz deut-
lich: Es fällt mir zugegebenermaßen sehr schwer, an dem
eingebrachten Gesetzentwurf Kritik zu üben,

(Beifall bei der SPD)

da wir die gleiche Zielrichtung haben. Dennoch kann ich
Ihnen die Kritik nicht ersparen; denn die Schritte, die ge-
wählt wurden, greifen deutlich zu kurz und führen nicht
zu dem Ziel, das wir uns alle setzen wollen.

(Horst Klee (CDU): Man muss sich immer vorher
entschuldigen!)

Ich verdeutliche es einmal so:Wir müssen feststellen, dass
die SPD-Fraktion trotz der langen Diskussionsphase, die
sie sich genommen hat

(Günter Rudolph (SPD): Bitte keine Schärfe!)

– nein, das ist keine Schärfe, sondern lediglich eine Be-
schreibung dessen, was wir registrieren müssen –, allen-
falls bereit ist, den Nachlass von Hermann Scheer zu ver-
walten, aber nicht willens, diesen weiterzuentwickeln.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Zuruf von der SPD: Oh!)

– Ja, dieses Raunen vernehme ich schon.Aber Sie müssen
sich darüber im Klaren sein, dass die Punkte, die wir noch
im letzten Jahr für eine Koalitionsvereinbarung festgehal-
ten haben, nicht den Weg in Ihren Gesetzentwurf gefun-
den haben.

Das ist unsere Kritik. Wir haben den Gesetzentwurf ne-
ben das gelegt, was damals Hermann Scheer vorgelegt
hat.Wir haben das verglichen.Wir haben festgestellt, dass
zwar einige Details verändert wurden.Aber einige Verän-
derungen, die vorgenommen wurden, sind handwerklich
nicht gut gemacht. Dies will ich im Einzelnen begründen.
Kritik muss sein. Aber ich sage auch, warum wir das
Ganze kritisieren.

Beginnen möchte ich mit den ungenutzten planerischen
Möglichkeiten zur Verhinderung von Kohlekraftwerken.
Wir hatten doch eine lange Diskussion, wir hatten eine
Anhörung im Hessischen Landtag. Dieses Thema muss
Sie doch so sensibel gemacht haben, dass man genau das
versucht über das Landesplanungsrecht zu verhindern.
Wir wollen keine Großkraftwerke auf Kohlebasis in Hes-
sen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Da macht es uns natürlich betroffen, wenn wir sehen, dass
in Ihrem Gesetzentwurf dazu keine Regelung zu finden
ist. Lieber Herr Kollege Görig, vielleicht ist Ihnen hier nur
ein Lapsus passiert. Wenn es so sein sollte, dass Sie das
versäumt haben zu regeln, dann seien Sie aber bitte hier
an Ort und Stelle bereit, zu sagen: Wir wollen das ändern.
– Ansonsten wäre dies ein Kotau, so würden zumindest
wir es empfinden, vor dem SPD-Kohleflügel auf Bundes-
ebene, und das kann nicht sein.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD): Das ist doch ab-
surd! Frau Hammann, von Ihnen bin ich anderes
gewöhnt!)

Denn dieser Kotau würde der Klimaschutzpolitik und den
Menschen in der Rhein-Main-Region einen Bärendienst
erweisen. Unser grünes Ziel ist es, Kohlekraftwerks-
planung in Hessen zu verhindern.

(Dr. Christean Wagner (Lahntal) (CDU): Sie wol-
len alles verhindern!)

– Nein, wir wollen den richtigen den Vorzug geben, sehr
geehrter Herr Kollege, und nicht Großkraftwerken, die
nachweislich dem Klimaschutz abträglich sind.

Meine Damen und Herren, es ist doch möglich, in einem
Landesplanungsgesetz Mindestwirkungsgrade zu veran-
kern. Das wollen wir tun. Wir wissen, dass man über 50 %
festschreiben kann. Das würde genau dazu führen, dass
wir Klimakiller wie das Kraftwerk Staudinger verhindern
können. Das werden wir mit unserem vierten Zukunfts-
energie- und Klimaschutzgesetz einbringen. Wir werden
darin Regelungen treffen, wie neue Kohlegroßkraftwerke
durch eine veränderte Landesplanung verhindert werden.

Meine Damen und Herren, ich möchte zu einem zweiten
Punkt kommen. Auch das haben wir Ihnen schon vorge-
worfen: Bei der energetischen Gebäudesanierung und
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dem Passivhausstandard bleiben Sie mit Ihrem SPD-Ge-
setzentwurf weit hinter den Möglichkeiten zurück. Wir
wissen doch, dass die Kommunen gestalten wollen. Sie
wollen Verantwortung übernehmen. Sie wollen auch ei-
gene Satzungen herausgeben, wie man in Baugebieten
den Passivhausstandard etablieren kann. Ich kann einfach
nicht nachvollziehen, dass man sich diesem Wunsch der
Kommunen widersetzt, indem man die Kommunen nicht
in die Lage versetzt, gestalterische Möglichkeiten im Hin-
blick auf gebäudetechnische Merkmale vorzuschreiben.

Meine Damen und Herren, einen weiteren Punkt möchte
ich ansprechen. Das ist der handwerkliche Fehler im Lan-
desplanungsgesetz, von dem ich eben gesprochen habe.
Hier ist Ihnen wirklich ein gravierender Fehler unterlau-
fen. Sie wissen, dass es seit Anfang Juli auf Bundesebene
ein von SPD-Minister Tiefensee überarbeitetes Raum-
ordnungsgesetz gibt. Dort wurde in § 3 ausdrücklich fest-
geschrieben, dass auf Länderebene das Ziel der Raum-
ordnung nur in Raumordnungsplänen, aber nicht in Ge-
setzen vorgegeben werden darf.

Liebe Kollegen der SPD, das haben Sie aber in Ihrem Ge-
setzentwurf getan. Was Sie dargestellt haben, Ihre wich-
tigste Änderung, die Ausweisung von 1,5 % der Landes-
fläche als Vorranggebiet für erneuerbare Energien als
Ziel der Raumordnung, haben Sie in den Gesetzentwurf
geschrieben. Das ist nachweislich falsch, das hätte man
nicht tun dürfen. Das würde gegen das verabschiedete
Bundesrecht stehen. Ich kann Sie deshalb nur auffordern,
diese Unvereinbarkeit mit dem Bundesrecht dringend zu
beheben.

Nicht fehlerfrei sind auch die Vorschläge, die das Hes-
sische Energiegesetz betreffen. Liebe Kollegen der
SPD, Ihre Regelungen zum Landesfuhrpark haben zwar
die richtige Intention, nämlich das, was wir auch wollen,
CO2-Minderung. Aber ich sage Ihnen auch, sie sind nicht
umsetzbar, sie sind praxisuntauglich. Auch das will ich
begründen.

Nach Ihrem Gesetzentwurf müsste jedes Fahrzeug aus
dem Landesfuhrpark ab sofort einen Grenzwert von
140 g CO2 pro Kilometer einhalten. Schauen wir uns doch
einmal an, was alles an Fahrzeugen im Landesfuhrpark
vertreten ist. Da haben wir zum einen die gepanzerte 
4-t-Limousine des Ministerpräsidenten, wir haben den
Mannschaftsbus der Bereitschaftspolizei, oder wir haben
auch den schnellen Flitzer der Autobahnpolizei. Deshalb
halten wir es für wenig praktikabel und für nicht realis-
tisch, gerade diese Festsetzung zu treffen. Wir haben in
unserem Gesetzentwurf ganz bewusst den Begriff „durch-
schnittlich“ im Zusammenhang mit CO2-Grenzwerten für
den Landesfuhrpark gewählt. So können Ausnahmen ge-
troffen werden, ohne dass das eigentliche Ziel in irgend-
eine Richtung verwässert wird.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Jetzt kommt der Trost, liebe SPD: Auch wenn die Schritte
noch so kurz sind und einige rechtliche und handwerkli-
che Hindernisse aus dem Weg geräumt werden müssen,
geht der Gesetzentwurf doch in die richtige Richtung.

(Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD): Das ist aber
nett, solche Großmut heute!)

Die Diskussion werden wir im Ausschuss intensiv füh-
ren. – Nicht Großmut, das ist einfach die Bereitschaft, wei-
ter an diesem Ziel zu arbeiten.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD): Sehr gut!)

Aber ich sage Ihnen auch: Mit den Gesetzentwürfen aus
unserem grünen Zukunftsenergie- und Klimaschutzpro-
gramm können die Klimaschutzziele und der Umbau der
Energieversorgung hin zu den erneuerbaren Energien
vielleicht schneller, eleganter und insgesamt besser er-
reicht werden.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD): Beeindruckend!)

Jetzt werde ich noch etwas zum Nachbarrecht sagen, das
nachher noch eingebracht wird. Endlich hat es die Lan-
desregierung geschafft, den Entwurf für eine Gesetzesän-
derung zum Nachbarrechtsgesetz vorzulegen. Wenn man
den aktuellen Entwurf mit jenem vergleicht, der im ver-
gangenen Jahr vorgelegt wurde, wird man feststellen, dass
sich bis auf einige Kleinigkeiten im Gesetzestext, genau
sechs Sätze in der Begründung und einen Rechtschreib-
fehler, der eingefügt und nicht herausgelöscht wurde, ei-
gentlich nichts geändert hat. Liebe Frau Wallmann, die
Bezeichnung „fehlerhaftes Recyclingprodukt“, die Sie
uns gegenüber gebracht haben, ist daher durchaus bei Ih-
rem Gesetzentwurf angebracht.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und des Abg. Torsten Warnecke (SPD))

Man muss sich tatsächlich fragen, warum Sie für diese
marginalen Änderungen am Gesetzentwurf acht Wochen
länger gebraucht haben als wir GRÜNEN. Wir haben un-
seren Gesetzentwurf im April eingebracht, und wir haben
eine ganze Reihe von Anregungen, die wir in der Anhö-
rung erfahren haben, in diesen Gesetzentwurf eingearbei-
tet, inklusive logischer Gesetzesteile aus dem damaligen
CDU-Entwurf. Man muss sich wirklich fragen:Warum ha-
ben Sie diesen schweren Weg gewählt? Warum haben Sie
nicht den einfachen Weg gewählt und stellen zu unserem
Gesetzentwurf Änderungsanträge? Dann wären wir viel-
leicht schon ein ganzes Stück weiter und könnten den
Hausbesitzern früher die Chance eröffnen, eine Wärme-
dämmung an ihren Gebäuden, die an der Grundstücks-
grenze stehen, anzubringen, sodass sie für den Winter ge-
wappnet sind.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und des Abg. Torsten Warnecke (SPD))

Meine Damen und Herren, wenn es auch diesmal nicht
gelingt, die Gesetzesänderung noch rechtzeitig vor der
nächsten Kälteperiode zu verabschieden, trägt dafür ein-
zig und allein die Landesregierung die Verantwortung. Sie
würden die Verantwortung dafür tragen, dass der Kohlen-
dioxidausstoß in Hessen weiterhin höher als notwendig
bleibt und dass die hessische Bauindustrie, die in diesem
Krisenjahr 2009 dringend Aufträge braucht, diese Auf-
träge nicht erhalten würde.

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Kollegin, Ihre 15 Minuten sind abgelaufen.

Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Ich werde zum Ende kommen.

Sie haben einen Terminus im Gesetz, den ich dringend
rate zu überdenken. Die „geringfügige Beeinträchtigung“
verschlechtert die Regelung, weil sie in der Rechtsbe-
gründung ungewiss ist. Hier müsste der Terminus „unwe-
sentliche Beeinträchtigung“ gewählt werden.
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Sicherlich sind beide Gesetzentwürfe, sowohl derjenige
der Landesregierung als auch der unsrige, geeignet, Wär-
medämmung und Klimaschutz in Hessen voranzubringen.
Wichtig ist nur, dass schnell eine Regelung getroffen wird,
dass endlich auch die Hauseigentümer in die Lage ver-
setzt werden, etwas für den Klimaschutz zu tun. – Meine
Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk-
samkeit.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Norbert Kartmann:

Das Wort hat Herr Abg. Görig für die Fraktion der SPD.

Manfred Görig (SPD):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Liebe Frau
Kollegin Hammann, es wundert mich nicht, dass Sie grü-
ner als die SPD sein wollen. Das wissen wir mittlerweile.

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Oh! – Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD): Das gelingt
aber nicht mehr!)

– Ich muss meinem Fraktionsvorsitzenden recht geben:
Das gelingt Ihnen an der Stelle aber nicht.

(Beifall bei der SPD)

Bevor ich auf den von uns eingebrachten Gesetzentwurf
eingehe, will ich ein paar Punkte zum Thema Kohle sagen,
das Sie ansprachen. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass
die Landesplanung, was Staudinger angeht, abgeschlossen
ist. Man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass die Regio-
nalplanung Ja gesagt hat, auch gegen unseren Willen vor
Ort. Und man muss zur Kenntnis nehmen, dass es jetzt ein
laufendes Verfahren ist. Mich würde einmal interessieren,
wie Sie ein Gesetzgebungsverfahren in diese Phase ein-
bringen wollen, wie das mit dem jetzt rechtlich Vorhande-
nen zusammengeht.

Als Nächstes geht es um das immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren nach der Bundes-Immissions-
schutzverordnung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da
können wir gar nichts ändern. Deswegen ist unsere Posi-
tion hinsichtlich des Baus des Kraftwerks Staudinger ein-
deutig. Sie ändert sich auch nicht, weil wir diesen Gesetz-
entwurf eingebracht haben. Das wollte ich zu dem sagen,
was Sie sagen, nämlich wir würden den Kohleflügel der
Bundespartei sponsern. Das ist gar nicht der Fall. Wir ha-
ben unsere eindeutige Meinung. Das ist an der Stelle auch
abgeschlossen.

(Beifall des Abg. Thorsten Schäfer-Gümbel [SPD])

Der Klimaschutz und die Gewährleistung einer langfristig
sicheren, sauberen und effizienten Energieversorgung
zählen zu den größten Anforderungen, denen gerade auch
die Landespolitik gegenübersteht. Die Wissenschaft hat
klargemacht: Um die Folgen des Klimawandels auf ein
beherrschbares Maß zu begrenzen, muss die globale 
CO2-Emission gegenüber dem Jahr 1990 drastisch redu-
ziert werden. Es gibt auch in unserem Bundesland ein im-
menses Potenzial, um Energie einzusparen, effizient zu
nutzen, erneuerbare Energie zu erzeugen und einzuspei-
sen, um damit unseren Beitrag, den der Landespolitik,
zum Erreichen der energie- und klimapolitischen Ziele zu
leisten. Darüber herrscht weitgehend – auch in der Fach-
welt – Konsens.

Es gibt eine bizarre Debatte darüber, welches Potenzial
die Nutzung der erneuerbaren Energien tatsächlich auf-
weist und mit welchen Maßnahmen die Probleme am
schnellsten und am besten gelöst werden können. Der
Dissens geht nicht nur quer durch die Politik, sondern
auch die Fachleute sind sich darüber uneins. Ich halte das
für wenig hilfreich.

Aufgrund der Erkenntnisse der Wissenschaft wäre es hilf-
reich, jetzt sofort zu handeln, nichts zu verzögern und
nichts zu behindern. Beides Letztgenanntes findet in un-
serem Land wider besseres Wissen immer noch statt.

(Beifall bei der SPD)

Die Experten sprechen davon, jetzt bestehe ein Zeitfens-
ter für den Aufbruch zur Energiewende. Wenn es sich
schließt, ohne dass adäquat gehandelt wurde, sind unum-
kehrbare, katastrophale Entwicklungen beim Klima vor-
programmiert. Die Zeit ist demnach eine der knappsten
Ressourcen, die wir dabei haben. Ich habe kein Verständ-
nis dafür, dass eine Regierung, die seit zehn Jahren im
Amt ist, gerade die Ressource Zeit ohne weitere Anstren-
gungen und ohne Ansporn verschwendet.

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren, Sie haben Platz 14 der 16
Bundesländer erreicht. Die Studie des Deutschen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung ist eindeutig. Sie besagt, dass
sich Hessen beim Einsatz der erneuerbaren Energien auf
Platz 14 befindet. Die Landesregierung erreicht bei den
Innovationen Platz 14. Auch bei der Investitionsfreund-
lichkeit befindet sich Hessen auf Platz 14. Diesen hinteren
Rang wollen Sie mit Ihrem Abwarten, mit Ihren minima-
len Schritten, die Ihr Gesetzentwurf, den Sie heute vorle-
gen werden, enthält, auch noch verteidigen. Genau aus
diesem Grund haben wir im Gegensatz zu den Kollegen
der GRÜNEN unseren Entwurf nicht scheibchenweise
aufgelegt. Vielmehr haben wir einen umfassenden Ge-
setzentwurf vorgelegt, mit dem die Rahmenbedingungen
für alle Bereiche entsprechend positiv geändert werden
können.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Künftig sollen im Landesplanungsgesetz Vorschriften ver-
ankert sein, die die Nutzung erneuerbarer Energien zum
vorrangigen öffentlichen Belang machen. Das heißt, bei
Konflikten soll zugunsten der Nutzung der erneuerbaren
Energien entschieden werden. Als Änderungen sind kür-
zere Anpassungsfristen bei den Regionalplänen ebenso
wie die Reservierung von Teilen der Landesfläche für die
Erzeugung erneuerbarer Energien vorgesehen. Beides ist
wichtig. Denn wir müssen natürlich dem technischen Fort-
schritt auch bei dem Thema Nutzung der erneuerbaren
Energien Rechnung tragen.

Wir sehen umfangreiche Änderungen des Hessischen
Energiegesetzes vor. Das Ziel dabei ist der Ausbau und
die Förderung der Nutzung regenerativer Energien und
die Förderung der Pilotanlagen. Das soll an die Stelle der
Nutzung der schwindenden fossilen Energievorräte und
der Atomkraftanlagen treten.

Es soll zu einer rationalen Nutzung der Energie auf der
Nachfragerseite kommen. Dabei soll insbesondere das
Land als Vorbild dienen. Damit schließe ich durchaus an
das an, was Frau Kollegin Hammann gesagt hat. Das
betrifft den Gebäudeneubau, die Sanierung des Gebäude-
bestandes und die Fahrzeuge.
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Aus meiner Sicht ist auch die Verbesserung der Energie-
beratung für die Öffentlichkeit ganz wichtig. Ich denke,
auch hier muss ein Neuanfang gemacht werden.

Das Landeskataster für erneuerbare Energien, das für je-
dermann öffentlich zugänglich gemacht werden soll, soll
der Ermittlung der technischen Potenziale aller erneuer-
baren Energieträger im Lande Hessen dienen.Wir wollen
dort einen Vorrang der Solarthermie zur Wärmegewin-
nung für Gebäude festschreiben. Denn gerade das Thema
Wärmegewinnung für Gebäude ist wichtig. 40 % aller ein-
gesetzten Energie wird zur Wärmegewinnung genutzt.
Deshalb ist das Thema Wärmegewinnung ganz wichtig.

Das Thema kommunale Selbstverwaltung wird angespro-
chen. Es soll Vorranggebiete für die Errichtung von Anla-
gen zur Nutzung der Windenergie geben. Das sollen die
Gemeinden in ihrer Verantwortung planen. Darüber hin-
aus sollen die Gemeinden die Möglichkeit haben, eine
Empfehlung für den Regionalplan auszusprechen.

Außerdem soll es im Einzelfall die Möglichkeit der Be-
grenzung der Höhe der Windkraftanlagen geben. Alle
weiteren Flächen sollen dann Vorbehaltsgebiete für den
Bau von Windkraftanlagen werden.

Zusätzlich soll es eine Clearingstelle für die Behandlung
von Streitigkeiten vor dem Abschluss des Genehmigungs-
verfahrens geben. Auch das ist ein Novum. Wir haben oft
erlebt, dass es vor Ort Streitigkeiten gibt. Obwohl es
Plätze für den Bau von Windkraftanlagen gibt, die alle
durchaus im Konsens vorsehen würden, gibt es dennoch
Streitigkeiten. Es ist deshalb wichtig, ein Verfahren einzu-
führen, das besagt, bevor das im Genehmigungsverfahren
mit irgendwelchen dubiosen Argumenten abgelehnt wird,
ist es besser, sich im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens
bei Clearingstellen schlau zu machen und einen Konsens
zu finden, der die Möglichkeit eröffnet, die Anlage doch
noch zu bauen. Aus diesem Grunde wurde das Thema
Clearingstelle aufgenommen.

Ich komme jetzt auf die Änderung der Hessischen Ge-
meindeordnung zu sprechen. Soweit ich das im Kopf habe,
wurde eine Änderung des § 19 „Öffentliche Einrichtun-
gen, Anschluss- und Benutzungszwang“ schon das letzte
Mal diskutiert, nämlich in dem Zusammenhang mit dem
Gesetzentwurf für ein zweites Gesetzes der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Dabei geht es um das
Thema Versorgung mit Nah- und Fernwärme und den
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Liebe Frau
Kollegin Hammann, unser Gesetzentwurf ist da etwas
weitgehender als das, was Ihre Fraktion dazu vorgelegt
hat.

(Günter Rudolph (SPD): Ja, das wollen wir einmal
festhalten!)

– Ja, das ist so. Manchmal ist es so, wie es ist.

(Mathias Wagner (Taunus) (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN): Er ist länger, aber nicht weitge-
hender!)

– Herr Kollege Wagner, nein, er ist inhaltlich weitgehen-
der. – Ich komme jetzt auf die vorgesehene Änderung der
Hessischen Bauordnung zu sprechen. Hierzu gibt es ei-
gentlich zwei Gesetzentwürfe. Der eine ist der der Lan-
desregierung. Herr Minister Hahn, dabei ist es durchaus
richtig, das Hessische Nachbarrechtsgesetz zu ändern. Da-
mit könnte man dann das Thema Wärmedämmung richtig
aufgreifen. Ich denke, da ist etwas Verfassungsgemäßes
vorgelegt worden. Eine Kollegin hat mir extra mitgeteilt,
dass ich das an dieser Stelle einmal deutlich sagen soll. Ich

habe das damit getan. Ich gehe davon aus, dass das natür-
lich der richtige Weg ist.

Bei uns wird noch zusätzlich definiert, wie die rationelle
Verwendung der Energie in bebauten Gebieten aussieht.
Außerdem soll die Satzungsermächtigung für die Ge-
meinden erweitert werden. Das soll an die Erfordernisse
des Klimaschutzes angepasst werden.

Ich komme zum letzten Punkt. Er betrifft das Thema Mo-
nitoring. Mit diesem neuen Instrument soll eine fortlau-
fende Überprüfung all dieser vorgesehenen gesetzlichen
Maßnahmen, die ich vorgetragen habe, eingeführt wer-
den. Es soll alle zwei Jahre stattfinden. Dabei soll sowohl
die ökonomische als auch die ökologische Seite überprüft
werden.

Letztendlich geht es dabei natürlich auch um den Verwal-
tungsaufwand, der damit verbunden ist. Auch daran müs-
sen wir denken. Auch das soll geschehen.

Meine Damen und Herren, wir legen einen umfassenden
Gesetzentwurf vor, der mit all diesen Facetten ein wichti-
ges Klimaschutzprogramm wäre. Denn damit soll an allen
wichtigen Stellschrauben der Landespolitik angesetzt
werden. Ich denke, das ist ein ambitioniertes Programm,
mit dem man in Hessen mit aller Kraft und Inspiration
nach vorne kommen könnte. Wenn wir unserem Gesetz-
entwurf folgen würden, dann könnte der Klimaschutz in
Hessen dem alten Slogan „Hessen vorn“ folgen. Besser
ausgedrückt, könnte man sagen: Hessen soll im Klima-
schutz wieder nach vorne. – Vielen Dank.

(Anhaltender Beifall bei der SPD)

Präsident Norbert Kartmann:

Die nächste Wortmeldung stammt von Herrn Abg.
Stephan von der CDU. – Herr Minister, Entschuldigung,
Sie wollen Ihren Gesetzentwurf zunächst einbringen.
Herr Staatsminister Hahn.

Jörg-Uwe Hahn, Minister der Justiz, für Integration und
Europa:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und
Kollegen! Ich bedanke mich für die Vorschusslorbeeren,
die sowohl Kollege Döring

(Lothar Quanz (SPD): Görig!)

– Entschuldigung, Sie haben recht, Herr Vizepräsident –,
Herr Görig wie auch Frau Hammann zu diesem Gesetz-
entwurf der Landesregierung gesagt haben, obwohl ich
ihn noch gar nicht eingebracht habe. Aber die Kommuni-
kation hat schon vorher hervorragend funktioniert. Ich
möchte mich deshalb jetzt sehr kurz fassen und darauf
hinweisen, dass für die Landesregierung danach die Kol-
legin Lautenschläger noch einmal in die Debatte eingrei-
fen und die Initiativen der eben von den Fraktionen vor-
gestellten Gesetzentwürfe beurteilen wird.

Wir haben eine Diskussion über das Thema Verhältnis
zwischen dem Hauseigentümer, der eine entsprechende
Wärmedämmung an seinem Haus vornehmen möchte,
und seinem Nachbarn, den das vielleicht stören könnte,
in den letzten beiden Legislaturperioden bereits geführt.
Es gab entsprechende Gesetzentwürfe der GRÜNEN.
Es gab einen Gesetzentwurf der Landesregierung. Der
letzte Gesetzentwurf der Landesregierung ist – wie Sie
wissen – durch die Entscheidung dieses Hauses am
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18. November vergangenen Jahres, sich aufzulösen, der
Diskontinuität zum Opfer gefallen.

Wir legen nunmehr einen nur in wenigen Punkten – Frau
Kollegen Hammann hat recht – geänderten neuen Ge-
setzentwurf vor und bitten um die Unterstützung des ge-
samten Hauses.Was möchten wir erreichen? Wir möchten
erreichen, dass derjenige, der eine entsprechende Wärme-
dämmung an seinem Haus vornehmen möchte, dies auch
tun kann, obwohl der Nachbar möglicherweise dagegen
ist. Wir möchten das aber unter sehr engen Voraussetzun-
gen zulassen, da schon die Abwägung der Interessen der
verschiedenen Eigentümer für uns von besonderer Be-
deutung ist.

Deshalb ist die erste Voraussetzung dafür, dass sich Wär-
medämmung in dem Üblichen, in den für die Energieein-
sparverordnung geregelten Bauteilanforderungen hält.
Wir möchten also, dass das nach dem Stand der Technik,
um es einmal etwas anders zu formulieren, umgesetzt wer-
den kann, aber nicht on top. Ich glaube, das ist in diesem
Hause relativ unstreitig.Aber in anderen Bereichen hat es
schon zu Diskussionen geführt.

Wir möchten darüber hinaus als zweite Voraussetzung,
dass die zu erwartende Wärmedämmung nicht auf andere,
weniger in die Rechte des Eigentümers des anderen
Grundstücks hineingreifende Weise möglich ist. Das
heißt, die Wärmedämmung kann nur dann so erfolgen,
wenn sie, wie wir eben dargestellt haben, die einzige Mög-
lichkeit ist, um Wärmedämmung zu erreichen.Wenn diese
Voraussetzungen vorliegen, will die Landesregierung
durch den Gesetzentwurf eine Duldungspflicht des ande-
ren Eigentümers normieren. Das halte ich für einen sehr
gelungenen Abwägungsprozess zwischen den Eigentum-
srechten beider Beteiligten.

Wir sagen darüber hinaus, dass, wenn eine Duldungs-
pflicht besteht, ein angemessener Ausgleich gezahlt wer-
den muss. Das ist in der deutschen Rechtsgeschichte
selbstverständlich. Ich bin immer wieder überrascht, dass
es – teilweise auch in anderen Bundesländern – Überle-
gungen gibt, dass kein Ausgleichsanspruch entstehen soll.
Wir als dem Rechtsstaat verpflichtete Landesregierung
wollen diesen auch normiert wissen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist der
Kern der Veränderungen im Bereich des Nachbarrechts,
wenn es um das Thema Klimaschutz geht. Ich glaube, dass
wir – alle Fraktionen in diesem Hause, das gilt auch für die
Landesregierung – wissen, dass der effektivste Klima-
schutz eine Energieeinsparung ist. Es ist am einfachsten,
das Klima dadurch zu schützen, dass weniger Energie ver-
braucht wird und deshalb dann weniger Energie produ-
ziert werden muss. Deshalb sollte alles das genutzt wer-
den, was möglich ist – im Rahmen der Verordnung zur
Energieeinsparung auf der einen Seite und zum anderen,
wenn keine anderen vergleichbaren Möglichkeiten vor-
handen sind.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in dem Ge-
setzentwurf haben wir darüber hinaus noch einige wenige
Dinge mit aufgenommen, die nichts direkt mit dem Kli-
maschutz zu tun haben. Das hat etwas damit zu tun, dass
wir in den vergangenen Monaten von Bürgern immer ver-
stärkter über das Thema Belastungen durch Anpflanzun-
gen angesprochen worden sind. Das hat keiner der Kolle-
gen, weder Herr Görig noch Frau Hammann, angespro-
chen. Ich glaube, es ist eine relativ unstreitige Veranstal-
tung, dass insbesondere das Thema wild wachsende Pflan-
zen – ich musste in den letzten Wochen lernen, dass das

ein ganz besonderes Problem in manchen Bereichen sein
kann – mit einer Regelung versehen wird.

Auch hier ist die Kaskade des Eingriffs in das Eigentums-
recht in den Gesetzentwurf aufgenommen. Wenn es mög-
lich ist, durch einen Rückschnitt die Belastung zu beseiti-
gen, dann gilt nur der Rückschnitt. Wenn aber der Grenz-
abstand nur dadurch eingehalten werden kann, dass die
Pflanze total entsorgt wird, dann muss eine entsprechende
Entsorgung vorgenommen werden.

Letztlich – das hat wieder etwas mit dem Klimaschutz zu
tun, jedenfalls mit der Nutzung von verschiedenen Arten
der Energiegewinnung – wollen wir jedenfalls bei der
Nutzung durch eine Änderung der Hessischen Bauord-
nung erreichen, dass für landschaftsangepasstes Lagern
von Brennholz ein entsprechend geringerer Eingriff hin-
sichtlich der Behörden erforderlich ist. Das hat etwas mit
einer Verwaltungsvereinfachung zu tun.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte
mich sehr bewusst in die Debatte nicht einklinken, wer 
wo was warum abgeschrieben hat oder nicht. Ich möchte
nur darauf hinweisen, dass die Erklärung des Kollegen 
Al-Wazir in der vergangenen Debatte darüber, dass man
eigentlich alles hätte von Baden-Württemberg abschrei-
ben können, richtig ist. Die GRÜNEN haben aus Baden-
Württemberg abgeschrieben. Das haben Sie in der De-
batte auch deutlich gesagt. Nur, § 7b Abs. 1 des baden-
württembergischen Nachbarschaftsgesetzes regelt gerade
nicht das Thema, um das es hier geht, sondern er regelt ein
anderes Thema.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

Herr Al-Wazir, deshalb waren alle Hinweise in der De-
batte am 12. Mai jedenfalls in dieser Frage nicht mit dem
Gesetz – um es sehr diplomatisch auszudrücken –, das der
baden-württembergische Landtag verabschiedet hat,
kompatibel zu machen, sondern sie galten offensichtlich
einer etwas polemisch geführten Debatte, die Sie gegen
die Landesregierung und gegen die sie tragenden Fraktio-
nen haben führen wollen. Das wollte ich nur als Hinweis
geben, weil wir nicht falsche Vergleiche in unseren Köp-
fen speichern sollten.

Ich gehe davon aus, dass wir die entsprechenden Beratun-
gen in den Ausschüssen in einer sehr kollegialen Ausein-
andersetzung mit der Thematik zu Ende bringen werden.
Ich hoffe, dass der Gesetzentwurf der Landesregierung
auf eine sehr breite Unterstützung im Parlament stoßen
wird. – Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

Präsident Norbert Kartmann:

Jetzt hat der Abg. Stephan für die CDU-Fraktion das
Wort.

Peter Stephan (CDU):

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und
Herren! Ich spreche jetzt für die CDU-Fraktion zu den
zwei Gesetzentwürfen, dem dritten Gesetzentwurf der
GRÜNEN zum Thema Energiepolitik und der dritten
Fassung des Gesetzentwurfs für den Vorrang erneuerba-
rer Energien, den wir vergangenen Sommer zum ersten
Mal von Herrn Scheer präsentiert bekamen. Es über-
schneidet sich vieles in den beiden Gesetzentwürfen. Es
hat sich in der Diskussion gezeigt, es gibt auch hier schon
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Unterschiede zwischen Grün und Rot, obwohl man doch
vor nicht allzu langer Zeit gemeinsam ein Konzept entwi-
ckelt hat.

Ich will einige Anmerkungen zu einigen Details aus den
Gesetzen machen, aber nicht das Gesetz und die Vorlagen
insgesamt beurteilen. Dazu bleibt uns genügend Zeit in
den Ausschüssen. Das Gesetz der GRÜNEN zeichnet sich
dadurch aus, dass aus unserer Sicht eine ganze Menge
Details gesetzlich geregelt werden – Details, die man sonst
nicht gesetzlich regelt. Ich beginne mit der Frage der Koh-
lendioxidemissionen von Fahrzeugen aus dem Fuhrpark
der Landesregierung.

Wenn wir ein solches Detail gesetzlich regeln wollen,
dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Bürger die
Politik nicht mehr verstehen. Dann kann man nur sagen:
heiliger Bürokratius. – Das sind Dinge, die regelt man
nicht per Gesetz; denn jede Änderung, die wir brauchen
und machen müssen, müssen wir dann über ein Gesetz
durch den Landtag bringen. Solche Dinge werden über
eine Verordnung oder auch über freiwillige Verpflichtun-
gen geregelt. Ich komme später darauf zu sprechen.

Sie begründen wunderschön den Ausstoß der Fahrzeuge,
vergleichen das Fahrzeug der Umweltsenatorin einer
Großstadt mit dem Fahrzeug, das unsere Ministerin fährt.
Ich möchte einfach so lapidar sagen: Ich meine, in Ham-
burg und Berlin könnte man vielleicht sogar Bus und 
U-Bahn nehmen, wenn man irgendwohin will.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

Das mag ja sein. Da stellt man sich die Frage nicht. Ich
glaube, wenn ich Entfernungen von 20, 30 km zurückzu-
legen habe, dann kann ich mich vielleicht mit einem
Hybridauto, mit einer anderen Mobilität fortbewegen, als
wenn ich in Hessen 250 km von einem zum anderen Punkt
zurückzulegen habe. Ich meine, das ist ein Vergleich, der
ganz einfach hinkt. Der ist meines Erachtens auch unpas-
send.

Ich komme nun zum zweiten Punkt, der mir wichtig
erscheint, heute erwähnt zu werden. Das ist das Thema
CO2-neutrale Landesverwaltung.

Da überrascht es mich doch schon, dass dazu ein Geset-
zesvorschlag vorgelegt wird. Denn Sie hätten bei der
Nachhaltigkeitskonferenz aufpassen sollen – dort wurde
das Projekt der CO2-neutralen Landesregierung be-
schlossen; ich beziehe mich dabei auf das Protokoll der
zweiten Sitzung der Nachhaltigkeitskonferenz vom 3. Juni
2009.

(Dr. Christean Wagner (Lahntal) (CDU): Sehr
gut!)

Es wurde dort mit dem Vermerk „sofort starten“ be-
schlossen. Dort saß nicht allein die Nachhaltigkeitskonfe-
renz am Tisch, sondern auch die Regierung saß dabei. Un-
ser Ministerpräsident hat dies mitgenommen, und er wird
dies umsetzen. Wofür wollen wir dann noch ein Gesetz
machen?

(Beifall bei Abgeordneten der CDU – Zuruf der
Abg. Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN))

Das ist der grundsätzliche Weg: Die Freiwilligkeit steht
vor dem Zwang.

(Dr. Christean Wagner (Lahntal) (CDU): Sehr
gut!)

Sie wollen ein Gesetz, wir wollen freiwillig handeln.

(Beifall bei der CDU – Zuruf der Abg. Ursula
Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN))

Genau das unterscheidet uns schon im Ansatz.

Sie haben dann den interessanten Vorschlag einer Abgabe
auf Flugreisen unterbreitet. Dabei hat es mich überrascht,
dass die Landtagsabgeordneten keine solche Abgabe zah-
len müssen.

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Das machen wir doch schon!)

Oder reisen Sie nicht? Wir werden demnächst insgesamt
die Emissionsabgabe haben, auch für die Flugzeuge. In
diesem Zusammenhang nehmen wir auch darauf sicher-
lich Rücksicht.

(Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Wann denn?)

Sie haben das Thema Passivhäuser bei der Landesregie-
rung angesprochen. Wir hatten schon ein Projekt in der
Diskussion, das war dieser Anbau beim Finanzministe-
rium. Unser Minister hat ganz klar gesagt: Dies wird nach
dem Passivhausstandard gebaut.

(Zuruf der Abg. Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN))

Also auch hier ist die Landesregierung schon dabei, jene
Punkte umzusetzen, die Sie erst noch gesetzlich regeln
wollen.

Noch ein, zwei Anmerkungen zu dem Gesetzentwurf der
SPD.

Herr Görig, ein Satz, den Sie laut „FAZ“ irgendwann ge-
sagt haben, sollte Ihnen und allen zu denken geben. Sie
haben nämlich gesagt – ich zitiere mit Erlaubnis des
Herrn Präsidenten –, dass „im Hinblick auf Windenergie
auch in der eigenen Partei noch einige Überzeugungs-
arbeit zu leisten“ ist.

Ich glaube, das macht das ganze Dilemma deutlich,

(Zuruf der Abg. Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN))

das wir haben, wenn wir über diesen Themenkomplex
sprechen. Das lösen wir nicht per Gesetz – um das einmal
gleich von vornherein klar zu sagen. Wir lösen es auch
nicht so, wie es der eine oder andere Bürgermeister der
SPD macht: Ich gehe natürlich mit der Parteilinie, ich
baue auch ein Windrad, aber bitte nicht dort, wo meine
Bürger sind, sondern ganz weit weg, am Rande des Ge-
markungsgebietes, damit es die Nachbarn sehen.

(Dr. Christean Wagner (Lahntal) (CDU): Genau so
ist es!)

Genau ein solches Beispiel haben wir im Kreis Berg-
straße. Da müssen wir einfach ehrlich bleiben: Das ist ein
Problem.

(Norbert Schmitt (SPD): So ein Quatsch! – Gegen-
rufe von der CDU)

– Herr Schmitt, schauen Sie doch einmal nach Heppen-
heim, Ihre Heimatstadt. Dort lese ich in der Zeitung: Wir
bauen ein Windrad weder ins Ried noch auf die Berge der
Bergstraße, sondern hinten, in den Odenwald, kurz vor
der Gemarkung von Fürth. – Das sind die Beispiele, die
wir nicht haben wollen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU – Zuruf des
Abg. Norbert Schmitt (SPD))
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Ich greife da einmal vor und gehe auf das ein, was Herr
Görig gesagt hat. Die Clearingstelle ist ein guter Ansatz.
Da können wir mitgehen.Wir haben viel Erfahrung.Wenn
wir eine Clearingstelle einrichten, dann werden alle Inte-
ressen berücksichtigt. Ich komme später noch einmal dar-
auf zurück.

Dann Ihr Vorschlag zur Änderung des Landesplanungs-
gesetzes, § 1a Abs. 1 Nr. 6. Dort schreiben Sie, Windkraft-
anlagen und Anlagen zur Nutzung von Fotovoltaik kön-
nen überall dort gebaut werden; sie tragen „in erheb-
lichem Maße zum Natur- und Landschaftsschutz bei …,
was in einer Gesamtabwägung … zu berücksichtigen ist“.
Im Grunde genommen heißt das doch nur, der Natur- und
Landschaftsschutz wird dem Bau von Windkraft- oder
Solaranlagen untergeordnet.

(Dr. Christean Wagner (Lahntal) (CDU): So ist es!)

Das ist ein Punkt, bei dem wir nicht mitgehen können. Da
werden wir nie zu einer Übereinstimmung kommen. Es
gibt andere Interessen. Es gibt auch die Interessen der
Menschen.

(Manfred Görig (SPD): Was ist wichtiger?)

Da müssen wir auch sagen: Es gibt die Gleichwertigkeit
verschiedener Gesetze, keine Unter- oder Überordnung.
Wir brauchen – auch das sage ich – die Windenergie als
einen Teil des Energiemix für die Zukunft. Ja, aber wir
brauchen die Nutzung der Windenergie im Einklang mit
Mensch und Natur, mit denen, die davon betroffen sind.

Lassen Sie mich nun zu den übergreifenden Feststellun-
gen der Gesetzesvorhaben kommen, die wir heute hier
diskutieren. Seit einiger Zeit diskutieren wir jetzt in jeder
Plenarrunde einmal über Energie.

(Zustimmung der Abg. Ursula Hammann (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN))

Ich stelle dazu nur fest: Die Landesregierung in Hessen
hat gehandelt. Mit der Nachhaltigkeitskonferenz hat sie
die Diskussion versachlicht. Dort erarbeitet sie unter der
Einbindung vieler Hundert Menschen, vieler Hundert
Gedankengeber ein Nachhaltigkeitskonzept. Ich sage es
noch einmal: Wer dabei war und das Protokoll gelesen
hat, weiß, wie wertvoll und gut die Anregungen dort sind,
die auch umgesetzt werden.

(Zuruf der Abg. Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN))

Diese Nachhaltigkeitskonferenz zeichnet sich durch eines
aus, sie sagt: einbinden, motivieren, kommunizieren.
Sie sagt nicht: Gesetze erlassen und anschließend durch-
setzen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Ich glaube, das macht den wesentlichen Unterschied un-
serer Ansätze aus. Es ist wichtig, die Menschen zu über-
zeugen und sie mitzunehmen.Wir müssen sie freiwillig zur
Selbstverpflichtung gewinnen.

Frau Hammann hat dargestellt, wie viele Kosteneinspar-
potenziale dabei bestehen – ob das nun Energiesparen ist,
ob das der Einsatz von regenerativen Energien ist. Sie hat
gesagt, wie viel wir dabei auch persönlich sparen können.
Das müssen wir den Menschen nahebringen.

(Zuruf der Abg. Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN))

Dann kommen sie und machen dabei mit. Wir dürfen ih-
nen nicht vorschreiben, dass sie dann, wenn der Ziegel am

Dach kaputt ist, eine Solaranlage auf dem Dach installie-
ren müssen. Das ist der Unterschied zwischen uns und Ih-
nen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP)

Hier wollen wir keine Bevormundung. Wir wollen keine
Überreglementierung. Wir wollen die Handlungsspiel-
räume nicht einengen.

(Zuruf des Abg. Norbert Schmitt (SPD))

Ich sage aber auch dazu, es gibt eine Reihe von Punkten,
bei denen wir mit Ihnen ernsthaft diskutieren werden.
Dazu gehört das Landeskataster. Dazu gibt es viele Ideen.
Dazu gibt es heute schon viele Daten. Da gibt es die Geo-
thermie. Wir wissen, wo der Wind am stärksten und am
wenigsten weht. Wir wissen, dass er am stärksten offshore
weht.Wir fliegen auch heute schon Gegenden ab und ma-
chen ein Kataster, wo man am besten Sonnenenergie ge-
winnen kann,

(Zuruf der Abg. Lisa Gnadl (SPD))

und Ähnliches mehr. Da gibt es vieles.

Das kann man überarbeiten, darüber muss man reden.
Wir werden uns einer Neugestaltung eines solchen Katas-
ters nicht verschließen. Wir müssen aber die Daten, die es
dort gibt – da kann ich an das anknüpfen, was schon gesagt
worden ist –, so transparent an die Menschen heranbrin-
gen, dass es hilfreich ist.

(Zuruf der Abg. Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN))

Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist genau der Weg, den die
Nachhaltigkeitskonferenz geht: Daten zusammentragen,
Leute überzeugen und motivieren.

(Mathias Wagner (Taunus) (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Und nichts machen!)

– Herr Wagner, man kann irgendwann einmal schnell star-
ten und langsam ins Ziel kommen – oder man startet gut
fundiert, und dann kommt man auch gut und ergebnis-
reich ins Ziel. Ich glaube, das ist der unterschiedliche Weg,
den wir jetzt gehen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Wir lassen uns die Zeit, um ein Konzept zu entwickeln, das
dann wirklich breit getragen werden kann und an dem
viele beteiligt sind.

(Mathias Wagner (Taunus) (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Sie haben Nachholbedarf, das stimmt!)

Ich freue mich auf die Diskussion, die hier noch kommt.

Frau Hammann, insgesamt so richtig zündend sind die
Ideen, die Sie jetzt in Ihrem dritten Gesetzentwurf ge-
bracht haben, nicht. Sie und auch die SPD greifen sehr
stark in Eigentumsrechte ein. Das wollen wir nicht. Aber
ich bin auch sicher: Von dem, was in Ihren Gesetzentwür-
fen vorgestellt worden ist, findet sich einiges bei der Nach-
haltigkeitskonferenz. Denn dort wollen wir alles zu-
sammentragen.

(Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Da wird doch nur geredet!)

– Frau Hammann, dort wird nicht nur geredet. Vor-
hin habe ich Ihnen schon gesagt, gerade beim Thema 
CO2-neutrale Landesverwaltung wird gehandelt und ge-
arbeitet, und das wird bei den anderen Projekten, die wir
beschlossen haben, auch so sein.
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(Zuruf der Abg. Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN))

Zum Abschluss will ich noch einen Satz zitieren, den ich in
der „FAZ“ gefunden habe, ein Zitat von Herrn Al-Wazir
– mit Genehmigung des Präsidenten –: „Wir brauchen ei-
nen großen Wurf statt Klein-Klein.“

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
So ist es!)

Wir haben jetzt das vierte Gesetz behandelt, das dritte
Gesetz von Ihnen. Ich möchte einmal sagen: Das Klein-
Klein ist jetzt erledigt, jetzt warten wir auf den großen
Wurf.

(Zuruf der Abg. Lisa Gnadl (SPD))

Dieser große Wurf wird vom Energieforum kommen.

(Mathias Wagner (Taunus) (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Haben Sie eben „Atomforum“ ge-
sagt?)

Mit diesem großen Wurf werden wir uns zum Ende des
Jahres beschäftigen können. Ich freue mich auf die Dis-
kussion, die wir dann hier starten können, nämlich mit
Konzepten, die breit getragen werden. Ich freue mich
auch auf die Diskussion in den Ausschüssen. Wir werden
alles, was in den Gesetzentwürfen steht, ernsthaft prüfen.

Nehmen Sie aber ganz einfach mit: Wir haben einen an-
deren Weg – auch wenn die Ziele, die wir erreichen wol-
len, ähnlich sind. – Schönen Dank.

(Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der
FDP)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Vielen Dank, Herr Stephan. – Nach Abgabe der Wortmel-
dungen ist jetzt Frau Kollegin Schott für die Fraktion DIE
LINKE an der Reihe.

Marjana Schott (DIE LINKE):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Stephan,
Sie haben eben gesagt: Wenn ein Ziegel vom Dach fällt,
soll bei uns keiner gezwungen werden, eine Solaranlage
aufs Dach zu bauen. – Das ist genau der Stil, den Sie fah-
ren: indem Sie bewusst falsch interpretieren, bewusst fal-
sche Signale ins Land senden, um zu zeigen, wir wollen
hier eine Politik,

(Widerspruch bei der CDU)

die die Menschen zwingt, Geld auszugeben, das in keinem
Verhältnis zu dem steht, worum es geht. – Das ist eine
ganz gezielte Falschinterpretation dessen, was hier gesagt
wird. Niemand in diesem Land wird – auch dann, wenn
dieser Gesetzentwurf, der jetzt eingebracht wurde, so ver-
abschiedet würde – dazu gezwungen, ein Solardach zu
bauen, wenn ein Ziegel vom Dach fällt.

Wenn Sie weiterhin mit einer solchen Polemik argumen-
tieren, dann zeigen Sie damit nur, dass das, was Herr Koch
im vorigen Jahr hier gesagt hat – die Landesregierung will
Hessen in einer gemeinsamen Anstrengung zum Muster-
land der regenerativen Energien machen –, nichts anderes
war als der rote Teppich, den er ausgerollt hat, um die
GRÜNEN einzufangen.

Genau das zeigt: Jede Rede, die hier in den letzten Mona-
ten gehalten worden ist – wir haben in den letzten Mona-

ten immer wieder über Energie gesprochen –, jede Rede,
die von Ihrer Seite geführt worden ist, war nur dazu da,
alles kleinzureden, alles kaputt zu machen und mit aller
Gewalt zu verhindern, dass sich die Strategie in diesem
Land tatsächlich verändert.

(Beifall bei der LINKEN und der SPD)

Seit Jahren ist die Energiepolitik Hessens gekennzeichnet
von der Blockadehaltung, die Sie an den Tag legen und
mit der Sie versuchen, den Einsatz erneuerbarer Energien
zu verhindern. In anderen Bundesländern wird bis zu
dreimal mehr Strom aus erneuerbaren Energien gewon-
nen als in Hessen. Es sind bundesweit 15 bis 16 %; hier
sind es 5 bis 6 %. Das ist das Ergebnis von zehn Jahren
Klimaschutzpolitik von Neokonservativen und Neo-
liberalen, und im elften Jahr wird es offensichtlich nicht
besser, denn die menschenverachtende Anbiederung an
die Interessen der großen Industriekonzerne wird hier
einfach fortgeführt.

Staudinger soll so schnell realisiert werden, wie es nur
irgend geht. Das haben CDU und FDP bereits vor Beginn
des Genehmigungsverfahrens in ihrem Koalitionsvertrag
entschieden. Die Blockadehaltung gegenüber der Wind-
energie wird einfach fortgeführt. Das ist dumpfer Popu-
lismus, und der kennt bei Ihnen keine Grenzen. Wenn
man Windkraftanlagen zu Windkraftmonstern hochstili-
siert und flächendeckend verhindert, dann ist das einfach
nur noch Polemik. Wir wollen hier doch nicht ernsthaft
über den ästhetischen Wert von Kohlekraftwerken oder
Atommeilern diskutieren.

(Beifall der Abg. Janine Wissler (DIE LINKE))

Der vorliegende Gesetzentwurf der SPD schafft Rah-
menbedingungen, die notwendig und hilfreich sind, wie
beispielsweise der Windatlas. Er hebt die Diskussion vom
Ästhetikniveau weg auf eine umweltplanerische Ebene.

Die Landesregierung bleibt bei Kohleverstromung und
Atomenergie. Sie zeigt damit ein Höchstmaß an Desinte-
resse und Unkenntnis darüber, dass das Leben von Millio-
nen von Menschen ernsthaft bedroht ist. Sie tun so, als ob
nichts passiert wäre. Kohleverstromung und Atomenergie
sind unverantwortliche Technologien, die wir schnellst-
möglich durch erneuerbare Energien, die Steigerung von
Energieeffizienz und natürlich auch einen anderen Um-
gang mit Energie überwinden müssen.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Landesregierung muss auch aufpassen, dass ihre Ver-
hinderungspolitik in Sachen erneuerbare Energien Hes-
sen nicht auch noch wirtschaftlich ins Abseits bringt.
Nachdem jetzt die großen Energieversorger Bereitsteller
von Kapital sind und auch Anlagenbauer realisieren, dass
im Bereich der erneuerbaren Energien profitträchtige
Geschäfte zu machen sind – der Mittelstand hat das übri-
gens schon lange begriffen –, betreibt die Landesregie-
rung immer noch eine Politik, die große Kohlekraftwerke
bevorzugt und die Laufzeit von Atomreaktoren verlän-
gern möchte. Denken Sie in diesem Zusammenhang ein-
mal über das Stichwort Desertec nach.

Der strukturelle Konservatismus von CDU und FDP
grenzt schon wirklich ans Peinliche, wenn ich beispiels-
weise höre, was der Fraktionsvorsitzende der CDU hier in
Wiesbaden anlässlich der Regionalversammlung in Süd-
hessen gesagt hat – ich darf zitieren –, dass es nämlich
Ökonationalismus aus dem 19. Jahrhundert sei, wenn man
gegen den Ausbau des Kohlekraftwerks Staudinger sei;
und jedes neue Kohlekraftwerk sei ein ökologischer Ge-
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winn. Oder: Wer zum Thema Staudinger Nein sage, der
solle beim Thema Nachhaltigkeit schweigen. – Die Nöte
und Ängste der Menschen und die Sorgen der Bevölke-
rung derart zu verunglimpfen, indem man sie als „natio-
nalistisch“ bezeichnet, das finde ich schon sehr, sehr hef-
tig. Das Ziel dieser sinnentleerten Phrasen ist es, die Ver-
wertungsinteressen von E.ON durchzusetzen.

Die Regierung hat es verpasst, sich rechtzeitig um Kon-
zepte für eine umwelt- und sozial verträgliche Energie-
versorgung zu kümmern, die sich an den Herausforderun-
gen von Klimaschutz und Ressourcenverknappung orien-
tiert. Auch der FDP sollte an dieser Stelle deutlich wer-
den, dass sich selbst überlassene Märkte sowohl ökolo-
gisch als auch in sozialer Hinsicht blind sind.

Die als Grundsätze und Ziele der Raumordnung ausge-
führten Punkte des Gesetzentwurfs der SPD stellen we-
sentliche Grundlagen dafür dar, mit dem Aufholspurt in
Hessen zu beginnen. Es kann nicht angehen, dass überall
in der Welt Pläne gefasst und angegangen werden, um
dem Klimaschutz Vorrang einzuräumen – nur in Hessen
wird an überalterten Atomkraftwerken und an klima-
schädlichen Neubauten von Kohlekraftwerken festgehal-
ten.

(René Rock (FDP): Sagen Sie einmal etwas zu den
Gesetzentwürfen!)

Die Abspaltung und Endlagerung von CO2, wie sie die
Kohleverstromer gern etablieren möchten, ist auch keine
Alternative, denn diese Technik kommt zu spät. – Ich rede
hier über diese Gesetzentwürfe, denn es geht darum, wie
wir an dieser Stelle schrittweise – möglichst mit großen
Schritten – weiterkommen. Ihre Politik ist rückwärtsge-
richtet.

(Beifall bei der LINKEN)

Die LINKE-Fraktion im Hessischen Landtag begrüßt die
von Hermann Scheer und den Experten von Eurosolar er-
arbeitete Gesetzesinitiative sowie die Auskopplung der
GRÜNEN hieraus. Allerdings habe ich zumindest bis
heute Morgen gedacht, dass diese Salamitaktik nicht so
klug ist. Ich stelle aber fest, dass es vielleicht doch sinnvoll
ist, wenn man versucht, der CDU und der FDP das Ganze
in kleinen Häppchen beizubringen. Vielleicht wird es
dann auch für Sie verdaulicher, obwohl meine Hoffnung
ausgesprochen gering ist, nachdem ich eben das hier hö-
ren musste.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Mathias Wagner (Taunus)
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Aber grün ist die
Hoffnung, Frau Kollegin! – Jürgen Frömmrich
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Genau! Die Hoff-
nung stirbt zuletzt!)

– Wie auch immer, ich habe an dieser Stelle aber wenig
Hoffnung. Was bleibt, ist einfach nur, es immer wieder zu
thematisieren und zu schauen, dass unserer Regierung
vielleicht einmal Experten von außen erklären, dass es so
nicht weitergehen kann und dass die Ermöglichung von
Solarsatzungen noch lange nicht bedeutet, dass wir Men-
schen zwingen, Solaranlagen auf Dächer zu bauen, bloß
weil einmal ein Ziegel herunterfällt. – Schönen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Danke, Frau Schott. – Als Nächste hat Frau Kollegin Wall-
mann für die CDU-Fraktion das Wort.

Astrid Wallmann (CDU):

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Das Hessische Nachbarrechtsgesetz aus
dem Jahre 1962 ist ein eher altes Gesetz. Es versteht sich
von selbst, dass es in den 47 Jahren nach seinem Inkraft-
treten Veränderungen der tatsächlichen Lebensverhält-
nisse gegeben hat, Veränderungen, denen man Rechnung
tragen muss. Hier ist in erster Linie das Thema Klima-
schutz zu nennen. Der internationale Klimaschutz ist eine
der größten Herausforderungen im 21. Jahrhundert,
denen wir uns zu stellen haben.

(Dr. Christean Wagner (Lahntal) (CDU): So ist es!)

Zum Vergleich: Vor 47 Jahren, als dieses Gesetz verab-
schiedet wurde, war dieses Thema der Politik eher unbe-
kannt. Mittlerweile, auch dank verbesserter Forschungs-
möglichkeiten auf diesem Gebiet, ist der Klimaschutz
über alle Fraktionsgrenzen hinweg als zentrales Anliegen
in der Politik verankert. Eine erfolgreiche Klimapolitik
geht uns alle an, und wir sollten – gerade im Hinblick auf
die bevorstehenden Änderungen des Nachbarschafts-
rechts – gemeinsam an einem Strang ziehen,

(Beifall bei der CDU und der FDP)

um eine für alle Seiten gute Lösung zu finden. Unbestrit-
ten ist doch, dass wir alle umweltfreundliche und energi-
eeffiziente Hausdämmungen mehr unterstützen wollen,
damit im Land der Energieverbrauch gesenkt wird und
CO2-Emmissionen reduziert werden.

Erlauben Sie mir an dieser Stelle auch den Hinweis, dass
es aus ökonomischer Sicht besonders verantwortungs-
bewusst ist, wenn wir Hauseigentümer, gerade in Zeiten
steigender Energiepreise, ein Stück weit mehr finanziell
entlasten. Diesen Anforderungen trägt das gegenwärtige
Nachbarschaftsrecht – das muss man einfach einmal fest-
stellen – nicht ausreichend Rechnung.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Mathias Wagner (Taunus) (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN): Neue Abgeordnete für die
CDU!)

Es sieht bei vorhandenen Grenzbebauungen keine An-
passungsmöglichkeiten an den heutigen Stand der Tech-
nik vor, sodass nachträglich vorgenommene Maßnahmen
der Wärmedämmung zulasten des Nachbarschaftsgrund-
stücks nicht erlaubt sind. Um hier Abhilfe zu leisten,
brachte in der vergangenen, sehr kurzen Wahlperiode vor
gut einem Jahr die damalige Landesregierung einen im
Vergleich zu dem aktuell vorliegenden Entwurf – insofern
stimme ich auch Ihnen, Frau Hammmann, zu –  im We-
sentlichen unveränderten Gesetzentwurf im Hessischen
Landtag ein. Aufgrund bestimmter Ereignisse, an die wir
uns alle noch gut erinnern können, fiel der damalige Ge-
setzentwurf der Diskontinuität anheim.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich mache kei-
nen Hehl daraus, dass die zu regelnde Materie, mit der wir
uns heute erneut beschäftigen, keine leichte ist. Deshalb
sage ich auch an dieser Stelle ganz deutlich: Neben dem
berechtigten Interesse, den Klimaschutz weiter voranzu-
treiben, müssen auch die Interessen der Eigentümer be-
nachbarter Grundstücke ernst genommen werden.
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(Beifall bei der CDU und der FDP)

Dieser Punkt ist ganz entscheidend und unterscheidet uns
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

(Dr. Christean Wagner (Lahntal) (CDU): Richtig!)

Gefordert ist ein gerechter Interessenausgleich zwischen
dem Eigentümer und dem Nachbarn. Hierbei ist der Kli-
maschutz ein wesentliches Kriterium, aber eben nicht das
allein entscheidende.

(Zuruf der Abg. Janine Wissler (DIE LINKE))

Im Ergebnis muss dafür Sorge getragen werden – es wäre
nett, wenn Sie mich ausreden lassen könnten –, dass ein
fairer Ausgleich zwischen dem Ziel der Energieeinspa-
rung und dem damit verbundenen Eingriff in das Nach-
bargrundstück entsteht.

(Günter Rudolph (SPD): So schnippisch! – Gegen-
ruf des Abg. Leif Blum (FDP))

Der heute erneut von der Landesregierung eingebrachte
Gesetzentwurf regelt dies. Er sieht eine zeitgemäße Mo-
dernisierung des Nachbarrechts vor. Mit der Bindung der
zu duldenden Wärmedämmung an die Bauteilanforde-
rung der Energiesparverordnung werden ausufernde Be-
lastungen für Nachbargrundstücke verhindert, während
tatsächlich energieeinsparende Maßnahmen geduldet
werden müssen.

Vizepräsident Lothar Quanz:

Frau Wallmann, Sie müssen zum Schluss kommen.

Astrid Wallmann (CDU):

Ja. – Ich bin davon überzeugt, dass derartige Maßnahmen
in Zukunft erheblich zur Verringerung nachbarschaft-
licher Streitigkeiten beitragen werden.

Losgelöst von der inhaltlichen Debatte glaube ich aller-
dings, dass letztendlich nur gegenseitige Rücksichtnahme
und pragmatische gemeinsame Lösungsansätze jenseits
aller gesetzgeberischen Tätigkeiten helfen werden, nach-
barschaftsrechtliche Konflikte in Zukunft zu vermeiden. –
Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Vielen Dank, Frau Wallmann. – Herr Dr. Wilken, Sie ha-
ben als Nächster das Wort für die Fraktion DIE LINKE.

(Zuruf des Abg. Dr. Walter Arnold (CDU))

– Nein, Herr Kollege Dr.Arnold. Frau Kollegin Wallmann
hat schon mehrfach geredet. Deshalb gibt es keine er-
neute Gratulation. Das ist nur beim ersten Mal der Fall.

Dr. Ulrich Wilken (DIE LINKE):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Wall-
mann hat gerade noch einmal etwas zu dem von der Lan-
desregierung eingebrachten Gesetzentwurf gesagt, was,
wie ich glaube, doch noch der einen oder anderen Anmer-
kung bedarf. Richtig ist sicherlich:Wenn wir gesamtgesell-
schaftlich wollen, dass wir den CO2-Ausstoß reduzieren,
dass wir Energie sparen, dann müssen wir es auch organi-
sieren.

Es ist sicherlich im Hause unstrittig: Durch eine Verbesse-
rung der Energieeffizienz im Gebäudebestand werden
zum einen CO2-Emissionen dauerhaft gesenkt. Das freut
das Klima. Es werden Heizkosten eingespart. Das freut so
manchen Geldbeutel. Ich möchte daran erinnern, dass
drei Viertel des Energieverbrauchs privater Haushalte in
die Raumwärme fließen und deswegen gute Dämmung in
jeder Beziehung eine Investition in die Zukunft ist. Nicht
zuletzt erhoffen wir uns alle auch, dass darüber neue Ar-
beitsplätze in einer zukunftsfähigen Branche geschaffen
werden.

Deswegen verwundert es niemanden, dass die Nachfrage
nach energetischer Sanierung bei Eigentümern und bei
Vermietern sowie Mietern ständig zunimmt. Daher sagen
selbstverständlich auch wir, dass der Gesetzentwurf der
Landesregierung in die richtige Richtung geht. Denn wir
sehen, dass Wärmedämmung an Altbauten gewaltige
Energieeinsparpotenziale enthält. Durch die Ausgestal-
tung entsprechender bau- und nachbarrechtlicher Rege-
lungen soll nun mit diesem Gesetzentwurf Streit zwischen
Nachbarn vorgebeugt und vermieden werden. Der Ge-
setzentwurf versucht also, Rechtssicherheit zu schaffen.
Doch genau da beginnt das Problem. Ich komme nachher
darauf zurück.

Was wir brauchen, ist eine Beseitigung der bislang in die-
sem Bereich bestehenden Rechtsunsicherheit und des-
wegen ein Anreiz für die privaten Vermieter, Eigentümer
sowie Wirtschaftsunternehmen, Wärmedämmungsmaß-
nahmen vorzunehmen.

Wir haben also eine Rechtsunsicherheit, weil nicht ab-
geschätzt werden kann, welche Rechtsfolgen der Streit
mit Nachbarn – eventuell sogar den Rückbau der Maß-
nahme – bei einem bestimmten Umbau, einem bestimm-
tes Verhalten, hier der Anbringung von Wärmedäm-
mungsmaßnahmen, nach sich ziehen würde.

Ich will an dieser Stelle ganz deutlich sagen, dass wir es
ausdrücklich begrüßen, dass in dem Gesetzentwurf der
Landesregierung eine Entschädigung des durch die Maß-
nahme betroffenen Eigentümers des Nachbargrundstücks
vorgesehen ist. Bei dem dementsprechenden Gesetzent-
wurf der GRÜNEN hatten wir schon kritisiert, dass das
nicht vorgesehen war. Die Herren von der FDP, es wun-
dert Sie vielleicht, aber wir begrüßen es. Wir haben es mit
einem Eingriff in Eigentumsrecht zu tun. Selbstverständ-
lich stehen auch wir zu dem Eigentumsrecht.

(Zuruf des Abg. Leif Blum (FDP))

Wenn wir gesellschaftlich wollen, dass aus guten Gründen
ein Eingriff passiert, dann müssen wir auch regeln, wie
eine entsprechende Entschädigung zu leisten ist.

Jetzt aber zu dem Problem. Wir sehen ein gravierendes
Problem bei dem Gesetzentwurf der Landesregierung. Er
versucht nämlich, Rechtsicherheit zu schaffen, schafft es
aber nicht. Das Problem in dem Gesetzentwurf ist die For-
mulierung – Herr Hahn ist gerade nicht da – „geringfügige
Beeinträchtigung“. Im analogen grünen Gesetzentwurf
war von „unwesentlicher Beeinträchtigung“ die Rede.
Das ist auch nicht hilfreicher. Das Problem, das wir sehen,
ist die Vagheit der Formulierung. Ohne eine nähere Kon-
kretisierung dieses Begriffs durch eine Legaldefinition ist
nach unserer Einschätzung ein Streit bis in die x-te In-
stanz um Inhalt und Auslegung dieses Tatbestandsmerk-
mals vorprogrammiert. Das genau ist keine Rechtssicher-
heit. Genau das hält Menschen von der Entscheidung ab,
die entsprechenden Maßnahmen vorzunehmen.
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Das heißt, wir werden darauf drängen, dass dieser Tatbe-
stand in den Gesetzentwürfen konkretisiert wird, damit
eben nicht lang andauernde Rechtsstreite drohen. Denn
lang andauernde Rechtsstreite – da sind Sie hoffentlich
mit mir einer Meinung – wären wohl zu Recht als ein
überaus großes Investitionshindernis zu bezeichnen. Das
ist das Problem.

(Beifall bei der LINKEN)

Auch Klimaschutz braucht Rechtssicherheit. Da schwä-
chelt unsere Landesregierung. – Ich bedanke mich.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Vielen Dank, Herr Dr. Wilken. – Für die FDP-Fraktion
hat sich Herr Rock zu Wort gemeldet. Bitte sehr.

René Rock (FDP):

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es fällt
mir schwer, nicht intensiv auf das einzugehen, was Frau
Schott hier vorgetragen hat. Denn das moralisierende
Auftreten von Ihnen, Frau Schott, hat mich schon verär-
gert.

(Axel Wintermeyer (CDU): Nicht nur Sie!)

An dieser Stelle möchte ich nur auf eines hinweisen. Sie
haben sich hierhin gestellt und haben Vorwürfe in Rich-
tung des Abg. Stephan gemacht. Keine fünf Sätze später
berichten Sie von einem ehrenamtlichen CDU-Kommu-
nalpolitiker, indem Sie aus einer 15-minütigen Rede drei
Halbsätze zitieren und das hier als eine Meinungsäuße-
rung hinstellen.

(Zuruf des Abg. Axel Wintermeyer (CDU))

Es ist absolut falsch, was Sie hier tun. Das gehört sich
nicht.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU – Zuruf der Abg. Janine Wissler (DIE
LINKE))

Aber das soll es aus meiner Sicht in der Richtung gewesen
sein, obwohl mir noch sehr viel dazu einfallen würde.

(Axel Wintermeyer (CDU): Auch zum Minijob!)

Wie wir in Hessen den Klimaschutz, die Förderung von
regenerativen Energien und im Zusammenhang damit die
Einsparung von Energie vorantreiben können, ist ein
Thema, das uns in jeder Plenarrunde beschäftigt.

Vizepräsident Lothar Quanz:

Herr Rock, würden Sie eine Zwischenfrage von Frau
Schott zulassen?

René Rock (FDP):

Nein, danke. Nicht wirklich. Dazu habe ich keine Lust.

(Zuruf des Abg. Axel Wintermeyer (CDU))

Wir wollen an der Stelle über etwas Positives und etwas
Konstruktives reden. – Ich glaube, es ist deutlich gewor-
den, dass alle Fraktionen in diesem Haus ein Interesse
daran haben, den Klimaschutz nach vorne zu bringen. Ich
will auch nicht in eine Grundsatzdebatte einsteigen. Es

gibt verschiedene Nuancen. Wir gehen von einem Ener-
giemix aus. Andere Fraktionen gehen weiter und haben
andere Vorstellungen. Ich glaube, eines ist deutlich ge-
worden: Alle Fraktionen in diesem Hause erkennen den
Klimaschutz als wichtiges Ziel an und möchten die An-
strengungen hier vorantreiben.

Wir haben heute drei Gesetzentwürfe zur Diskussion
vorliegen. Ich möchte kurz auf die Gesetzentwürfe der
GRÜNEN und der SPD eingehen. Minister Hahn hat
schon viel zu dem Gesetzentwurf aus seinem Haus gesagt.
GRÜNE und SPD beschäftigen sich mit Einsparungen,
mit dem Landeskataster, die GRÜNEN zusätzlich ganz
speziell mit CO2-Reduktionen in der Landesverwaltung
und auch mit der Förderung einer verstärkten Nutzung
von regenerativen Energien. Die Vehikel, wie man das be-
fördern will, das sind das Hessische Energiegesetz, das
Landesplanungsrecht, die HGO und die Bauordnung.

Wenn man sich die einzelnen Punkte im Groben an-
schaut – ich denke, wir kommen noch in eine intensive
Debatte –, dann stellen sich Fragen. Es gibt Erläuterungs-
bedarf, aus unserer Sicht ist der eine oder andere Punkt
nicht sinnvoll, und es gibt Widersprüche. Aber ich glaube,
wir als FDP-Fraktion, aber auch die anderen Fraktionen
hier im Hause, haben deutlich gemacht, dass wir an dieser
Stelle konstruktiv zusammenarbeiten wollen. Das zeigt
auch die Landesregierung, indem sie hier einen vernünf-
tigen, auf Einsparung und CO2-Verminderung ausgeleg-
ten Gesetzentwurf vorgelegt hat, dem wir alle am Ende
hoffentlich zustimmen können. Ich glaube, das ist ein
klares Zeichen der Landesregierung, dass sie diese Zu-
sammenarbeit ernst nimmt. Das ist an dieser Stelle genau
zu sehen.

Ich möchte nun auf die einzelnen Punkte zumindest im
Groben eingehen. Ich denke, die wichtigen Debatten füh-
ren wir dann im Ausschuss.

Beim Kataster stellt sich die Frage, was dort in aller Tiefe
abgebildet sein muss. Das ist unter Kosten-Nutzen-
Aspekten bezüglich der Erhebung und auch der Nach-
frage genau zu erörtern. Da wollen wir ein bisschen auf-
einander zugehen, was am Ende sinnvoll und nicht sinn-
voll ist. Ich glaube aber, dass am Ende einer Diskussion in
Hessen ein entsprechendes Kataster entstehen wird, weil
es der Sache dient. Wir werden sehen müssen, in welcher
Tiefe und in welcher Ausgestaltung das notwendig wird.

Um einen Aspekt aufzunehmen, den wir nicht für so sinn-
voll halten: Die Vorstellung, bei Neuinvestitionen bei
landeseigenen und kommunalen Gebäuden Kosten-
prognosen für Brennstoff und Wärme für die nächsten
20 Jahre zu erstellen, ist für uns nicht sehr sinnhaft. Man
muss uns sehr genau erläutern, was man damit erreichen
will, vor allem, wie das umgesetzt werden soll.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der CDU)

Das war nur, um einen Aspekt herauszugreifen und zu zei-
gen, dass es aus unserer Sicht schwierige Punkte gibt.

Eines kann ich auch sagen. Das Thema KWK muss man
differenziert betrachten. Die hohen Wirkungsgrade bei
der Kraft-Wärme-Kopplung sind nur dann vorhanden,
wenn auch die Wärme abfließt. Sie haben diese Wir-
kungsgrade nicht, wenn Sie nur Energie erzeugen. Darum
ist die Frage, inwieweit wir auf rein energie- oder strom-
geführte Kraftwerke zur Sicherstellung der Stromerzeu-
gung verzichten können. – Ich glaube, hier müssen wir
schwer ins Detail gehen.



1032 Hessischer Landtag  ·  18. Wahlperiode  ·  16. Sitzung  ·  7. Juli 2009

Ich war in der Anhörung zu Staudinger. Dort wurde über
Potenziale gesprochen. Dort spielt die Wirtschaftlichkeit
eine wichtige Rolle. Daher muss man sehr detailliert hin-
schauen. Ich habe schon einige Bedenken, ob wir das in
dem Maße auf den Weg bringen können, wie Sie das for-
dern.

Mir sind bei dem, was Sie vorgelegt haben, aber auch
Widersprüche aufgefallen. Sie nehmen zum einen gerne
die Kommunen in Verantwortung und wollen ihnen
Rechte einräumen. Auf der anderen Seite wollen Sie den
Kommunen wieder Vorschriften machen, z. B. im Landes-
planungsgesetz. Wenn Sie mit den Entscheidungen der
regionalen Planungsversammlung unzufrieden sind, dann
wissen Sie genauso gut wie ich, dass die regionalen
Planungsversammlungen Teil der kommunalen Selbstver-
waltung sind. In die regionalen Planungsversammlungen
werden Vertreter aus den kommunalen Gebietskörper-
schaften entsandt. Dort sitzen in großem Maße Kommu-
nalpolitiker, und diese Kommunalpolitiker aller Fraktio-
nen entscheiden.

(Zuruf der Abg. Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN))

In Nordhessen ist ein Regionalplan auch mit den Stim-
men der SPD beschlossen worden. Wenn dort nur 0,2 %
Vorrangflächen für die Windkraft stehen, dann können
Sie nicht davon ausgehen, dass es bei den Kommunen ei-
nen großen Hype gibt, unbedingt Vorrangflächen für
Windkraft auszuweisen.

Ich möchte Sie auch auf den Umstand hinweisen, dass wir
momentan noch die alte Regelung haben: den Vorrang im
Außenbereich. Das ist eigentlich die Maximallösung, die
momentan gilt. Trotz dieser Maximallösung sind in den
letzten zwei Monaten in Hessen nur fünf Windräder er-
richtet worden. Im gleichen Zeitraum waren es 80 in
Niedersachsen. Da muss man sich andere Gedanken ma-
chen als beim Planungsrecht, woran das liegen könnte. Ich
muss sagen, an der Stelle macht man es sich ein bisschen
einfach, wenn man ein Gesetz ändern will oder eine Klei-
nigkeit ändern will.

(Zuruf der Abg. Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN))

Das Problem ist vielschichtiger. Es hat auch damit zu tun,
wie wir mit den Themen umgehen. Energiepolitik ist
nachhaltig, muss langfristig angelegt sein, und darum
brauchen wir einen Konsens.

(Beifall bei der FDP und der Abg. Judith Lannert
(CDU))

Da muss jeder – das gilt für uns wie für Sie – von seinen
Maximalforderungen etwas Abstand nehmen und versu-
chen, zu schauen, wie weit wir gemeinsam kommen, damit
es ein paar Jahrzehnte hält; denn das ist in der Energiepo-
litik notwendig. Das ist zumindest unsere Überzeugung.

Dann haben Sie natürlich wieder das Thema der Marbur-
ger Solarsatzung mit Anschlusszwang und Herausnahme.

(Zuruf der Abg. Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN))

Das müssen Sie mir einmal in aller Ruhe erläutern.

(Janine Wissler (DIE LINKE): Ob das etwas
nützt?)

Wenn Sie in einem Baugebiet einen Anschlusszwang ma-
chen, um die Fernwärme zu optimieren, und dann Ge-
bäude wieder herausnehmen, dann haben Sie genau das

nicht erreicht, was Sie eigentlich wollen. Darüber müssen
wir in Ruhe reden. Sie haben bestimmt eine Erklärung da-
für. – Ideen wie die Marburger Solarsatzung lehnen wir
allerdings grundsätzlich ab.

(Beifall bei der FDP und der Abg. Judith Lannert
(CDU) – Zuruf des Abg. Frank-Peter Kaufmann
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN))

Sie wollen den Kommunen die Freiheit geben, den Bür-
gern die Freiheit zu nehmen. Das läuft mit uns Liberalen
nicht.

(Beifall bei der FDP und der Abg. Judith Lannert
(CDU) – Zuruf des Abg. Frank-Peter Kaufmann
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN))

Das soll es für heute an Schärfe gewesen sein.

(Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ach, Herr Rock! Noch ein bisschen!)

Ich möchte an dieser Stelle nur auf eines hinweisen: Wir
als Regierungsfraktionen haben uns im Koalitionsvertrag
ein Ziel gegeben. Das Ziel ist 20 % regenerative Energien
bis 2020 ohne Verkehrssektor. Ihnen ist das viel zu wenig.
Meine Fraktion meint, dass das extrem ambitioniert ist.
Das ist ein kleiner Unterschied zwischen unseren Fraktio-
nen, auf den ich großen Wert lege.Wir glauben, dass 20 %
hoch ambitioniert sind.

Frau Lautenschläger arbeitet in ihrem Haus ganz intensiv
– ich denke, sie wird dazu bestimmt noch einiges sagen –
daran, uns vorzuschlagen, wie wir das in dem Zeitrahmen
umsetzen können. Wir werden alles konstruktiv unter-
stützen, von dem Sie uns überzeugen können, dass es zwei
Grundzügen Rechnung trägt: zum einen „Anreiz vor
Zwang“, zum anderen „Überzeugung vor Diktat“.

(Beifall bei der FDP)

Liebe Freunde, solange wir diese Grundsätze beachten
und die Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen verlieren,
können Sie mit uns Liberalen rechnen. Dann werden wir
auch Ideen mit Ihnen konstruktiv umsetzen und Hessen
in diesem Punkt weiterbringen. – Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der FDP und der CDU)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Danke sehr, Herr Rock. – Für die SPD-Fraktion hat sich
Herr Görig noch einmal zu Wort gemeldet. Herr Görig,
Sie haben noch fünf Minuten Redezeit.

Manfred Görig (SPD):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie
mich auf zwei Punkte antworten. Herr Kollege Rock und
Herr Kollege Stephan haben einige Punkte erwähnt, die
doch der Erwiderung bedürfen.

Meine Damen und Herren, wenn man der Erkenntnis der
Wissenschaft Rechnung trägt, dann ist es Zeit zum Han-
deln. Das, was Sie hier vortragen, heißt, wie der Kollege
Rock eben sagte: Anreiz vor Zwang. Wir sind der Mei-
nung, wir brauchen beides. Wir brauchen den Anreiz und
den Zwang.

(Zuruf des Abg. Wolfgang Greilich (FDP))

– Ja, das ist der Unterschied. An dieser Stelle wird auch
der Unterschied bleiben. – Ich nehme einmal das Thema
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Windenergie, das Herr Kollege Stephan aufgezeigt hat.
Wie oft und wie breit ist die Windenergie in Südhessen
diskutiert worden? Und was ist am Ende herausgekom-
men? Am Ende ist ganz wenig herausgekommen, weni-
ger, als vorher drinstand.

Wenn man aber der Erkenntnis der Wissenschaft Rech-
nung tragen will, dann muss man am Ende darüber nach-
denken, ob man dazu das Gesetz ändern muss, weil es so
nicht geht. Hier will ich noch einmal ganz deutlich ma-
chen: Die Priorität hat im Moment der Klimaschutz.Wenn
die Wissenschaft und die Experten sagen, es gibt ein ganz
kleines Zeitfenster zum Reagieren, dann kann ich nicht
abwarten, bis alle irgendwann einem Anreiz folgen wer-
den, sondern ich muss handeln. Wenn die Politik das er-
kannt hat, dann muss sie alles tun, was sie kann. Aber das
tut sie im Moment nicht.

(Beifall bei der SPD)

Der Kollege Stephan hat mich zitiert, dass bei Windener-
gie Überzeugungsarbeit zu leisten ist. Er sagte, es muss
den Menschen nähergebracht werden, und sie müssen
motiviert werden. Ich will nicht alle Kollegen zitieren, die
im Zusammenhang mit dem Regionalplan Südhessen
etwas dazu gesagt haben. Ich will nur mit Erlaubnis des
Präsidenten Ihren Generalsekretär Peter Beuth aus dem
„Wiesbadener Kurier“ vom 26.06.2009 zitieren:

Die Verschandelung unserer herrlichen Mittel-
gebirgslandschaft mit Windkraftmonstern ist un-
verantwortbar.

(Demonstrativer Beifall der Abg. Judith Lannert
(CDU))

Das ist das Gegenteil von Motivieren und das Gegenteil
von Nahebringen. Das ist Verunsichern und Behindern,
wo es nur geht, und da sind Sie immer noch auf demselben
falschen Weg.

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren, hier will ich noch einmal deut-
lich sagen: Klimawandel wartet nicht auf uns, und Klima-
wandel wartet auch nicht, bis die CDU erkannt hat, was zu
tun ist. Auch das ist eindeutig.

Herr Kollege Stephan, Sie sollten auch Folgendes ernst-
haft diskutieren: Natur und Landschaft werden nachhalti-
ger und radikaler verändert, als wir alle glauben, wenn wir
beim Thema Klimaschutz nicht zeitnah handeln. Sie aber
warten ab, und Sie demotivieren. An der Stelle sind Sie
auf einem ganz falschen Weg.

Sie haben das Thema Windenergie angesprochen. Es gibt
genug Untersuchungen darüber, welche Leistungsträger
es überhaupt gibt, um das Minimalziel zu erreichen,
das Sie erreichen wollen, nämlich bis 2020 20 % des End-
energieverbrauchs aus erneuerbaren Energien zu decken.
Es gibt nur zwei Energieträger, die es an der Stelle wirk-
lich bringen: Biomasse und Windenergie.Wenn Sie das er-
reichen wollen, was Sie vorhaben, müssen Sie die Hand-
bremse beim Thema Windenergie lösen. Dann müssen Sie
dazu kommen, im positiven Sinne zu diskutieren, wo es
geht und wo es nicht geht.

(Zurufe von der CDU)

Das tun Sie aber nicht. Herr Kollege Stephan, Sie sind mit
Ihrer Partei immer noch auf dem Weg, auf dem Sie schon
die ganze Zeit sind.

(Zurufe von der CDU)

Sie stellen immer das Wort „Windkraftmonster“ nach
vorne. Das ist aber keine positive Betrachtungsweise,
wenn es um den Klimaschutz geht. Da sind Sie auf dem
klimapolitischen Holzweg, und da bleiben Sie auch.

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der CDU – Thor-
sten Schäfer-Gümbel (SPD): Holzweg ist gut! Die
wollen jetzt einen Ablasshandel einführen!)

– Das habe ich so verstanden. – Viel mehr, als es eine
Windenergieanlage je tun könnte, werden Natur und
Landschaft verändert. Herr Kollege Stephan, deshalb er-
warte ich, dass Sie Ihre Fraktion überzeugen, dass Sie an
der Stelle wirklich positiv mitdiskutieren. Darauf warte
ich. Wenn das erreicht wird, wäre schon viel gewonnen. –
Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Danke, Herr Görig. – Für die Landesregierung hat sich
Frau Staatsministerin Lautenschläger zu Wort gemeldet.
Bitte, Frau Lautenschläger.

Silke Lautenschläger, Ministerin für Umwelt, Energie,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz:

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Wir wollen kein energiepolitisches Klein-Klein, bei dem
es nur darum geht, in jeder Plenarsitzung einen Teil eines
Gesetzentwurfes vorzulegen. Das wird uns in Hessen
energiepolitisch nicht weiterbringen. Deshalb wird die
Landesregierung einen klar strukturierten Plan vorlegen,
wie wir das Ziel „Erneuerbare Energien: 20 % bis 2020“
erreichen wollen.

(Beifall bei der CDU)

Dazu brauchen wir nicht jeden Tag einen neuen Vor-
schlag, der von der Landesregierung schon umgesetzt
wird und nun noch mit einem Gesetz untermauert werden
soll. Auch das muss hier einmal betont werden.

(Beifall bei der CDU – Zurufe von der SPD)

Das Thema CO2-neutrale Landesverwaltung wurde in ei-
nem ganz intensiven – –

(Lebhafte Zurufe von der SPD)

– Hören Sie doch einfach einmal zu.Vielleicht ist auch für
Sie eine zusätzliche Information dabei, was schon ge-
macht wird.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP)

Das Thema CO2-neutrale Landesverwaltung wurde in ei-
nem mehrmonatigen Prozess im Rahmen der Nachhaltig-
keitsstrategie der Landesregierung vorbereitet. Liebe
Kolleginnen und Kollegen der GRÜNEN, ich empfehlen
Ihnen, beim Thema CO2-neutrale Landesverwaltung ein-
mal mit Ihrem ehemaligen Kollegen Baake zu sprechen,
der in der Pressekonferenz für die Deutsche Umwelthilfe
sehr deutlich gesagt hat, so weitgehend, wie das hier in
Hessen ausgearbeitet wurde, hat er es noch in keinem
Bundesland oder auf Bundesebene gesehen.

(Beifall bei der CDU – Zurufe von der SPD und
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das macht deutlich, dass wir keinen neuen Gesetzentwurf
brauchen, sondern eine klare Strategie, wie das umgesetzt
wird. Die Landesregierung hat die Ziele und Projekte der
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Nachhaltigkeitsstrategie mit einem Kabinettsbeschluss
nachdrücklich untermauert, damit deutlich wird, dass die
Landesregierung die Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie
übernimmt und sie in den nächsten Jahren umsetzt.

Zum Zweiten will ich darauf aufmerksam machen, dass
der Klimaschutz nicht allein die Stromerzeugung betrifft.
Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist das
eine; der Klimaschutz betrifft aber auch die Energieeffi-
zienz. Deswegen bezieht sich das Ziel „Erneuerbare
Energien: 20 % bis 2020“ auf den Endenergieverbrauch
und nicht allein auf den Stromverbrauch.

(Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ohne Verkehr!)

– Ja, ohne Verkehr. Liebe Kollegin Hammann, wenn Sie
im Programm der GRÜNEN über den Strom sprechen,
haben Sie den Verkehr, die Elektromobilität gerade nicht
mit eingerechnet. Sie gehen von einem zurückgehenden
Stromverbrauch aus, aber Sie haben nicht eingerechnet,
was alle Experten sagen, dass wir nämlich wahrscheinlich
auch in Zukunft einen eher steigenden Stromverbrauch
haben werden, wenn die Wirtschaft normal läuft und die
Elektromobilität tatsächlich kommt, was wir hoffentlich
alle wollen. Deswegen setzt die Landesregierung beim
Thema Elektromobilität einen Schwerpunkt in der Um-
setzung. Auch das gehört dazu. Das wird aber nicht vom
Energieforum bearbeitet, sondern an einer anderen
Stelle, nämlich von der Gruppe, die sich mit dem Thema
Elektromobilität befasst. An der Stelle wollen wir einen
großen Schritt weiterkommen.

Ich will aber noch einmal deutlich machen: Das Thema
Energieeffizienz scheint mir bei Ihren Gesetzentwürfen
völlig ausgeblendet worden zu sein.

(Widerspruch bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

40 % des Endenergieverbrauchs entfallen in Deutschland
allein auf Raumheizung und Warmwasserversorgung. Ich
will deshalb noch einmal darstellen, was das für das
Thema Energieeffizienz bedeutet.

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

In Hessen gibt es rund 1,3 Millionen Wohngebäude mit
rund 2,8 Millionen Wohnungen. Die Hälfte davon sind
Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen. 74 % der Ge-
bäude, bezogen auf die Fläche, wurden vor 1978 gebaut,
also zu dem Zeitpunkt, als erste Anforderungen an den
Wärmeschutz für Neubauten formuliert wurden, und
19 % der Gebäude wurden nach Inkrafttreten der Wär-
meschutzverordnung 1995 gebaut.

(Zuruf der Abg. Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN))

Das heißt, rund 14,5 Millionen t CO2 werden jährlich aus-
gestoßen, wenn diese Wohngebäude beheizt und ihre Be-
wohner mit Warmwasser versorgt werden. Deswegen ist
es besonders wichtig, dass wir ein ganz großes Augenmerk
auf das Thema Energieeffizienz und -einsparung legen.

(Zuruf der Abg. Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN))

Wenn Sie für Neubauten den Passivhausstandard fest-
legen wollen, sage ich Ihnen: Wir haben das längst auf-
genommen. Unser Ziel ist, den Passivhausstandard für
Neubauten umzusetzen, das sogenannte 10-l-Haus.

(Lebhafte Zurufe von dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

– Schreien Sie doch nicht so viel dazwischen. Mit Mikro-
fon bin ich immer lauter als Sie. Hören Sie doch einfach
einmal zu.

(Beifall bei der CDU – Zurufe von dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Die Neubauten sind aber eben nur ein kleiner Teil des
Gebäudebestandes.

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
So ist es!)

Wenn Sie über den Gebäudebestand sprechen, ist es unser
Ziel, sowohl mit Beratungs- und Aufklärungsarbeit als
auch mit unterstützenden Programmen höchstmögliche
Energieeffizienz zu erreichen. Dabei ist es nicht ausrei-
chend, vorzugeben, welche erneuerbare Energie verwen-
det und in welchem Umfang sie genutzt wird. Das hört
sich auf den ersten Blick vielleicht ganz nett an, z. B. die
Marburger Solarsatzung. Richtig ist aber, dass Sie in je-
dem Einzelfall prüfen müssen, was die effizienteste Maß-
nahme ist und wie mit den zur Verfügung stehenden Mit-
teln das Ziel im Sinne des Klimaschutzes am sinnvollsten
erreicht werden kann. Das muss nicht immer die Solar-
anlage auf dem Dach sein, das kann genauso der Brenn-
kessel sein, das kann auch die Nutzung der Kraft-Wärme-
Kopplung sein. Das bedeutet also, Energie rationell zu
verwenden, innovative Techniken einsetzen, Modernisie-
rungen vorzunehmen und moderne Wandlungstechniken
zu nutzen, von den Mikrogasturbinen bis zur Brennstoff-
zelle.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU – Lebhafte
Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Frau Ministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage von
Frau Kollegin Dorn?

(Ministerin Silke Lautenschläger: Gerne!)

Angela Dorn (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Frau Ministerin, vielen Dank. – Ist Ihnen bekannt, dass in
der Solarsatzung genau die Dinge, die Sie eben erwähnt
haben, berücksichtigt sind, dass es eben nicht nur um So-
larzellen geht, sondern um vielfache Möglichkeiten der
Wärmedämmung, der Erzeugung regenerativer Energie
usw.?

Silke Lautenschläger, Ministerin für Umwelt, Energie,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz:

Sehr verehrte Frau Kollegin Dorn, wenn Sie die Land-
tagsanhörung der Experten auswerten, dann sehen Sie,
dass das Thema Energieeffizienz da eine ganz große Rolle
gespielt hat. Damals ist auch deutlich geworden, dass das
Ziel nicht allein über Vorgaben erreicht werden kann.

(Widerspruch bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

– Gut, aus der Sicht der Landesregierung kann das so
nicht erreicht werden. – Deswegen werden wir die Poten-
ziale sowohl in den Bereichen Biomasse, Windkraft, So-
larthermie als auch in den Bereichen Fotovoltaik und
Geothermie erheben – Projekt Energie-Forum –, um fest-
zustellen, was das Land Hessen in den nächsten Jahren
hier beitragen kann, und gleichzeitig das Thema Energie-
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effizienz vorantreiben. Dabei wird auch der große Bro-
cken beim Energieverbrauch, den ich vorhin genannt
habe, nämlich die Wärme- und Warmwassererzeugung,
berücksichtigt. Ich bitte Sie aber, redlich mit den Zahlen
umzugehen und nicht über 100 % erneuerbare Energien
im Bereich Stromerzeugung zu sprechen, wenn wir tat-
sächlich über einen Anteil von 40 % beim Endenergie-
verbrauch allein für die Wärmeversorgung reden.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Frau Ministerin, die Redezeit der Fraktionen ist er-
schöpft.

Silke Lautenschläger, Ministerin für Umwelt, Energie,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz:

Ich will noch einige wenige Anmerkungen machen. – Die
Landesregierung hat im Übrigen nicht nur das Projekt
„CO2-freie Landesverwaltung“ bereits auf den Weg ge-
bracht – einen Modellversuch, bei dem sie vom Bundes-
ministerium im Zusammenhang mit dem Thema Elektro-
mobilität ausgewählt wurde –, sondern sie geht dem
Thema selbstverständlich auch bei den Unternehmen
nach. Dabei geht es um die CO2-neutrale Fabrik, für die
hier ein Handlungsleitfaden entwickelt wurde. Aufgrund
der Umweltallianz Hessen und auch der Nachhaltigkeits-
strategie sind die Unternehmen gefordert, die Produk-
tionsprozesse umzustellen.

Herr Kollege Görig, ich will aber auch noch einmal deut-
lich machen, dass wir es für falsch halten, den absoluten
Vorrang der erneuerbaren Energien zu verankern. Ich bin
übrigens überrascht, dass Sie das im Landtag wieder ein-
bringen. Außer Herrn Scheer hat diese Position, zumin-
dest bei der Gesetzgebung zum Bundesnaturschutzgesetz,
kein anderes Bundesland vertreten. Kein anderes
Bundesland – auch nicht die SPD-geführten Länder – hat
diesen Anträgen entsprochen. Selbst der Kollege Gabriel
hat das nicht mit ins Bundesnaturschutzgesetz aufgenom-
men.

(Dr. Christean Wagner (Lahntal) (CDU): Sehr 
gut! – Axel Wintermeyer (CDU): Genau so ist es!
Alte Kamellen!)

Das zeigt schon, dass überall ein vernünftiger Abwä-
gungsprozess notwendig und sinnvoll ist.

(Beifall bei der CDU)

Wir leben hier schließlich in einem hoch verdichteten
Raum. Wir wollen bei dem Thema Energiepolitik zu ei-
nem breiten Konsens kommen, der für uns zwar beinhal-
tet, dass der Anteil der erneuerbaren Energien bei 20 %
liegt, bei dem aber auch nicht ausgeblendet wird, dass die
restlichen 80 % des Energiebedarfs aus anderen Energie-
quellen gedeckt werden.

Das heißt, dass wir gemeinsam versuchen werden, für ei-
nen hoch verdichteten Raum wie Hessen einen Energie-
konsens zu finden, der sowohl die Akzeptanz als auch die
Errichtung von Fotovoltaikanlagen und Windkraftanla-
gen sowie den Bau von Kohlekraftwerken umfassen muss;
denn all das gehört zu einem Energiemix, aber auch zu ei-
nem Energiekonzept der Zukunft. Daher ist es wichtig,
dass wir diese Abwägungen gemeinsam vornehmen.

Herr Kollege Rock hat schon darauf hingewiesen: Herr
Görig, dann überrascht es, dass die SPD zwar dem Regio-

nalplan Nordhessen genauso zustimmt wie die CDU und
die FDP, hier im Landtag aber wieder etwas völlig ande-
res fordert. Das heißt, man stellt sich hierhin und sagt:
„Jetzt wollen wir aber 1,5 % haben“, während beim Re-
gionalplan Nordhessen ein ganz anderer Wert mitgetra-
gen wird. Wir sind gefordert, dort einen Ausgleich zu fin-
den;

(Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD): Der Ausgleich
besteht zwischen gar nichts und ein bisschen!)

denn das Hauptprinzip „Bitte nicht in meinem Vorgar-
ten“, nach dem an vielen Stellen gehandelt wird, trifft für
die Kohlekraft genauso zu wie für die erneuerbaren Ener-
gien, und deswegen muss dort wesentlich mehr Überzeu-
gungsarbeit geleistet werden.

(Zuruf der Abg. Petra Fuhrmann (SPD))

Das Thema Repowering von Windkraftanlagen ist aus
meiner Sicht ebenfalls noch nicht genügend behandelt
worden. Auch dort muss an vielen Stellen nachgearbeitet
werden.

(Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD): Noch mehr
Erkenntnisgewinn!)

Das werden wir im Energieforum gemeinsam aufnehmen,
und deswegen werden wir einen abgestimmten Plan vor-
legen.

(Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD): Vielleicht kön-
nen wir einmal handeln und nicht nur reden! – Zu-
ruf des Abg.Mathias Wagner (Taunus) (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN))

– Herr Wagner, vielleicht muss ich Ihnen noch einmal den
Begriff „Repowering“ erklären. Dabei geht es zuerst ein-
mal um bestehende Windkraftanlagen.

(Beifall bei der CDU – Mathias Wagner (Taunus)
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Wir haben das
verstanden, Frau Lautenschläger!)

– Ich kann Ihren Zwischenruf leider nur so verstehen. – Es
geht dabei zunächst einmal um bestehende Windkraftan-
lagen, die wir mit Repowering wesentlich besser nutzen
können.

(Mathias Wagner (Taunus) (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN): Sie sollten unseren Erkenntnis-
prozess nicht mit Ihrem verwechseln!)

All das gehört aus unserer Sicht mit dazu und kommt in
den Gesetzentwürfen an der einen oder anderen Stelle
zur Geltung.

Ich will auch noch einmal deutlich machen, dass wir gern
bereit sind, über die Schaffung eines Katasters zu spre-
chen.Wir halten das für richtig und haben schon längst mit
den Planungen begonnen. Die Maschinen, mit denen
diese Vermessungen vorgenommen werden können, sind
schon vorbereitet. Die Hubschrauber, die nötig sind, um
die Rohdaten zu erheben, stehen bereit.

(Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD): Wo denn?)

Die Verwaltungsvereinbarungen, die notwendig sind, um
die Rohdaten zu erheben, d. h. um Dächer auszumessen,
sind bereits getroffen worden.

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Das ist doch schon passiert!)

– Herr Kollege Al-Wazir, das Fliegen steht kurz bevor.
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(Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD): Das heißt, die
starten heute noch, oder was?)

Ich wiederhole es gern für Sie: Die Verwaltungsvereinba-
rung ist schon getroffen. Dann wird das weiter umgesetzt.

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ich habe die CD daheim! Ich kann sie Ihnen zei-
gen!)

Aber es gehört auch dazu, den Menschen nicht zu signali-
sieren, dass, nur weil wir die Vermessungsdaten haben,
überall auf diesen Dächern Fotovoltaikanlagen oder So-
laranlagen installiert werden können; denn erst dann
fängt die eigentliche Arbeit an. Man muss schauen:Wie alt
ist das Haus? Wie ist die Statik? Wie kann damit umge-
gangen werden? Das muss wiederum vor Ort gemacht
werden. Das lässt sich nicht über ein zentrales Kataster
festlegen. Deswegen werden wir die Datenerhebung wei-
ter vorantreiben.

Sie merken daran: Vieles von dem, was man Ihrer Mei-
nung nach gesetzlich festschreiben muss, wofür man nach
Ihren Vorstellungen viele Verordnungen braucht, wird
längst gemacht. Es ist in der Umsetzung. Es wird in das
Energiekonzept der Landesregierung einfließen, das wir
in den nächsten viereinhalb Jahren gemeinsam umsetzen
werden, sodass die Ziele im Jahr 2020 tatsächlich erreicht
sind. Das heißt, nicht noch mehr Bürokratie zu schaffen,
sondern die Menschen aufzuklären, sie mitzunehmen und
an der richtigen Stelle, z. B. beim Nachbarschaftsrecht, ge-
setzliche Änderungen vorzunehmen.

(Gernot Grumbach (SPD): Und am besten gar
nichts zu tun!)

Das wird auch aus unserer Sicht noch an der einen oder
anderen Stelle erforderlich sein. Das soll aber aus einem
Guss sein, und es darf nicht in jeder Plenarsitzung ein
Klein-Klein geben. Wir brauchen eine Energiepolitik aus
einem Guss. Dafür steht die Landesregierung.

(Beifall bei der CDU – Thorsten Schäfer-Gümbel
(SPD): Ja, darauf warten wir seit zehn Jahren!)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Frau Ministerin, vielen Dank. – Den Oppositionsfraktio-
nen sind jeweils zwei Minuten an zusätzlicher Redezeit
zugewachsen. Das heißt, insgesamt sind es jetzt noch sie-
ben Minuten.

Herr Al-Wazir, Sie haben sich als Erster zu Wort gemel-
det. Bitte schön.

Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Frau Lautenschläger, wir sind enttäuscht.

(Dr. Christean Wagner (Lahntal) (CDU): Das hätte
uns aber auch gewundert! –Zurufe von der CDU:
Oh!)

Frau Lautenschläger, wir haben nämlich ernsthaft ge-
dacht, dass der Wechsel an der Spitze des Umweltministe-
riums zu einem wirklichen Wandel in der realen Politik
führen würde.

(Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD): Das haben wir
nicht erwartet!)

– Lieber Thorsten, die GRÜNEN hoffen eben immer
noch darauf, dass es einen Erkenntnisprozess gibt – selbst
bei dieser Landesregierung.

(Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD): Wir nicht!)

Frau Ministerin, ich glaube, das, was Sie eben gemacht ha-
ben, zeigt, dass Sie immer noch dabei sind, Ihren eigenen
Erkenntnisgewinn zu zelebrieren. Aber ich sage Ihnen
ausdrücklich:Wir haben kein Erkenntnisproblem – jeden-
falls nicht in der Gesellschaft, vielleicht aber bei der hes-
sischen CDU –, sondern wir haben ein Handlungspro-
blem. Das hat sich gerade deutlich gezeigt.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Liebe Frau Ministerin, manchmal werden Sie zum Opfer
Ihrer eigenen Propaganda. Deutlicher als eben konnten
Sie das nicht zeigen.

Das, was in Marburg vereinbart worden ist, heißt im allge-
meinen Sprachgebrauch „Marburger Solarsatzung“. Das
bedeutet aber nicht, dass es dort nur um Solaranlagen
geht. Wenn Sie sich das einmal genau anschauen – ich
habe mir einmal die Mühe gemacht, mit Herrn Bürger-
meister Kahle vertieft darüber zu reden –, werden Sie
feststellen, dass auch die Wärmedämmung und der Ein-
satz von erneuerbaren Energien dazugehören. Es geht
also genau um die Einsparung, die Effizienz und den Ein-
satz von erneuerbaren Energien.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was wir hier gerade
erlebt haben, zeigt, dass die hessische CDU immer noch
nicht weit genug ist.Aber die Gesellschaft, die Wirtschaft,
die Bürgerinnen und Bürger – sie alle sind schon viel wei-
ter, und sie warten darauf, dass sie bei dem, was sie vorha-
ben, endlich nicht mehr behindert werden.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD – Leif Blum (FDP):
Wir machen einen Ortstermin!)

Frau Lautenschläger, Sie haben gerade gesagt, wir müs-
sten uns um die Effizienz im Bestand kümmern. Ja, worü-
ber reden wir denn gerade? Wir reden unter anderem
über einen Gesetzentwurf meiner Fraktion, in dem es
heißt, wir müssten uns um die Landesimmobilien und um
die Effizienz im Bestand kümmern. Worüber reden wir
denn im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf der
SPD-Fraktion – Stichwort:Vorranggebiete für Windkraft-
anlagen?

Während die Debatte hier lief, kam um 16:07 Uhr über
dpa eine Meldung. Die Meldung lautete:

Planungsverband sieht Probleme für Windkraft-
Genehmigung …. In einem Fachgespräch habe das
hessische Wirtschaftsministerium deutlich gemacht,
dass der von der Regionalversammlung Südhessen
und dem Planungsverband gebilligte Plan zur
Überarbeitung zurückgegeben werden müsse, teilte
Planungsverbandsdirektor Stephan Wildhirt … mit.

(René Rock (FDP): Nicht überraschend!)

– Das ist nicht überraschend. Herr Rock, Sie sagen es. –
Was erleben wir gerade? Das erkläre ich denjenigen, die
dieses Geschäft nicht jeden Tag betreiben. Wir hatten die
Situation, dass der Planungsverband Rhein-Main erklärt
hat, sie würden eine Vorrangplanung für Windkraftanla-
gen anhand nachvollziehbarer Kriterien machen:Abstand
zur Wohnbebauung, naturschutzfachliche Gesichts-
punkte, Windhöffigkeit usw. Im gesamten Planungsver-
bandsgebiet kamen dabei 66 Standorte heraus.
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Dann haben CDU und FDP völlig absurde Kriterien ein-
geführt, die nur dem Grundsatz „Bloß nicht bei mir“ fol-
gen. Ihre Parteifreundinnen und Parteifreunde waren das.
Sie haben völlig absurde Kriterien eingeführt und haben,
jenseits jeder Fachlichkeit, die Zahl der Standorte von 66
auf fünf zusammengestrichen.

Dann kam noch die Regionalversammlung und hat ge-
sagt: Na gut, machen wir drei mehr, dann sind es am Ende
acht. – Jeder, der das beschlossen hat, wusste, dass das mit
Recht und Gesetz nicht in Einklang zu bringen ist. Jeder
wusste es.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD)

Frau Lautenschläger, es ist nicht irgendwer, der da her-
umspringt. Herr Rock nickt die ganze Zeit. Aber er sitzt
auch in der Regionalversammlung und hat den acht Ge-
bieten zugestimmt. Herr Herkströter ist in beiden Veran-
staltungen dabei. Wissen Sie, wie der Vorsitzende der
CDU-Fraktion in der Regionalversammlung heißt? –
Banzer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, genau das ist
doch das Problem.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Judith Lannert (CDU): Welche Neuigkeit!)

Wenn Sie solche Leute haben, die mit solchen völlig ver-
queren ideologischen Verbohrtheiten operieren und übri-
gens wirtschaftliche Betätigung verhindern, Wertschöp-
fung verhindern,

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD)

dass sogar Ihr eigenes Wirtschaftsministerium denen sa-
gen muss: „Was ihr macht, verstößt höchstwahrscheinlich
gegen Recht und Gesetz; zurück, macht noch einmal ei-
nen ordentlichen Plan“, dann haben Sie ein Problem,
liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD sowie des Abg.
Willi van Ooyen (DIE LINKE))

Solange Sie auf diesem Erkenntnisstand sind, werden wir
Sie Plenarsitzung für Plenarsitzung immer wieder dazu
zwingen, sich zu verhalten. Denn wenn man nicht auf-
grund eigener Erkenntnis dazu kommt, seinen Weg zu
verändern, dann muss man jedes Mal wieder draufhauen,
Herr Stephan, so lange, bis es sich endlich bewegt. – Vie-
len herzlichen Dank.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD sowie des Abg.
Willi van Ooyen (DIE LINKE))

Vizepräsident Lothar Quanz:

Vielen Dank, Herr Al-Wazir. – Im Moment liegen mir
keine Wortmeldungen vor, aber Herr Görig hatte mir
signalisiert, er wollte noch einmal kommen. – Also Kurz-
intervention, bitte schön.

(Zurufe der Abg. Axel Wintermeyer und Peter
Beuth (CDU))

– Herr Beuth, Herr Görig war hier und hat eine Kurzin-
tervention angemeldet. Daraufhin habe ich ihn über die
Geschäftsordnung aufgeklärt und gesagt, nach der Rede
der Ministerin stehen ihm regulär fünf Minuten zu. Jetzt
hat er wieder signalisiert, er kommt auf die Kurzinterven-
tion zurück, und hat mir die Karte erneut gezeigt. Insofern

ist dies eine völlig andere Situation. Ich verwehre mich
gegen Ihre unsachliche Kritik.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN und der LINKEN – Mathias Wag-
ner (Taunus) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Ge-
neralsekretär muss man auch können, Peter!)

Manfred Görig (SPD):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mir reichen
die zwei Minuten, weil ich nur zwei, drei Punkte habe.

Frau Ministerin, ich kann vieles nicht nachvollziehen, weil
Sie sagen, es sei längst gemacht, und Sie warten auf unser
Konzept. – Wir warten seit Monaten auf Ihr Konzept. All
das, was Sie vortragen, hätten Sie schon längst machen
können.

Das Thema Effizienz ist nicht neu, und das Thema Effi-
zienz wird unter verschiedenen Gesichtspunkten disku-
tiert. Sie und andere haben gefragt, und da kann man zum
Teil mitreden: Wie viel Euro ergeben wie viel CO2-Ein-
sparung? – Wenn das das Thema Effizienz ist, sind wir
gern bei Ihnen.Aber auch an dieser Stelle haben Sie noch
keine Tätigkeit entwickelt. Das muss man auch sagen.

Der Bestand ist ein großes Thema in unserem Gesetzent-
wurf. Ich hatte vorhin extra erwähnt, dass Solarthermie
zur Wärmegewinnung in Gebäuden Vorrang vor Foto-
voltaik haben soll, weil wir auch die 40 % Energieeinsatz
zur Wärmeerzeugung unter dem Gesichtspunkt der Effi-
zienz sehen sollten.

Der letzte Punkt. Ein Abwägungsprozess findet auch bei
den öffentlichen Belangen generell statt. Die 1,5 %,
die wir in unserem Gesetzentwurf haben, beziehen sich
übrigens nicht allein auf Windenergie, sondern auf alle er-
neuerbaren Energien. Auch das sollte man der Fairness
halber dazusagen. – Danke schön.

(Beifall bei der SPD – Judith Lannert (CDU): Des-
halb hätten Sie nicht nach vorn zu gehen brau-
chen!)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Danke, Herr Görig. – Weitere Wortmeldungen liegen
nicht vor.

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der
ersten Lesung von drei Gesetzentwürfen.

Der Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN für ein Drittes Hessisches Zukunftsener-
gie- und Klimaschutzgesetz, Drucks. 18/827, soll dem Um-
weltausschuss zur Vorbereitung der zweiten Lesung über-
gewiesen werden. Richtig?

(Axel Wintermeyer (CDU): Richtig!)

Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz
für den Vorrang erneuerbarer Energien, Drucks. 18/833,
soll ebenfalls dem Umweltausschuss überwiesen werden.
– Korrekt.

Der Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz
zur Änderung des Hessischen Nachbarrechtsgesetzes und
der Hessischen Bauordnung, Drucks. 18/855, soll feder-
führend dem Rechts- und Integrationsausschuss und be-
gleitend dem Umweltausschuss überwiesen werden. – So
beschlossen.
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Ich darf Sie auf weiter eingegangene Anträge hinweisen:

Auf Ihren Plätzen müsste vorliegen ein Dringlicher
Antrag der Fraktionen der CDU und der FDP betreffend
Bekämpfung von Kinderpornografie im Internet, Drucks.
18/906. – Die Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dieser
Antrag Tagesordnungspunkt 77 und könnte mit Punkt 37
zum gleichen Thema aufgerufen werden. – So beschlos-
sen.

Es müsste vorliegen ein Dringlicher Antrag der Fraktion
der SPD betreffend Verbesserung der palliativmedizini-
schen Versorgung in Hessen. – Die Dringlichkeit wird be-
jaht. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungs-
punkt 78. Redezeit: fünf Minuten? – So verabredet.

Außerdem ist eingegangen und auf den Plätzen verteilt
ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der
CDU und der FDP betreffend Konsolidierung der öffent-
lichen Haushalte, Drucks. 18/908. – Auch hier wird die
Dringlichkeit bejaht. Dann wird dieser Dringliche Ent-
schließungsantrag Tagesordnungspunkt 79. Redezeit: fünf
Minuten?

(Axel Wintermeyer (CDU): Kann zu Punkt 50!)

– Er kann mit Punkt 50 aufgerufen werden. – Dann stellen
wir das so fest.

Es liegt vor ein Dringlicher Antrag der Fraktion DIE
LINKE betreffend Neuordnung der Wirtschaftsförde-
rung bietet Chance für konzeptionelle Neuausrichtung,
Drucks. 18/909. – Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht.
Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt
80 und könnte mit den Tagesordnungspunkten 15 und 48
aufgerufen werden. – So verfahren wir.

Da wir gerade bei weiteren Anträgen sind, weise ich noch
einmal darauf hin, dass ein Antrag der Fraktionen der
CDU und der FDP betreffend haushaltspolitische Verant-
wortung übernehmen – Kosten einsparen, Drucks. 18/914,
direkt an den Wirtschaftsausschuss gehen soll, der im An-
schluss tagt. So wurde mir mitgeteilt. – Auch so beschlos-
sen, vielen Dank.

Wir fahren in der Tagesordnung fort. Tagesordnungs-
punkt 6:

Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung
für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Ge-
setzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und
den Katastrophenschutz – Drucks. 18/856 –

Wer bringt den Gesetzentwurf ein? – Herr Staatsminister
Bouffier, bitte schön.

Volker Bouffier, Minister des Innern und für Sport:

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Ich bringe
für die Landesregierung das Zweite Gesetz zur Änderung
des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die All-
gemeine Hilfe und den Katastrophenschutz ein. Ich will es
in der Kürze der Zeit so formulieren – wir haben nur fünf
Minuten Redezeit –: Das Gesetz hat sich bewährt, und es
hat sich vor allem deshalb bewährt, weil wir in Hessen die
sehr gute Situation haben, dass über 70.000 Menschen
freiwillig in den Feuerwehren einen hervorragenden
Dienst verbringen und viele Tausende ehrenamtlich im
Katastrophenschutz wirken. Dieses Gesetz ist ein Rah-
men dafür. Aber ich will mich zu Beginn dieser Einbrin-
gungsrede ausdrücklich bei all denen bedanken, die tag-
täglich für unsere Sicherheit in besonderer Weise tätig
sind.

(Beifall bei der CDU und der FDP sowie des Abg.
Marius Weiß (SPD))

Warum bringen wir diesen Gesetzentwurf ein? Im Kern
aus zwei Gründen: Zum einen läuft die Geltungsdauer des
aktuellen Gesetzes zum 31.12.2009 ab; es muss also von
diesem Landtag erneut beschlossen werden. Zum ande-
ren wollen wir eine Reihe von Veränderungen oder auch
mittlerweile notwendig gewordenen Sachverhalten in die-
ses Gesetz neu aufnehmen. Ich will auf vier Punkte ver-
weisen:

Unser größtes Problem für den Erhalt des Brandschutzes
und des Katastrophenschutzes ist die Sicherung der eh-
renamtlichen Kräfte auch für die Zukunft, die Beibehal-
tung derer, die es tun, auch und gerade im Hinblick auf die
demografische Entwicklung. Wir haben immer weniger
junge Menschen und sehr viele alte Menschen.Wir haben
in Hessen sechs Berufsfeuerwehren, aber 2.600 freiwillige
Feuerwehren. Das ist der erste große Block, um den sich
alles drehen muss.

Das Zweite ist, fachlich gesprochen, die Erhöhung der
Tagesalarmsicherheit. Wir haben weite Teile des Landes,
in denen tagsüber kaum ausgebildete Kräfte zur Ver-
fügung stehen, weil sie weit entfernt beruflich tätig sind.

Drittens müssen wir das Ehrenamt insgesamt stärken.Wir
wollen das hohe Niveau der nicht polizeilichen Gefahren-
abwehr nicht nur erhalten – das ist in Deutschland an-
erkanntermaßen außerordentlich gut und in Hessen be-
sonders gut –, sondern wir wollen versuchen, uns dort
noch besser aufzustellen.

Beispielhaft möchte ich einige Veränderungen erwähnen.
Das erscheint uns in Zukunft für das Erreichen der eben
angesprochenen Ziele hilfreich und wichtig. Damit würde
auch ein Vorschlag aus der Praxis aufgenommen.

Wir wollen in Zukunft ausdrücklich die Möglichkeit er-
öffnen, dass jemand bei zwei verschiedenen Feuerwehren
seinen Dienst leisten kann.Wir haben heute die Situation,
dass das nur an dem Ort geht, an dem er wohnt, also sei-
nen ersten Wohnsitz hat. Es macht aber keinen Sinn, dass
jemand, der z. B. auswärts studiert oder auswärts berufs-
tätig ist, dort nicht die Möglichkeit hat, seinen Dienst zu
leisten. Genauso soll er an seinem Heimatort eingesetzt
werden können, jeweils so, wie es die Verhältnisse erlau-
ben. Das hat es bisher so nicht gegeben. Das wird eine
Neuerung sein, von der wir uns einiges versprechen.

Es gibt z. B. in unserem Lande mehrere Initiativen, bei
denen sich erfreulicherweise Studenten bei den Feuer-
wehren angemeldet haben. Ich begrüße das außerordent-
lich. Neben manchem anderen gründet diese Überlegung
auf genau dieser Situation. Das mündet in die Stärkung
der sogenannten Tagesalarmsicherheit, d. h., dass wir zu
jeder Zeit in der Lage sind, an jedem Ort angemessen
Hilfe zu leisten.

Zweitens. Wir gehen davon aus, dass heute der bisher be-
stehende Einschnitt, mit 60 Jahren bei den Feuerwehren
normalerweise keinen Dienst mehr leisten zu können,
nicht mehr zeitgemäß ist. Wir wollen dieses Alter auf An-
trag, d. h. freiwillig, und nach einer entsprechenden ärzt-
lichen Untersuchung, d. h., es wird festgestellt, was einer
noch leisten kann, auf 65 Jahre hochsetzen. Das heißt, wir
wollen das ermöglichen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP)

Auch das ist etwas, was aus der Praxis kommt. Diejenigen,
die ein bisschen davon verstehen, wissen, dass es 63-Jäh-
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rige gibt, die topfit sind, und dass es 52-Jährige gibt, die ge-
sundheitlich nicht mehr so gut drauf sind. Das nur an dem
Erfordernis des Alters festzumachen, werden wir uns an-
gesichts der demografischen Entwicklung in Zukunft
nicht mehr leisten können.

Wer die Dinge ein wenig kennt, weiß im Übrigen: Ich
muss nicht mit der Atemschutzmaske und 40 kg auf dem
Rücken den ersten Angriff beim brennenden Haus ma-
chen.Aber ich kann mich z. B. mit 63 Jahren noch sehr gut
um die Funkgeräte kümmern und kann auch manches an-
dere machen, was auch gemacht werden muss, ohne dass
ich diese extreme körperliche und sonstige Anstrengung
habe.

Drittens. Ich will auf etwas hinweisen, um zu zeigen, was
wir verändern wollen.Wir wollen in Zukunft die Möglich-
keit eröffnen, dass Gemeindebrandinspektoren,Wehrfüh-
rerinnen und Wehrführer mehrere Stellvertreter haben.
Die Anzahl der Aufgaben ist so gewachsen, dass die Kon-
zentration auf eine Person die Sache erschwert. In den 426
Städten und Gemeinden, die wir in Hessen haben, brau-
chen wir die Möglichkeit, diese Aufgaben auf mehrere
Schultern zu verteilen. Es muss nicht einen geben, der
acht- oder zehnmal am Wochenende zu den entsprechen-
den Fortbildungskursen gehen muss. Wenn er dann auch
noch zu anderen Fortbildungen muss, führt das dazu, dass
wir die Ehrenamtlichen irgendwann überfordern. Des-
wegen wollen wir die Aufgaben auf mehrere Schultern
verteilen.

Lassen Sie mich einen Gesichtspunkt nennen, der mir per-
sönlich sehr wichtig ist. In der Bundesrepublik Deutsch-
land haben wir für fast alles und jedes hauptamtliche
Kräfte. Den Katastrophenschutz machen wir aber zu
99 % mit Ehrenamtlichen. Das ist genauso wie bei der
Feuerwehr.

Diese Katastrophenschutzhelfer, die wir bei Hochwasser,
bei schweren Unglücken, bei schlimmen Ereignissen oder
bei Schadensereignissen heranziehen, leisten Großartiges.
Sie sind zwar bislang in der Unfallversicherung aufge-
nommen, aber sie sind nicht umfassend gegen Dienstun-
fälle geschützt.

Wir möchten mit diesem Gesetzesvorhaben sicherstellen,
dass in Zukunft auch die Angehörigen der Katastrophen-
schutzorganisationen eine entsprechende Dienstunfall-
versicherung haben. Diejenigen, die solche Kräfte anfor-
dern – das sind in der Regel die Kreise und die kreisfreien
Städte –, sollen für diese Damen und Herren demnächst
entsprechende Versicherungen abschließen.

Ich halte das für notwendig. Wir können nicht vom je-
mandem erwarten, dass er gegebenenfalls sein eigenes
Leben riskiert, und ihn dann nicht ordentlich versichern.
Ich halte das für falsch.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU sowie der Abg.
Heinrich Heidel und Dr. Matthias Büger (FDP))

Meine Damen und Herren, wir sollten auf noch etwas ge-
rade einmal einen letzten Blick werfen. Ich denke, wir
werden uns im Ausschuss vertieft darüber unterhalten.
Vieles von dem, was Hessen zum Teil als einziges Bundes-
land bisher allein und freiwillig gemacht hat, soll jetzt zur
gesetzlichen Verpflichtung werden. Dabei geht es nicht
nur darum, das Katastrophenschutzkonzept zu erstellen,
sondern es auch fortzuschreiben, und zwar inklusiv der
Aufgaben, die wir dort aufgrund der Europäischen Union
haben.

Wir unterhalten bisher für Hessen freiwillig ein Katastro-
phenschutzlager. Wir unterhalten bisher freiwillig einen
Krisenstab der Landesregierung, den es so in Deutschland
auch nirgendwo gibt.

Wir werden mit diesem Gesetzesvorhaben vorsehen, dass
das in Zukunft Pflichtaufgaben werden. Denn wir glau-
ben, wir werden ohne eine so hoch qualifizierte Struktur
nicht in der Lage sein, extremen Herausforderungen zu
begegnen.

Ich hoffe sehr, dass dieser Gesetzentwurf große Zustim-
mung finden wird. Wir werden uns darüber im Ausschuss
näher zu unterhalten haben. Gegebenenfalls wird es eine
Anhörung dazu geben. Ich jedenfalls bin sehr froh, dass
wir in Hessen ein außergewöhnlich hohes Maß an Sicher-
heit sowohl hinsichtlich des Brandschutzes als auch der
Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes haben.
Dafür können wir nur dankbar sein. Der Gesetzgeber
sollte in der Rahmensetzung großzügig sein. Aber auch
die Fürsorge für die Einzelnen, die diese Arbeit leisten,
muss großzügig sein. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der
FDP)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Herr Staatsminister Bouffier, vielen Dank. – Als Erster in
der Aussprache hat sich Herr Franz für die SPD-Fraktion
zu Wort gemeldet. Herr Franz, die Redezeit beträgt fünf
Minuten.

Dieter Franz (SPD):

Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen!
Da wir heute den Gesetzentwurf für ein Zweites Gesetz
zur Änderung des Hessischen Gesetzes über den Brand-
schutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz
in erster Lesung beraten, ist es sicherlich auch einmal
Zeit, kurz auf das erste Gesetz dieser Art zurückzu-
blicken. Wenn man den Rahmen betrachtet, in dem sich
solche Gesetze bewegen, muss man eigentlich eines fest-
stellen. Hätten wir nicht die ehrenamtlichen freiwilligen
Helfer bei den Feuerwehren und im Katastrophenschutz,
dann könnten wir zwar sehr gut ein solches Gesetz be-
schließen, aber es könnte nicht mit Leben erfüllt werden.
Es könnten auch keine Leben gerettet werden. Es könn-
ten keine Immobilien mit ihrem entsprechenden Wert ge-
rettet werden. Deswegen gilt mein Dank allen, die sich im
Land Hessen für diese Aufgabe ehrenamtlich engagieren.
Natürlich gilt er auch denen, die das hauptamtlich ma-
chen.

(Beifall bei der SPD und der CDU)

Das wurde eben schon erwähnt: Nur 3 % derer, die da
tätig sind, machen das hauptberuflich.

Herr Minister Bouffier hat das eben schon gesagt: Es sind
75.000 Menschen, die sich momentan aktiv betätigen. Es
sind 29.000 junge Menschen, die sich bei den Jugendfeu-
erwehren engagieren.

Da hat z. B. das erste Gesetz aus dem Jahr 2007 einen Hin-
weis gegeben. Man hat die Anstrengung unternommen,
eine Bambini-Feuerwehr für Kinder im Alter zwischen
sechs und zehn Jahren einzurichten. Ich glaube, das müss-
te man einmal evaluieren. Das war damals sicherlich der
richtige Schritt, um relativ früh an junge Menschen heran-
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zukommen und um sie für die Feuerwehr und vielleicht
auch für den Katastrophenschutz zu interessieren.

Wir haben aber auch etwas anderes gehört. Das war auch
Bestandteil des letzten Gesetzes. Der Herr Minister ist
eben noch einmal ganz kurz darauf eingegangen. Mit dem
ersten Gesetz haben wir die Option eröffnet, dass man
über das 60. Lebensjahr hinaus seinen Dienst bis zum Er-
reichen des 62. Lebensjahres verlängern konnte. Ich habe
mich mit vielen Aktiven bei der Feuerwehr unterhalten.
Sie sagen: Okay, das kann man durchaus machen.

Aber wenn man sich die Zahlen ansieht, muss man doch
sagen: Es ist als Option in das Gesetz aufgenommen wor-
den. Aber das war nicht der ganz große Wurf. Denn wenn
man sich die Statistik anschaut, erkennt man, dass die
Zahl der Aktiven, die über 50 Jahre alt sind, eigentlich im
Verhältnis zu den anderen sehr gering ist. Aus diesem
Grund kann natürlich die Zahl derer, die von einer sol-
chen Option Gebrauch gemacht haben, nicht sonderlich
hoch sein. Ich glaube, das wird auch die Diskussion im
Innenausschuss zeigen, nachdem wir die Zahlen erhalten
haben, die genau zeigen werden, was es da wirklich an Zu-
wachs gegeben hat.

Sie wollen jetzt die Möglichkeit eröffnen, dass man das
noch bis zum 65. Lebensjahr machen kann. Dazu gibt es
durchaus unterschiedliche Auffassungen. Es gibt auch
eine des Landesfeuerwehrverbandes. Dort ist man eigent-
lich der Meinung, dass angesichts einer solchen Bedeu-
tung bei den Ehrenamtlichen und auch bei den Haupt-
amtlichen mit 60 Jahren durchaus Schluss sein könnte.

Ich glaube, das wäre ein Punkt, über den wir einmal mit
den Verantwortlichen diskutieren sollten. Es gibt – das ha-
ben Sie zu Recht gesagt – durchaus positive Einzelpunkte
in diesem Gesetz. Die Gleichstellung in der Unfallversi-
cherung ist sicherlich für die ca. 5.000 Menschen, die im
Katastrophenschutz tätig sind, eine gute Sache. Ich nehme
an, das wird den anderen Kolleginnen und Kollegen in
den anderen Fraktionen auch so gegangen sein: Während
des Hessentags ist man angesprochen worden, wie es mit
der Kostenpflicht bei bestimmten Großlagen ist. – Ich
glaube, das müssen wir auch diskutieren und aufarbeiten,
damit wir eine geschlossene Argumentation in diesem Be-
reich bekommen können.

Da das Problem der Nachwuchsgewinnung eine Rolle
spielt, müssen wir uns demnächst entscheiden, ob wir
Leistungsansprüche oder mehr eine Anerkennungskultur
machen.Vielleicht ist es sinnvoll, eine Kombination in vie-
len Bereichen zu machen. Auch dies sollten wir einmal
diskutieren.

Sie haben zu Recht darauf hingewiesen – das ist in § 7 for-
muliert –, dass man durchaus bei der Nachwuchsgewin-
nung den Kommunen bestimmte Hinweise geben kann,
bestimmte Haushaltsmittel und vielleicht auch bauliche
Maßnahmen in den Unterkünften vorzusehen, wenn man
Bambinifeuerwehren und Jugendfeuerwehren attraktiver
machen will. Das erfordert Finanzmittel. Das müssen
letztendlich auch die Kommunen einsehen. Wenn sie in
diesem Bereich nach vorne kommen wollen, dann sind
adäquate zukunftsfähige Konzepte vor Ort zu entwickeln,
damit sich junge Menschen für diesen Bereich engagie-
ren.

Vizepräsident Lothar Quanz:

Herr Franz, Sie müssen bitte zum Schluss kommen.

Dieter Franz (SPD):

Wir sind in Hessen – das sage ich sicher für das ganze
Haus – gut aufgestellt. Wir sollten die einzelnen Punkte,
die es durchaus zu diskutieren gilt, im Ausschuss diskutie-
ren. Ich kann für die SPD-Fraktion eine konstruktive Mit-
arbeit bei dieser Gesetzesvorlage zusagen. Das war bisher
immer unsere Entscheidung, und das wird auch so blei-
ben. – Danke schön.

(Beifall bei der SPD und des Abg. Hermann Schaus
(DIE LINKE))

Vizepräsident Lothar Quanz:

Vielen Dank, Herr Franz. – Herr Peuser, Sie haben sich
für die CDU-Fraktion zu Wort gemeldet.

Helmut Peuser (CDU):

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich erinnere mich noch
daran, als wir vor zehn Jahren sehr intensiv das Gesetz,
das jetzt novelliert werden soll, beraten und nachher in
großer Übereinstimmung beschlossen haben. Ich denke,
man kann im Nachhinein feststellen, es war ein gutes
Gesetz. Es ist gerade im Bereich von Feuerwehr und
Katastrophenschutz wichtig, dass es Übereinstimmung
gibt. Es ist nicht bei allen Gesetzen so, dass man nach zehn
Jahren – unabhängig von den Konstellationen, unter
denen es beschlossen wurde – sagen kann: Es waren gute
Gesetze.

(Beifall des Abg. Judith Lannert (CDU))

Nun könnte man sagen: Warum müsste man überhaupt
ein Gesetz neu beraten und beschließen, wenn es doch so
gut ist? – Das Gesetz, und das ist vernünftig, war auf zehn
Jahre befristet. In zehn Jahren ergeben sich natürlich Ver-
änderungswünsche. Verbesserungen sind notwendig. Aus
der Sicht der CDU-Fraktion darf ich einige wenige
Punkte benennen.

Es ist bei der Einbringung durch den Innenminister das
Alter angesprochen worden. Mit dem Alter wird es natür-
lich zukünftig Probleme bei den aktiven Feuerwehrleuten
in der Stärke der Einsatzabteilungen geben. Natürlich –
Kollege Franz hat darauf hingewiesen – ist es noch nicht
der große Wurf. Aber wir hätten uns mit der Problematik
der Einsatzstärken auseinandersetzen müssen, denn auf-
grund des demografischen Faktors, einer veränderten
Arbeitswelt und vieler anderer Faktoren kommen die
Probleme, ob wir das wollen oder nicht, auf uns zu.

Im Übrigen gibt es Bundesländer – ich nenne Schleswig-
Holstein –, wo die Grenze schon bis 67 Jahre geht, wohl-
gemerkt: ab dem 60. Lebensjahr immer auf Antrag und
aufgrund von ärztlicher Untersuchung und entsprechen-
der Freigabe. In vielen anderen Bundesländern gilt ein Al-
ter bis 65 Jahre. Was in anderen Bundesländern möglich
ist, muss meiner Ansicht nach auch in Hessen möglich
sein.

(Beifall bei der CDU und des Abg. Heinrich Heidel
(FDP))

Ich weiß, dass es hier eine unterschiedliche Sicht auch
innerhalb der Feuerwehren gibt. Mich hatten vor Mona-
ten Feuerwehrleute über 60 Jahre aus meinem Kreis an-
gesprochen, die noch fit sind und gesagt haben:Wieso hal-
tet ihr uns von der Arbeit ab? Wir haben Zeit, wir sind
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Rentner, wir sind fit, wir stehen zur Verfügung und dürfen
nicht. – Das ist auch eine Sicht der Dinge.

Insofern sollten wir das im Innenausschuss im Rahmen ei-
ner möglichen Anhörung beraten. Ich denke, wir werden
zu einem vernünftigen Ergebnis kommen.

Ein weiterer Punkt, der mir wichtig erscheint, ist die un-
fallrechtliche Gleichstellung zwischen Feuerwehr und
Helferinnen und Helfern des Katastrophenschutzes –

(Beifall bei der CDU)

ich denke, eine vernünftige Regelung, die unabdingbar
sein muss. Ebenfalls vernünftig finde ich den Vorschlag,
dass ein Feuerwehrmann, eine Feuerwehrfrau natürlich
auch am Arbeitsplatz, am Studienort oder wo auch immer
sonst, wenn sie gebraucht werden, zum Einsatz kommen
dürfen. Ich muss gestehen, ich wusste bisher noch gar
nicht, dass das nicht möglich ist. Aber Gesetze machen
nicht nur manche Dinge möglich, sondern auch unmög-
lich. Es ist gut, wenn das geändert wird, und der Vorschlag
ist vernünftig.

Auf einen Punkt möchte ich in besonderem Maße hinwei-
sen, weil er mir sehr wichtig erscheint. Ich habe gelesen
und glaube, es waren die Kommunalen Spitzenverbände,
die das Thema Zehnminutenfrist problematisiert haben
und eine Aufweichung wollten. Ich denke, das ganze Haus
sollte sich darüber einig sein: Zehn Minuten Hilfsfrist ist
unabdingbar für alles. – Wir wissen alle, oft sind nicht nur
Minuten, sondern Sekunden für die Rettung von Leben
entscheidend. Deswegen sollte die Hilfsfrist auf keinen
Fall, egal, in welchem Gesetz, egal, in welcher Novellie-
rung, infrage gestellt werden. Die Hilfsfrist darf nicht an-
getastet werden.

Ein letzter Punkt, der mir auch vernünftig erscheint, ist
das Verbot des Zusammenschlusses von Gemeindever-
bänden. Wir alle wissen, die Identifizierung mit den Feu-
erwehren ist wichtig und notwendig. Es gibt Beispiele,
auch außerhalb Hessens, dass bei einem Zusammen-
schluss von Feuerwehren oder bei einer Auflösung von
Feuerwehren in Gemeinden im Grunde genommen in
ganzen Gemeindeverbänden plötzlich keine Feuerwehr-
männer oder Feuerwehrfrauen aktiv waren. Deswegen
erscheint es mir vernünftig, dass Zusammenschlüsse von
Gemeindefeuerwehren nicht stattfinden sollten.

Vizepräsident Lothar Quanz:

Herr Peuser, Sie müssen zum Schluss kommen.

Helmut Peuser (CDU):

Ein letzter Punkt. Hessen ist unbestritten Vorreiter beim
Katastrophenschutz. Das soll so bleiben. Der Minister hat
einige Punkte genannt, mit denen ich übereinstimme, wo
bisherige freiwillige Leistungen gesetzlich festgeschrie-
ben werden sollten.

Meine Damen und Herren, ein allerletzter Satz, darauf
darf hingewiesen werden: Gesetze sind gut, sind notwen-
dig. Es hilft aber nichts, wenn für die Ausführung die not-
wendigen Mittel fehlen. Ich denke, hier ist die Koalition
einen vernünftigen Weg gegangen. Wir kennen die De-
batte über die Zweckentfremdung der Feuerschutzsteuer.
Wir sind etwas stolz darauf, dass jetzt unabhängig von der
Höhe der Feuerschutzsteuer jährlich 30 Millionen c fest-
geschrieben werden. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger
Punkt.

Vizepräsident Lothar Quanz:

Herr Peuser!

Helmut Peuser (CDU):

Nur dadurch werden auch Gesetze mit Leben zu erfüllen
sein. – Danke schön.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Das waren gediegene fünf Minuten. – Herr Frömmrich,
Sie haben das Wort für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich glaube, dass wir, wenn es um den Brand- und Ka-
tastrophenschutz geht, in diesem Hause eine große Einig-
keit haben. Es ist vielleicht einmal ganz schön für diejeni-
gen, die hier als Besucher sind, zu sehen, dass in diesem
Hause auch Gemeinsamkeit herrscht und dass man in die-
sem Haus gemeinsam an Gesetzentwürfen arbeitet.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Großen und
Ganzen ist das, was vom Innenminister vorgelegt worden
ist, für uns unproblematisch. Wir sollten uns in der Anhö-
rung intensiv über die einzelnen Punkte unterhalten. Es
gibt ein paar strittige Punkte, die auch vom Landesfeuer-
wehrverband angeführt worden sind.Aber ich glaube, wir
kommen in der Anhörung weiter.

Wir haben in der vorletzten Sitzung des Landtags eine
ausgiebige Diskussion über Brand- und Katastrophen-
schutz geführt. Wir waren uns alle einig, wie wichtig
Brand- und Katastrophenschutz ist und wie wichtig es ge-
rade ist, dafür Sorge zu tragen, dass die ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine gute Ausstattung
haben und dass wir sie nach Möglichkeit unterstützen. Für
diese Unterstützung ist natürlich ein gutes und ein mo-
dernes Brand- und Katastrophenschutzgesetz notwendig.
Da sind wir mit dem, was hier von der Landesregierung
vorgelegt worden ist, auf dem richtigen Weg.

Trotzdem möchte ich einige Anmerkungen zu einigen
Punkten machen, auf die wir bei der Anhörung im Innen-
ausschuss näher eingehen sollten.

Eine Frage ist bereits angesprochen worden, vom Innen-
minister und auch vom Kollegen Peuser: die Erhöhung
der Altersgrenze von 60 auf 65 Jahre. In der Grundten-
denz haben wir heute immer mehr ältere Mitbürgerinnen
und Mitbürger, die bereit und körperlich in der Lage sind,
in diesem Bereich zu arbeiten. Ich könnte mir hier also
durchaus eine Öffnung vorstellen.

Aber wenn ich mir die Stellungnahme des Feuerwehrver-
bandes zu diesem Aspekt anschaue, dann lese ich dort,
eine Altersgrenze bis zum 65. Lebensjahr erscheint aus
vielerlei Gründen nicht sinnvoll. Meine sehr verehrten
Damen und Herren, es gibt bei diesem Punkt mit jenen,
die als Fachverband tätig sind, also durchaus noch Dis-
kussionsbedarf. Diese Diskussion sollten wir suchen.

(Beifall der Abg. Kordula Schulz-Asche (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN))

Als zweiten Punkt möchte ich die persönliche Eignung
ansprechen. Ich halte auch die Intention des Innenminis-
teriums für richtig, dass wir schon darauf achten, wer in
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unseren Feuerwehren tätig ist, insbesondere als Ausbil-
der. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Rechtsex-
treme gerade in kleinen Orten versuchen, Feuerwehren
zu unterwandern. Hier ist ein Passus in den Gesetzent-
wurf hineingekommen, um dies auszuschließen.

Aber an diesem Punkt sollten wir das Kind nicht mit dem
Bade ausschütten. Es gibt auch durchaus andere, die ein-
mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, und ich
erinnere an den Grundsatz der Resozialisierung. Man
sollte auch denen den Weg zurück in die Gesellschaft und
zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nicht verbauen.
Denken Sie an jemanden, der mehrfach beim Schwarz-
fahren erwischt worden und dann unter Umständen
wegen Betrugs vorbestraft ist – es kann nicht sein, dass der
künftig daran gehindert wird, sich aktiv bürgerschaftlich
in seiner Kommune zu engagieren.

Ein weiteres Thema ist die Bereitstellung der Haushalts-
mittel. Herr Innenminister, hier schaffen Sie eine neue
Rechtsgrundlage. Wenn man sieht, dass Sie hier Haus-
haltsmittel für die Räumlichkeiten, eine altersgerechte
Ausstattung und die Unterstützung von Ausbildungsmaß-
nahmen ins Gesetz hineinschreiben, so halte ich das im
Grundsatz für richtig. Wir wollen eine gut ausgebildete
Feuerwehr, wir wollen gut ausgestattete Räumlichkeiten,
und wir wollen auch Ausbildungsmaßnahmen unterstüt-
zen. Aber ich freue mich schon auf die Stellungnahmen
der Kommunalen Spitzenverbände dazu. Ich nenne nur
das Stichwort Konnexität: Hier wird natürlich die Frage
der Finanzierung aufgeworfen.

Was die Frage weiterer Vertreterinnen und Vertreter von
Wehrführerinnen und -führern angeht, so halte ich es für
eine richtige Entscheidung, das zu ermöglichen. Die Auf-
gaben werden immer komplexer.Aber gerade in den klei-
nen Gemeinden haben wir es oft damit zu tun, dass die
Verantwortlichen nicht mehr vor Ort sind, wenn ein Ein-
satz erforderlich ist. Früher waren das oft Landwirte, die
im Ort gelebt und gearbeitet haben. Heute ist das in vie-
len Orten nicht mehr möglich. Also ist es auch sinnvoll,
eine weitere Vertretung zu ermöglichen.

Über die Frage der Auflösung von Gemeindefeuerwehren
sollten wir vielleicht noch eine Sekunde länger nachden-
ken. Wie Sie wissen, bin ich ein leidenschaftlicher Anhän-
ger von Orts- und Gemeindefeuerwehren. Die Argu-
mente, die hier im Entwurf des Innenministers festge-
schrieben sind, halte ich für vollkommen richtig. Wenn
sich die Menschen nicht mehr mit ihrem Ort identifizie-
ren, dann arbeiten sie dort auch nicht mit. Je weiter ich die
Organisation vom eigenen Ort entferne, desto weniger
Bereitschaft besteht gerade auch bei jungen Leuten, dort
mitzuarbeiten.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP)

Deswegen ist dieser Ansatz dem Grunde nach richtig.Wir
ermöglichen damit die kommunale Zusammenarbeit
über Ortsgrenzen hinweg, was Zweckverbände angeht.
Aber ob man nun unbedingt zu dem Mittel greifen muss,
das im Gesetz zu verbieten, darüber möchte ich gern noch
die Diskussion mit den Kommunalen Spitzenverbänden
führen.

Vizepräsident Lothar Quanz:

Herr Frömmrich, bitte zum Schluss.

Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Präsident, vielen Dank, ich komme zum Schluss.

Zu Beginn habe ich es gesagt: Wir werden diesen Gesetz-
entwurf positiv begleiten. Ich glaube, wir sind damit auf
dem richtigen Weg. Die näheren Dinge werden wir noch
in der Anhörung besprechen. – Herzlichen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Vielen Dank, Herr Frömmrich. – Als Nächster hat Herr
Dr. Blechschmidt für die FDP-Fraktion das Wort.

Dr. Frank Blechschmidt (FDP):

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kolle-
gen! Es besteht allgemeiner Konsens. Ich glaube auch,
feststellen zu können, dass wir heute über d e n Tages-
ordnungspunkt des Ehrenamtes überhaupt reden, näm-
lich über das „Ehrenamt erster Klasse“, wie ich es einmal
bezeichnen möchte.

Wer in Deutschland groß geworden ist und weiß, was
Feuerwehren leisten, der weiß, was tagtäglich dort abge-
arbeitet und vorgehalten wird. Dabei sollen viele andere
Hilfsorganisationen wie der Arbeiter-Samariter-Bund,
DLRG, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter und Malteser
mit ihren Leistungen nicht vergessen werden. Davor müs-
sen wir den Hut ziehen und feststellen, dass dieses Gesetz
heute dem Ehrenamt wirklich helfen soll. Es ist für
Hessen wichtig, dass es hier weitergeht. Das, was sich hier
bewährt hat, muss weiter ausgestaltet werden.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Der Dank geht deswegen an die zahlreichen Feuerwehr-
männer, aber auch an die Mitarbeiter und ehrenamtlich
Tätigen in anderen Hilfsorganisationen.

(Petra Fuhrmann (SPD): Auch an die Frauen!) 

– Danke, Frau Fuhrmann: ja, natürlich auch an die Feuer-
wehrfrauen.

(Petra Fuhrmann (SPD): Sehr gut!)

Für mich als Volljurist war es neu, dass dieses Gesetz erst
1998 verabschiedet wurde. Es wurde 2007 überarbeitet
und muss jetzt abermals überarbeitet werden. Dazu ha-
ben wir heute die erste Lesung.

Es hat sich grundsätzlich bewährt. Trotzdem gibt es ver-
schiedene Punkte zu verbessern und zu modernisieren.
Einzelne Akzente haben meine Vorredner hierzu schon
angeführt. Ich möchte mich hier auf vier Punkte be-
schränken.

Das ist zuerst der schon erwähnte Gesichtspunkt, die Ge-
meindefeuerwehren zu stärken. Der Feuerwehrmann vor
Ort soll bestehen bleiben. Ich komme aus Oberursel. Dort
hat jeder Stadtteil seine Feuerwehr. Das ist auch gut so
und soll auch weiterhin so bleiben.

Ich halte es auch für gut, dass bei aller Nachwuchsförde-
rung auch hier der Sachverstand gewahrt wird. Wir alle,
die wir zu den Festen gehen, wissen, dass die Jugendarbeit
im Lande Hessen sehr wichtig ist. Es ist auch richtig, hier
von 62 Jahren auf 65 Jahre zu gehen und das zu erhalten,
was mit der Seniorität verbunden ist – nämlich die Erfah-
rung in die Feuerwehren einzubringen. Die Nachwuchsar-
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beit ist wichtig, aber es ist umso wichtiger, die Erfahrung
zu erhalten.

Ich meine, es muss noch ein weiterer Akzent hervorgeho-
ben werden: Arbeitgeber, die Leute beschäftigen, die bei
der Feuerwehr aktiv tätig sind, müssen privilegiert wer-
den. Es muss ein Freistellungsanspruch für Übungen und
Ausbildungsveranstaltungen gegeben sein. Das halte ich
für eine moderne Feuerwehrarbeit für wichtig. Hier muss
das Ehrenamt gestärkt und dem Gewissenskonflikt desje-
nigen vorgebeugt werden, der beim Arbeitgeber beschäf-
tigt ist und sich in der Feuerwehr betätigt und der Allge-
meinheit zur Verfügung steht.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Besonders hervorzuheben ist die Kostenfolge, die im
Gesetzentwurf überschaubar mit einem Betrag von etwas
über 30.000 c zum Tragen kommt.

Für mich und meine Fraktion sehr wichtig ist aber auch
die Gleichstellung der Hilfsorganisationen mit den Feuer-
wehrangehörigen hinsichtlich der versicherungsrecht-
lichen Absicherung. Die ist sehr wichtig, damit das alles
funktioniert. Wenn man sich hier der Gefahr aussetzt,
muss man in der Konsequenz zumindest versicherungs-
rechtlich abgefedert sein.

Damit komme ich zu einem Punkt, der vielleicht wirklich
in der Anhörung nochmals eingehend erörtert werden
sollte – vor allem aus meiner Sicht des Parlamentsneu-
lings mit einer erst halbjährigen Parlamentserfahrung.
Das ist das Thema Kostentragungspflicht. Das möchte ich
gerne im Ausschuss debattiert haben. Sie ist sehr stark auf
die Feuerwehr zugeschnitten, aber beim Arbeiter-Sama-
riter-Bund, beim Roten Kreuz, bei der DLRG, bei Johan-
nitern und Maltesern nicht in derselben Weise ausgestal-
tet. Darüber wird zu reden sein. Das hat auch etwas mit
der Attraktivität eines Amtes zu tun – wie weit die Kos-
tentragungspflicht erfüllt werden kann.

Das sind alles Diskussionsgesichtspunkte, auf die ich mich
freue. Denn es gilt, das hochzuhalten, was ich eingangs
dargestellt habe: Mit diesem Gesetzentwurf stärken wir
das Ehrenamt. Das ist ein „Ehrenamt erster Klasse“. Die-
ses Land Hessen ist ohne Feuerwehr und Hilfsorganisa-
tionen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht
vorstellbar. Deshalb wird dies auch eine gute Gesetzesbe-
ratung werden, mit einem hoffentlich allgemeinen Kon-
sens. – Danke schön.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Vielen Dank, Herr Dr. Blechschmidt. – Jetzt hat Herr Kol-
lege Schaus das Wort für die Fraktion DIE LINKE.

Hermann Schaus (DIE LINKE):

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Es ist schon von meinen Vorrednern darauf hingewiesen
worden, dass es sich hier um ein wichtiges und sehr um-
fangreiches Gesetz handelt, und zwar nicht nur für die be-
troffenen ca. 100.000 ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer, Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner und die-
jenigen, die im Rettungsdienst tätig sind, sondern natür-
lich wegen der entsprechenden Wirkung auch für die Be-
völkerung selbst. Wer weiß nicht auch zu berichten, dass

die Feuerwehr, wenn es zu Einsätzen gekommen ist, mitt-
lerweile für den Umweltschutz weit mehr leistet, als nur
Brände zu löschen, denn deren Haupttätigkeit liegt auf ei-
nem sehr vielfältigen Gebiet.

Herr Minister, Sie haben sich in der Vorstellung des Ge-
setzentwurfs ausführlich mit der Feuerwehr auseinander-
gesetzt. Deswegen möchte ich ganz bewusst auch, und da
knüpfe ich an meinen Kollegen Blechschmidt an, mit den
Rettungsdiensten beginnen, weil ich der Meinung bin,
dass es wert ist, deren Tätigkeiten im Katastrophenschutz
genauso zu würdigen wie die der Feuerwehr. Dabei geht
es mir nicht um eine Aufrechnung oder Anrechnung, son-
dern es geht darum, dass bei den betroffenen Verbänden
und Organisationen das Gefühl entsteht, dass sie hier
gleichwertig behandelt werden. An dieser Stelle habe ich
in den Gesprächen, die wir in letzter Zeit mit den Verbän-
den geführt haben, den Eindruck gewonnen – ich sage es
einmal vorsichtig –, dass leichte Zweifel vorhanden sind.

Herr Dr. Blechschmidt hat es angesprochen, und auch ich
denke, dass es wichtig ist – sowohl mit dem Landesfeuer-
wehrverband als auch mit den Rettungsdiensten in den
weiteren Beratungen im Ausschuss und auch in der An-
hörung –, darüber zu beraten, wie man im Hinblick auf die
Kostentragungspflicht bei Großeinsätzen sozusagen vor-
beugend im Katastrophenschutz tätig wird, wie man hier
eine Finanzierungsregelung treffen kann, die nicht zulas-
ten der Rettungsdienste geht, die letztendlich diese Vor-
haltungskosten tragen müssen. Ich glaube, hier liegt im
Gesetzentwurf keine Veränderung vor. Der § 60 soll nicht
verändert werden. Die Rettungsdienste selbst fordern
aber für uns nachvollziehbar eine Veränderung, und dies
wollen und, denke ich, müssen wir auch mit ihnen ge-
meinsam diskutieren, weil sich auch in unserer Hessischen
Verfassung auf das Konnexitätsprinzip bezogen wird.

Das Vorgehen und die Erfahrung der Rettungsdienste bei
ihrem Hilfseinsatz, ihrer Verpflichtung bei der Fußball-
WM 2006 in Hessen, wo deren Kosten erst nachträglich
ersetzt wurden, ohne dass es einen gesetzlichen Rechtsan-
spruch gegeben hat, sind dazu angetan, ihnen jetzt, wenn
das Gesetz angepackt wird, auch eine gleichwertige finan-
zielle Zusicherung zu geben.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich denke, wir müssten mit den Rettungsdiensten auch
darüber diskutieren, wie sie in den Kommunen und Land-
kreisen gemeinsam stärker in die Großschadenslagen ein-
bezogen werden können, und es muss geschaut werden,
welches Know-how sie haben und welches sie bereit und
in der Lage sind, hier einzubringen.

Lassen Sie mich zur Feuerwehr ein Beispiel anführen – ich
glaube, da gibt es einen großen Konsens, denn auch wir
unterstützen die Vorhaben im Gesetzentwurf weitest-
gehend –, das ich für diskussions- und veränderungswür-
dig halte und wo unsere Fraktion diesem Gesetzentwurf
nicht folgen möchte, sondern eine Veränderung vorneh-
men will:

Herr Minister, zu § 5 Abs. 1 wurde von Ihnen vor fünf Jah-
ren quasi per Erlass geregelt, dass der Prüfdienst, wo es
um die Überprüfung der Einsatzbereitschaft, die techni-
sche Überprüfung der Geräte oder des Zustands der Feu-
erwehrfahrzeuge geht, der in der Vergangenheit von Mit-
arbeitern des Regierungspräsidenten wahrgenommen
wurde, privatisiert worden ist. Diese Aufgabe wird nicht
mehr vom RP wahrgenommen, von entsprechenden Fach-
leuten, sondern zwischenzeitlich von einem Privatanbie-
ter, nämlich der Flughafenfeuerwehr der Fraport. An die-
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ser Stelle haben wir durchaus ein Interesse, einmal darü-
ber zu diskutieren, a) ob sich das bewährt hat und sinnvoll
ist, b) ob dies nicht eine öffentliche Aufgabe ist, die auch
in öffentlicher Hand liegen sollte.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Herr Schaus, die fünf Minuten sind um. Kommen Sie bitte
zum Schluss.

Hermann Schaus (DIE LINKE):

Herr Präsident, ich komme zum Schluss. – Ich denke, dass
es wichtig ist, in dieser Frage mit den Feuerwehren und
den Rettungsdiensten gemeinsam in Gespräche einzutre-
ten, ihre Wünsche und Forderungen aufzunehmen und zu
einem einvernehmlichen Ergebnis zu kommen. In diesem
Sinne hoffe ich, dass wir zu einem gemeinsamen Ergebnis
kommen.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. – Es liegen keine wei-
teren Wortmeldungen vor.Wir sind damit am Ende der er-
sten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für
ein Zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Geset-
zes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den
Katastrophenschutz angelangt.

Zur Vorbereitung der zweiten Lesung soll der Gesetzent-
wurf an den Innenausschuss überwiesen werden. – Das ist
so beschlossen. Vielen Dank.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf:

Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung
für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Jus-
tizkostengesetzes – Drucks. 18/857 –

Herr Staatsminister Hahn, bitte, zur Einbringung.

Jörg-Uwe Hahn, Minister der Justiz, für Integration und
Europa:

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich
möchte formal den Gesetzentwurf der Landesregierung
für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen
Justizkostengesetzes einbringen. Ich freue mich auf ange-
regte Debatten im Rechts- und Integrationsausschuss des
Hessischen Landtags. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Herzlichen Dank, Herr Staatsminister, kürzer geht es
nicht.

Es ist vorgesehen, den Gesetzentwurf zur Vorbereitung
der zweiten Lesung ohne Aussprache an den Rechts- und
Integrationsausschuss zu überweisen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf:

Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung
für ein Gesetz zur Änderung der Hessischen Berufsord-

nung der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure –
Drucks. 18/858 –

Herr Staatsminister Posch bringt den Gesetzentwurf ein.

Dieter Posch, Minister für Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Das ÖbVI-Gesetz stammt ursprünglich aus dem
Jahre 1975. Es hat mehrfach Änderungen erfahren. Die
Landesregierung beabsichtigt, das Berufsrecht der ÖbVI
unter Beibehaltung bewährter Regelungen grundlegend
neu zu strukturieren und zu ergänzen.

Dabei sollen insbesondere mit Blick auf das EU-Recht
der hoheitliche und der privatrechtliche Wirkungskreis
der ÖbVI entflochten werden. Sie wissen, dass die ÖbVI
in weiten Bereichen als beliehene Unternehmer tätig
sind. In den künftigen gesetzlichen Vorschriften geht es
darum, diese Struktur auch im Gesetz erkennen zu lassen.
Das Zulassungsverfahren der ÖbVI soll gestrafft werden,
und es sollen erheblich entbehrliche Genehmigungsvor-
behalte abgebaut werden. Dies sind einige der Stichworte,
die für eine grundlegende Novellierung in Erwägung ge-
zogen werden.

Die Arbeiten für die Novelle haben jedoch gezeigt, dass
bezüglich dieser Dinge in erheblichem Umfange noch
Abstimmungsbedarf besteht. Deswegen ist nicht sicher-
gestellt, dass die Novelle rechtzeitig vor dem Außerkraft-
treten der Hessischen Berufsordnung der Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieure am 31. Dezember
dieses Jahres Gesetzeskraft erlangen wird. Da in dieser
Frage – deswegen habe ich mir erlaubt, diese Punkte an-
zusprechen – Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht und
wir eine stabile und zukunftsfähige gesetzliche Grundlage
vorlegen möchten, soll mit dem heute einzubringenden
Gesetzentwurf zunächst die Geltungsdauer der Hessi-
schen Berufsordnung der Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieure um ein Jahr verlängert werden. Wie ge-
sagt, das Ziel der Überarbeitung ist eine komplette Mo-
dernisierung, um künftig zu vermeiden, dass es zu Kon-
flikten mit dem EU-Recht – insbesondere mit den Grund-
freiheiten des EU-Binnenmarktes – kommt.

Das sind die wesentlichen Gründe, warum wir Sie um eine
Verlängerung bitten, um Ihnen das, was ich eben skizziert
habe, nach einer gründlichen Erarbeitung als Gesetzent-
wurf vorlegen zu können. – Vielen herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Vielen Dank, Herr Staatsminister Posch.

Es ist keine Aussprache vorgesehen, sondern der Gesetz-
entwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Ände-
rung der Hessischen Berufsordnung der Öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieure soll dem Ausschuss für
Wirtschaft und Verkehr zur Vorbereitung der zweiten Le-
sung zugewiesen werden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 9 auf:

Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung
für ein Gesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land
Hessen und dem Land Nordrhein-Westfalen über die
Änderung der gemeinsamen Landesgrenze – Drucks.
18/859 –
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Ich darf das Wort Herrn Staatsminister Grüttner erteilen.

Stefan Grüttner, Minister und Chef der Staatskanzlei:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird um Zu-
stimmung zu einem Staatsvertrag gebeten, der die Grenze
zwischen den Ländern Hessen und Nordrhein-Westfalen
neu regeln soll. Nach jahrzehntelanger Diskussion in den
betroffenen Gebietskörperschaften ist in der Zwischen-
zeit eine Einigung erfolgt. Dass eine solche Einigung er-
folgt ist, ist wieder ein Bespiel eines Projektes gelungenen
Föderalismus.Wenn dieser Staatsvertrag in Kraft getreten
ist, werden 22 Bewohnerinnen und Bewohner Hessens ei-
nen Ortswechsel vornehmen, ohne dass sie umziehen
müssen. Auch das ist nichts Alltägliches. Ich denke, dass
dieses Vorhaben so intensiv vor Ort diskutiert worden ist,
dass dieses Zustimmungsgesetz auch Ihre Zustimmung
findet, um die ich damit bitte.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Vielen Dank, Herr Staatsminister Grüttner.

Es ist keine Aussprache vorgesehen. Man hat sich auf ein
konsensuales Verfahren verständigt. – Zur Geschäftsord-
nung, Herr Wintermeyer, bitte.

Axel Wintermeyer (CDU):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nachdem wir
nun die erste Lesung ohne Aussprache durchgeführt ha-
ben, stelle ich den Antrag nach § 14 Abs. 3 unserer Ge-
schäftsordnung, dass wir sofort, ohne entsprechende Aus-
schussbefassung, in die zweite Lesung eintreten. Die
zweite Lesung könnten wir auch ohne Aussprache durch-
führen.

Vizepräsident Lothar Quanz:

Vielen Dank, Herr Wintermeyer. – Mir wurde gesagt, ich
soll am Ende der ersten Lesung formal eine Abstimmung
über den Gesetzentwurf durchführen, um anschließend
auf Antrag einer Fraktion in die zweite Lesung einzutre-
ten. Ich verfahre dann so.

Ich bitte also um Abstimmung.Wer dem Gesetzentwurf in
erster Lesung zustimmen möchte, bitte ich um das Hand-
zeichen. – Gibt es Gegenstimmen? – Das ist nicht der Fall.
Enthaltungen? – Das ist ebenfalls nicht der Fall. Der Ge-
setzentwurf ist also in erster Lesung einstimmig ange-
nommen.

Auf Antrag der CDU-Fraktion treten wir in die zweite Le-
sung ein. Es ist keine Aussprache vorgesehen.

Ich bitte dann um Abstimmung. Wer in zweiter Lesung
dem Gesetzentwurf zustimmen möchte, den bitte ich um
das Handzeichen. – Gibt es Gegenstimmen? – Das ist
nicht der Fall. Enthaltungen? – Ebenfalls nicht. Daher ist
der Gesetzentwurf in zweiter Lesung angenommen. Vie-
len Dank.

(Mathias Wagner (Taunus) (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN): Es hat niemand der zweiten Le-
sung widersprochen! Normal braucht man eine
Zweidrittelmehrheit dafür!)

Meine Damen und Herren, wir kommen zu Tagesord-
nungspunkt 15:

Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der
CDU und der FDP für ein Gesetz zur Neuordnung der
monetären Förderung in Hessen – Drucks. 18/882 zu
Drucks. 18/618 –

Dazu sind aufgerufen der Änderungsantrag der Fraktion
DIE LINKE, Drucks. 18/887, der Änderungsantrag der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucks. 18/900,
und der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und
der FDP, Drucks. 18/904.

Mit aufgerufen wird Tagesordnungspunkt 48:

Antrag der Fraktion der SPD betreffend Chance zur Neu-
strukturierung der Wirtschaftsförderung nutzen – Drucks.
18/831 –

Ich darf zunächst den Berichterstatter, Herrn Kollegen
Reif, um den Bericht bitten.

Clemens Reif, Berichterstatter:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich gebe den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft
und Verkehr wie folgt zu dem Gesetzentwurf der Fraktio-
nen der CDU und der FDP für Gesetz zur Neuordnung
der monetären Förderung in Hessen, Drucks. 18/618;
hierzu: Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN, Drucks. 18/866, und Änderungsantrag
der Fraktionen der CDU und der FDP, Drucks. 18/877.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr empfiehlt dem
Plenum, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des
Änderungsantrags Drucks. 18/877 in zweiter Lesung an-
zunehmen.

Der Gesetzentwurf war dem Ausschuss für Wirtschaft und
Verkehr in der 13. Plenarsitzung am 16. Juni 2009 über-
wiesen worden.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr hat in seiner
Sitzung am 25. Juni 2009 eine öffentliche Anhörung
durchgeführt.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr hat sich in sei-
ner Sitzung am 1. Juli 2009 mit dem Gesetzentwurf befasst
und ist mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP bei
Enthaltung des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und
Abwesenheit der LINKEN zu dem oben genannten Vo-
tum gelangt.

Zuvor waren Nr. I des Änderungsantrags Drucks. 18/866
mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP gegen die
Stimmen des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN bei
Abwesenheit der LINKEN abgelehnt und der Ände-
rungsantrag Drucks. 18/877 mit den Stimmen von CDU,
SPD und FDP bei Enthaltung des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN und Abwesenheit der LINKEN an-
genommen worden. Die Beschlussfassung zu Nr. II des
Änderungsantrags Drucks. 18/866 wurde vertagt.

Wiesbaden, 1. Juli 2009 – Der Berichterstatter und Aus-
schussvorsitzende.

Herr Präsident, das war der Bericht.

Vizepräsident Lothar Quanz:

Vielen Dank, Herr Reif.Wollen Sie gleich das Wort für die
CDU-Fraktion ergreifen?



1046 Hessischer Landtag  ·  18. Wahlperiode  ·  16. Sitzung  ·  7. Juli 2009

Clemens Reif (CDU):

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Hauptziel der
Verschmelzung der IBH und der LTH ist die Beendigung
der Fragmentierung in der monetären Wirtschaftsförde-
rung und damit einhergehend ein erhöhter Abstimmungs-
bedarf der Beteiligten und die Vermeidung von erhöhten
Kosten. Dies sind die Grundintentionen dieses Gesetzent-
wurfes von CDU und FDP. Im schlimmsten Fall haben
Unternehmen, Kommunen und Privatpersonen in Bezug
auf die Wirtschaftsförderung in Hessen drei verschiedene
Ansprechpartner. Dies ist zu bereinigen. Hier ist insbe-
sondere in schwierigen Zeiten ein Höchstmaß an Trans-
parenz gefordert und der Abbau von unübersichtlichen
Strukturen notwendig. Deshalb verschmelzen wir die mo-
netäre Wirtschaftsförderung auf ein Institut und lassen
dabei den nicht monetären Bereich der Wirtschaftsförde-
rung außer Acht, weil er da nicht hineingehört.

Für die Interessenten bedeutet das in Zukunft die Förde-
rung aus einer Hand. Es steht nur noch ein Ansprechpart-
ner zur Verfügung, der eine kompetente Auskunft über
die verschiedenen Fördermöglichkeiten geben kann,
seien es die Förderung seitens des Landes, die Förderung
durch den Bund oder auch Förderungen aus den Pro-
grammen der Europäischen Union. Der Vorteil innerhalb
der Wirtschaftsförderung ist der Wegfall ständiger Ab-
sprachen zwischen ganz unterschiedlichen Gebieten in
der Wirtschaftsförderung, welche sich aufgrund unter-
schiedlicher, auch institutioneller Zuständigkeiten in der
Vergangenheit ergeben haben und die zu einer gewissen
Lähmung geführt haben.

Mit dem Inkrafttreten unseres Fraktionsgesetzentwurfes
sorgen CDU und FDP dafür, dass die sachlich zusammen-
hängenden Förderbereiche nun auch institutionell veran-
kert sind, sodass sich der Abstimmungsbedarf deutlich re-
duziert und damit die einzelnen Dinge auch wesentlich
beschleunigt werden. So können Kosten eingespart wer-
den. Die Förderung kann intensiviert werden. Darüber
hinaus können die einzelnen Förderpunkte auch aufein-
ander abgestimmt werden. In einer möglichst integrierten
Förderpolitik wird möglich, was die Wirksamkeit der För-
derung deutlich erhöhen kann. Wir machen also die Wirt-
schaftsförderung in Hessen fit und damit auch leistungs-
fähiger und vor allem effizienter. Somit stärken wir unser
Bundesland im Wettbewerb um dringend notwendige In-
stitutionen und Investitionen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, auch die letzte Anhörung in der vor-
letzten Sitzung des Wirtschaftsausschusses hat eine breite
Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf gezeigt. Wir ste-
hen dazu, dass die Verschmelzung nicht zulasten der Be-
schäftigung gehen darf.

(Zuruf der Abg. Janine Wissler (DIE LINKE))

Es wird daher keinerlei Stellenabbau geben. Für die Mit-
arbeiter gilt in beiden Instituten eine Bestandsgarantie.
Auch im Bereich der Personalvertretungen haben wir
ausgleichende Regelungen gefunden, die bei keinem zu
einem wie auch immer gearteten Nachteil führen, weder
tatsächlich in der Besoldung zurzeit noch in den anschlie-
ßenden Pensionsregelungen.

Die Vorteile einer Zusammenführung überwiegen deut-
lich. Die Regierungsfraktionen von CDU und FDP haben
den notwendigen Handlungsbedarf erkannt und konse-
quent gehandelt.

Lassen Sie mich noch kurz auf die kritischen Themen, ins-
besondere auf die Wettbewerbsneutralität, zu sprechen
kommen. In der Anhörung wurde insbesondere über die
Neutralität der neuen Förderbank diskutiert. Ich bin froh,
dass wir auch hier vorausschauend gehandelt haben und
damit verbundene Befürchtungen ausräumen konnten
und können. Die neue Wirtschafts- und Infrastrukturbank
ist eine rechtlich selbstständige Einheit in der Helaba. Die
notwendigen Abläufe sowie die Unternehmenspolitik
werden vollkommen unabhängig von der Helaba getrof-
fen. Das Rechnungswesen und die gesamten Kundensätze
werden getrennt erfasst. Die Wirtschafts- und Infrastruk-
turbank arbeitet mit allen anderen Banken – ich wieder-
hole: mit allen anderen Banken – in gleicher Art und
Weise zusammen: mit den Sparkassen, den Volks- und
Raiffeisenbanken und auch den Geschäftsbanken, um
auch dies klar und deutlich zu sagen.

Bei genauer Analyse des Gesetzentwurfs steht fest: Wir
haben mit unserem Fraktionsgesetzentwurf dafür gesorgt,
dass die Wettbewerbsneutralität garantiert ist.

(Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der
FDP)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich
zum Abschluss noch kurz auf den Antrag der SPD zu
sprechen kommen. Die Sozialdemokraten geben in ihrem
Antrag an, dass die Hessen-Agentur nicht dem Anspruch
der Mittelstandsförderung gerecht geworden ist. Ich habe
eben gesagt, wir wollen die monetäre Wirtschaftsförde-
rung institutionalisieren und konzentrieren. Wir wollen
aber den nicht monetären Bereich nicht damit verschmel-
zen. Die Anhörung hat auch gezeigt, dass die Beteiligten
dies nicht wollen. Sie wollen den nicht monetären Bereich
nicht im monetären Bereich haben, weil sie sagen, die bei-
den Dinge gehören nicht zusammen, und wir sollten die-
sen nicht monetären Bereich weiterhin unabhängig und
ordentlich aufstellen.

Vizepräsident Lothar Quanz:

Herr Reif, Sie sollten bitte zum Schluss kommen.

Clemens Reif (CDU):

Wir sollten das ordentlich organisieren und nicht die
Dinge miteinander vermischen, die nicht zueinander ge-
hören.

Lassen Sie mich zurückkommen zum Fraktionsgesetzent-
wurf von CDU und FDP. Ich bitte die Abgeordneten
heute um Zustimmung zum Entwurf und dem von uns
eingebrachten Änderungsantrag, damit wir die Wirt-
schaftsförderung noch schlagkräftiger ausgestalten und
für unser Land fit und zukunftsfest machen können. –
Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der
FDP)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Vielen Dank, Herr Reif. – Wir fahren in der Aussprache
fort, und ich erteile Herrn Frankenberger das Wort für die
SPD-Fraktion. Sie haben fünf Minuten Redezeit, Herr
Kollege.
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Uwe Frankenberger (SPD):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die SPD-
Fraktion unterstützt die Zusammenlegung der IBH und
der LTH zu einer schlagkräftigen Förderbank, der neuen
Wirtschafts- und Infrastrukturbank. Das habe ich bei der
Einbringung des Gesetzentwurfs gesagt, und das sehen
wir auch weiterhin so.

Die Schaffung eines schlagkräftigen Instituts durch die
Zusammenlegung zu einer schlagkräftigen Förderbank ist
aus Sicht der Sozialdemokraten ein wichtiger, ein notwen-
diger Schritt für eine schlagkräftige Wirtschaftsförderung
in Hessen.Aber es ist kein ausreichender Schritt. Ein run-
des Konzept zur einheitlichen Förderung der Wirtschaft
in Hessen, die insbesondere dem Mittelstand zugute-
kommt, ersetzt diese Fusion nicht.

(Dr. Walter Arnold (CDU): Sondern?)

Die Anhörung zu dem eingebrachten Gesetzentwurf hat
uns in unserer Haltung zu der Fusion bestätigt. Die An-
hörung hat aber – Herr Kollege Reif, aus dieser Anhörung
hört jeder etwas anderes heraus – deutlich gemacht, dass
unsere Auffassung, dass CDU und FDP konzeptionell zu
kurz springen, richtig ist. Wir haben immer gefordert, die
Wirtschaftsförderung in Hessen schlagkräftiger zu bün-
deln. Ich zitiere mit Genehmigung des Präsidenten aus
der Stellungnahme des Hessischen Städte- und Gemein-
debundes:

Zu begrüßen wäre auch, wenn sich die in der Ge-
setzesbegründung … des Entwurfs angesprochene
Erwartung erfüllte, dass durch eine einheitliche,
zentrale Beratung bei der Wirtschafts- und Infra-
strukturbank Hessen eine umfassende und ganz-
heitliche Berücksichtigung von Sachzusammenhän-
gen stärker als bisher gewährleistet werden kann
und Beratungskompetenzen gebündelt und zielge-
recht eingesetzt werden können.

Meine Damen und Herren, die Wirtschaft in Hessen, die
Unternehmen, die Gebietskörperschaften brauchen ei-
nen Ansprechpartner für Förderung. Seit ihrer Gründung
ist viel über die Hessen-Agentur geredet worden. Das fing
bereits bei der Gründung an. Die Federführung lag da-
mals nicht beim Wirtschaftsministerium, sondern bei der
Staatskanzlei. Ich will an dieser Stelle überhaupt nicht
spekulieren, warum gerade die Staatskanzlei diese Grün-
dung so motiviert vorangetrieben hat.

(Frank Lortz (CDU): Na!)

Aufgefallen ist die Hessen-Agentur aber unter anderem
durch einen Hessen-Duft, durch Reisetätigkeiten, durch
den Vorwurf der Vetternwirtschaft, durch hohe Mobil-
funkkosten der Geschäftsführung. Nicht aufgefallen ist
die Hessen-Agentur dagegen durch Erfolge in der Wirt-
schaftsförderung.

(Petra Fuhrmann (SPD): Der Herr Herkströter hat
einen schönen Job!)

Jetzt ist die Chance, eine grundlegende Neustrukturie-
rung der Wirtschaftsförderung in Hessen voranzutreiben.
Eine Förderbank wird eingerichtet, die Geschäftsführung
der Hessen-Agentur scheidet aus.Wann wäre ein besserer
Zeitpunkt?

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Daher fordern wir von der Landesregierung, es nicht bei
der Zusammenlegung von IBH und LTH zu belassen und
endlich die dringend notwendige Neustrukturierung in

Angriff zu nehmen, damit Hessen endlich den unzurei-
chenden Mittelfeldplatz verlassen kann und wirtschaftlich
wieder an der Spitze ist, wie es unter sozialdemokratischer
Verantwortung war.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Zurufe von
der CDU: Oh!)

Herr Kollege Arnold, einmal Hand aufs Herz: Der von Ih-
nen eilig nachgeschobene Antrag ist in Wirklichkeit nichts
anderes als das Eingeständnis, dass auch Sie in diesem Be-
reich Handlungsbedarf sehen.

Ich möchte an dieser Stelle aber betonen, dass sich unsere
Kritik nicht an die Beschäftigten der Hessen-Agentur
richtet. Die tun alle insgesamt engagiert ihre Arbeit.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Sie können nichts dafür, dass damals von der CDU-
Alleinregierung Strukturen geschaffen worden sind, die
übrigens auch bei der SPD umstritten waren. Die Mit-
arbeiter können schon gar nicht für das Handeln der Ge-
schäftsführung in Mithaftung genommen werden.

(Dr. Walter Arnold (CDU): Was ist nun, haben sie
gut gearbeitet oder nicht?)

Die Anhörung hat auch deutlich gemacht, dass bei den
Arbeitnehmern, insbesondere bei der IBH, Unsicherhei-
ten über die Fortführung der geltenden Tarifverträge und
der Altersversorgung bestehen. Herr Kollege Reif, ich be-
danke mich ausdrücklich für Ihre klärenden Worte. Aber
wir erwarten auch von der Landesregierung, dass sie klar-
macht, dass sie zu den im Ausschuss getroffenen Aussagen
über den Fortbestand der Tarifverträge und zu der Zu-
sicherung steht, dass bei der Regelung über die Altersver-
sorgung kein Arbeitnehmer anschließend schlechter ge-
stellt wird als vorher.

Insgesamt stimmen wir dem Gesetzentwurf zu. Ich er-
kläre das hier schon. Ich sage aber auch: Sie sind konzep-
tionell für die Wirtschaftsförderung in Hessen zu kurz ge-
sprungen, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Präsident Norbert Kartmann:

Vielen Dank. – Bevor ich dem nächsten Redner das Wort
erteile, möchte ich in die Debatte dieses Punktes noch die
Tagesordnungspunkte 76 und 80 einfügen:

Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und der
FDP betreffend Wirtschaftsförderung in Hessen zu-
kunftssicher gestalten – Drucks. 18/905 –

Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend
Neuordnung der Wirtschaftsförderung bietet Chance für
konzeptionelle Neuausrichtung – Drucks. 18/909 –

Die nächste Wortmeldung stammt von Herrn Kollegen
Kaufmann von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN.

Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Am 16. Juni, also vor rund drei Wochen, haben wir bei
der ersten Lesung hier schon einmal gemeinsam und im
Konsens festgehalten, dass die Zusammenführung der
monetären Wirtschaftsförderung in Hessen im Prinzip in
den Programmen aller Parteien und die Absicht aller hier
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im Landtag Versammelten ist. Das heißt, dass wir das glei-
che Ziel verfolgen.

Dennoch ein kleiner Satz dazu, weil Sie, Herr Kollege
Reif, beschworen haben, Sie wollten endlich die Fragmen-
tierung beenden. Dazu kann man zwei Anmerkungen ma-
chen.

Erstens. Warum hat es so lange gedauert, bis Sie sie been-
den?

(Beifall des Abg. Willi van Ooyen (DIE LINKE) –
Frank Lortz (CDU): Na, na!)

Zweitens. Warum ist es überhaupt dazu gekommen?

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dazu gekommen ist es, weil zu einem Zeitpunkt, als die
Wirtschaftsförderung bei der IBH angesiedelt werden
musste, aufgrund des – ich hätte fast in Anführungszei-
chen gesagt: besonders segensreichen, weil sehr altruis-
tischen – Tuns der CDU/FDP-Landesregierung unter
Walter Wallmann und Manfred Kanther die Eigentums-
rechte des Landes an der Helaba verkauft worden waren
und insoweit das Land Hessen nicht mehr Mitbesitzer war
und von daher die eigene Förderbank dort nicht ansiedeln
konnte und sie getrennt davon halten musste.

Mittlerweile wissen wir, dass das wieder geändert wurde,
sodass jetzt die Möglichkeit besteht, unter dem Dach der
Helaba in einer Anstalt in der Anstalt die Förderaktivitä-
ten zu vereinen. Dies ist vom Grundsatz her auch aus un-
serer Sicht richtig.

Meine Damen und Herren, wir haben zweitens, weil wir
uns in dieser Frage kooperativ verhalten, einem relativ
mörderischen Zeitplan zugestimmt. Vor drei Wochen ha-
ben wir mit dem Gesetzgebungsverfahren begonnen, in
dieser Woche wollen wir es mit der Verabschiedung des
Gesetzes beenden, obwohl zwischenzeitlich eine Anhö-
rung stattfinden musste und wir ja feststellen konnten,
dass die Gesetzesautoren zumindest nicht hinreichend
sorgfältig gearbeitet haben, sodass jetzt ein zweiter Ände-
rungsantrag der Koalition vorliegt. Es wurde also mehr-
fach etwas vergessen. Meine Damen und Herren, damit
das, was vergessen wurde, anständig erörtert werden
kann, beantrage ich hiermit seitens meiner Fraktion die
dritte Lesung. Wir sollten den Änderungsantrag – immer-
hin soll ein neuer Paragraf mit sieben Absätzen eingefügt
werden – durchgehen und auch feststellen können, was
denn neu geregelt wird. Wir könnten die Diskussion gern
im Plenum führen, aber leider gibt uns der Präsident da-
für nicht die notwendige Redezeit.

Wir gehen weiterhin kooperativ an das Thema heran und
würden uns umso mehr freuen, wenn auch die Mehrheit in
diesem Hause das täte. Insoweit verweise ich auf den in
unserem Änderungsantrag Drucks. 18/900 geäußerten
Wunsch, der sich auf die Zusammensetzung des Investi-
tionsbankausschusses bezieht. Meine Damen und Herren,
dieser Ausschuss ist ja, wenn man es so betrachten will,
so etwas wie die Eigentümerversammlung dieser neuen
Förderbank. Da stellt sich schon die Frage: Kann es denn
richtig sein, dass ausschließlich CDU und FDP die Eigen-
tümer stellen wollen, oder ist die Wirtschaftsförderung
nicht vielmehr Sache des Landes, d. h. auch aller in diesem
Landtag Beteiligten, dass sie zumindest die Möglichkeit
haben sollten, mitzuwirken? Die Mehrheit bestimmt zwar
– völlig unbestrittenerweise –, aber die Minderheit gehört
nicht ausgesperrt, Herr Kollege Lortz. Sie gehört sinnvoll
und angemessen beteiligt.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es könnte ja sein, dass auch die Opposition einmal einen
klugen Gedanken hat. Ich würde davon ausgehen, da ich
ja umgekehrt auch nicht sage, jeder Gedanke der Regie-
rungsfraktionen ist doof. Mir ist zwar signalisiert worden,
dass man bei der Mehrheit eher davon ausgeht, man ist
sich selber genug; ich bitte Sie aber, unseren Änderungs-
antrag noch einmal zu überdenken und nachher im Aus-
schuss die Chance zur Diskussion und zur Zustimmung zu
nutzen. Das wäre positiv auch im Hinblick auf die spätere
Wahrung von Kontinuitäten, denn die Wirtschaftsförde-
rung ist keine Sache nur der Mehrheit in diesem Hause,
sondern unser aller Anliegen.Wir sollten hier aufeinander
zugehen, damit wir alle diesen rechtlich geprüften, von
allen Seiten im Prinzip und in der Sache akzeptierten und
nur aufgrund politischer Entscheidung so oder so festzu-
legenden Regeln folgen können.

Meine Damen und Herren, wir haben drei weitere An-
träge zum Thema, die es eigentlich verdienten, eine eigene
Debatte darüber zu führen. Das ist aus Zeitgründen nicht
möglich. Der Kollege Frankenberger hat schon darauf
hingewiesen: Die Vereinigung der monetären Förder-
institute ist das eine; das ist aber nicht alles, sondern auch
die nicht monetäre Förderung gehört neu und vernünftig
organisiert. Ich möchte jetzt nicht die Geschichte der
Hessen-Agentur und insbesondere ihrer absolut miss-
glückten Führung wiederholen, sondern darauf hin-
weisen, dass wir es durchaus für sinnvoll erachten, die
Aufgaben so wahrzunehmen, wie es in den von Ihnen –
aufgrund wachsender Erkenntnis bei der Mehrheit – ge-
stellten Anträgen formuliert ist. Hier muss sorgfältig
überprüft werden, wie die Wirtschaftsförderung im nicht
monetären Bereich in Zukunft organisiert werden soll.
Das wird man im Ausschuss weiter erörtern.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Norbert Kartmann:

Nächste Wortmeldung, Frau Abg.Wissler für die Fraktion
DIE LINKE.

Janine Wissler (DIE LINKE):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Zu-
sammenlegung der Investitionsbank Hessen mit der Lan-
destreuhandstelle ist im Grundsatz sinnvoll. Die Frag-
mentierung der Wirtschaftsförderungseinrichtungen
wurde von Anfang an kritisiert, und in den letzten Jahren
sind diese Befürchtungen auch bestätigt worden, weil man
nicht erklären kann, warum Aufgaben, die zusammenge-
hören, auf verschiedene Institutionen aufgeteilt werden.

Endlich spricht auch die CDU von der „Zersplitterung“
der Förderlandschaft, sieht diese als ein Problem und will
dem ein Ende bereiten. Das freut uns natürlich sehr, nach-
dem Sie das Problem ja überhaupt erst geschaffen haben.

(Beifall bei der LINKEN)

Der hessischen CDU wird gern Beratungsresistenz vorge-
worfen.An dem Beispiel können wir nun sehen, es dauert
nur fünf Jahre, und schon fängt die CDU damit an, ihre ei-
genen Fehler zu korrigieren. Das freut uns natürlich.

(Heiterkeit und Beifall bei der LINKEN)

Die nun zu beschließende Zusammenlegung kann aber
nur der erste Schritt zur notwendigen und sinnvollen
Integration der Förderbereiche sein, um die hessische
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Wirtschaft wirklich aus einer Hand und aus einem Guss zu
fördern, wie Sie es in Ihrem Gesetzentwurf fordern. Des-
halb muss auch die nicht monetäre Förderung in das neue
Institut integriert werden. Es ist nicht nachvollziehbar,
warum die Hessen-Agentur als eigenständige Einrichtung
erhalten werden muss, weil diese Zersplitterung ebenso
überflüssig wie unsinnig ist.

(Beifall bei der LINKEN)

Mit der Hessen-Agentur ist ein öffentliches Unterneh-
men geschaffen worden, wie wir es uns gerade nicht wün-
schen, nämlich eine mit Steuergeldern finanzierte Büro-
kratie, deren Führungspersonal auf intransparente Weise
bestimmt wird und mit horrenden Spesenrechnungen von
sich reden macht. Kostensenkung und Aufwandsreduzie-
rung, wie es im Gesetzentwurf von CDU und FDP gefor-
dert wird, standen bei der Hessen-Agentur nachweislich
nicht im Vordergrund. 200.000 c an Reisekosten inner-
halb von zwei Jahren und 57.000 c an Telefonkosten
innerhalb von drei Jahren zu produzieren, das muss man
erst einmal schaffen.

In der Frage Hessen-Agentur hat die FDP wieder einmal
ein Rückgrat aus Wackelpudding bewiesen.Als Abgeord-
neter forderte Herr Posch zu Recht die Auflösung des
„Geldstaubsaugers“ Hessen-Agentur und die Übertra-
gung ihrer Aufgaben auf die IBH. Als Minister scheinen
diese Bedenken verflogen zu sein. Herr Posch, vielleicht
können Sie einmal darlegen, welche tieferen Einblicke in
die Arbeitsweise der Hessen-Agentur Sie zu einer ande-
ren Ansicht bewogen und den Vorwurf, die Hessen-
Agentur sei ein „Geldstaubsauger“, widerlegt haben. Die
Telefonrechnungen können es kaum gewesen sein.

(Heiterkeit und Beifall bei der LINKEN)

Die Hessen-Agentur wird als Reisebüro und Wahlkampf-
instrument der Landesregierung benutzt. Herr Posch sah
sogar einst – ich zitiere – in der Finanzplanung den Vor-
wurf eines Wahlkampfhaushaltes bestätigt. Mit der Hes-
sen-Agentur wurde ein aufgeblähter Apparat geschaffen,
der anstelle der Existenzgründer und Unternehmen die
Freundschaften des Ministerpräsidenten fördert.

Die Zeit wird zeigen, ob die Landesregierung auch hier
lernfähig ist und die Hessen-Agentur in das gemeinsame
Förderinstitut integriert, oder ob der Herr Ministerpräsi-
dent noch mehr Freunde hat.

Die IBH soll mit der LTH unter dem Dach der Helaba
verschmolzen werden, gerade jetzt, wo die bundesweite
Neuordnung der Landesbanken ins Haus steht. Die
Helaba steht gut da, aber das ist keine Garantie dafür,
dass sie in die Neustrukturierung und die anstehende
Sanierung des deutschen Bankenwesens einbezogen wird.
Bei uns bleiben offene Fragen und Bedenken, weil derzeit
niemand absehen kann, was bei den Verhandlungen
schlussendlich herauskommen wird.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Beschäftig-
ten der beiden verschmolzenen Einrichtungen haben
einen Anspruch auf Planungssicherheit. Die geltenden
tariflichen Vereinbarungen und die Alterssicherung sind
im Prozess der Verschmelzung zu wahren. Es ist zu erwar-
ten, dass sich Synergieeffekte und Rationalisierungsmög-
lichkeiten auftun werden. Ich denke aber, jeder Arbeits-
platzabbau wäre ein Vergehen gegen die Beschäftigten,
die nun zum wiederholten Male innerhalb weniger Jahre
eine Umstrukturierung ihrer Unternehmen mittragen
und umsetzen müssen.

Daher bitte ich Sie, unserem Änderungsantrag zuzustim-
men, der die Forderungen der Gewerkschaft ver.di, aber
auch der Personalräte aufgreift.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Neustrukturierung der hessischen Wirtschaftsförde-
rung inmitten der Wirtschaftskrise bietet die Gelegenheit,
die Förderrichtlinien zu reformieren. In anderen Bundes-
ländern, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, ist seit
Langem verankert, dass die Förderung von Unternehmen
an die Einhaltung von sozialen und ökologischen Min-
destbedingungen geknüpft wird, weil das eben im öffent-
lichen Interesse liegt. Gerade in Zeiten drohender Mas-
senarbeitslosigkeit geraten Tarifverträge und Arbeit-
nehmerschutzrechte zunehmend unter Druck. Die öffent-
liche Förderung muss mit den Mitteln, die ihr zur Verfü-
gung stehen, darauf achten, dass die grundlegenden Stan-
dards eingehalten werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat klare Kriterien da-
für erarbeitet, wie „gute Arbeit“ auszusehen hat. „Gute
Arbeit“ – das sollte die Devise der hessischen Landes-
politik sein – wird gefördert. Nicht förderungswürdig ist
dagegen Arbeit, die die Maßstäbe des Arbeitsrechts oder
des Umweltrechts nicht einhält.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich komme zum Schluss.Wir haben Ihnen einen Antrag zu
diesem Thema vorgelegt. Ich denke, die Neuordnung der
Wirtschaftsförderung bietet die Chance einer konzeptio-
nellen Neuausrichtung auf „gute Arbeit“, für die Stärkung
der Tarifverträge, für mehr Ausbildungsplätze und für den
Klima- und Umweltschutz.

(Beifall bei der LINKEN)

Präsident Norbert Kartmann:

Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Lenders für die Frak-
tion der FDP.

Jürgen Lenders (FDP):

Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und
Kollegen! Der vorgelegte Gesetzentwurf zur Neuordnung
der monetären Förderung im Land Hessen ist auf breite
Zustimmung gestoßen. Das ist wohl das Ergebnis der An-
hörung und der Stellungnahmen aller Beteiligten.

Mit der neuen Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hes-
sen, die aus der Zusammenführung von LTH und IBH
hervorgehen wird, schaffen wir ein schlagkräftiges För-
derinstitut, das alle Förderaufgaben bündelt, die bisher
auf die einzelnen Einrichtungen verteilt waren. Wir stei-
gern damit die Effizienz der Förderpolitik. Wir erhöhen
die Transparenz für diejenigen, die es nutzen müssen. Die
Anhörung im Wirtschaftsausschuss hat unseren Gesetz-
entwurf voll bestätigt.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

So hat etwa der Vertreter des Hessischen Städte- und Ge-
meindebunds ganz klar unsere Einschätzung bestätigt,
dass die bisherige Aufteilung der monetären Förderung
zu Reibungsverlusten geführt hat und dass hier dringen-
der Handlungsbedarf besteht. Die Handwerkskammern
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und die Wirtschaftsförderer begrüßen die Neuordnung.
Der Landkreistag unterstützt den Gesetzentwurf.

Die Zusammenführung der monetären Förderungsakti-
vitäten wird nach Einschätzung der Experten zu einer
deutlichen Steigerung der Leistungsfähigkeit und zu
günstigeren Strukturen führen. Die Wirtschaftsförderung
Region Frankfurt Rhein-Main hat in ihrer Stellungnahme
beispielsweise deutlich gemacht, dass, wenn wir nichts ver-
ändern, die Rhein-Main-Region und das Land Hessen
insgesamt im Wettbewerb der europäischen Regionen
Probleme bekommen werden. Maßnahmen werden als
überfällig bezeichnet. Fachleute haben klargemacht, dass
durch die Art und Weise, wie wir die LTH und die IBH un-
ter dem Dach der Helaba zusammenführen, keine wett-
bewerbsrechtlichen und keine sonstigen europäischen
Probleme entstehen werden und dass die Regeln der
Bankenaufsicht voll umgesetzt werden.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Dabei ist es wichtig, dass wir mit einer größeren Förder-
bank die Kapitalmarktfähigkeit verbessern. Gerade in
Zeiten wie diesen ist es wichtig, am Kapitalmarkt schnell
und preiswert große Volumina mobilisieren zu können.
Verbessern sich die Konditionen, verbessern sich auch für
die Fördernehmer die Kostenvorteile. Die neue Bank
schafft also für die Zielgruppe unmittelbar materielle
Vorteile.

One-Stop-Agency: Ein ganz zentraler Punkt der Neuord-
nung ist und bleibt der Grundsatz „alles aus einer Hand
und mit einem Ansprechpartner vor Ort“. Das ist eben
schon gesagt worden.

Jetzt möchte ich noch kurz auf die Änderungsanträge der
GRÜNEN und der SPD eingehen. Herr Kaufmann, Sie
haben gesagt, wir sollten hier sehr konstruktiv miteinan-
der arbeiten. Das wollen wir gern machen. Ich frage mich
allerdings angesichts Ihres Änderungsantrags, warum der
bisher existierende Beirat eine schlechtere Arbeit geleis-
tet haben soll.

(Zuruf des Abg. Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN))

Genau wie wir waren Sie als Opposition in dem Beirat
vertreten. Es ist also auch die Frage, wie diejenigen, die in
dem Beirat sind, ihre Rolle verstehen und wie stark sie
sich einbringen. Nach meiner Auffassung ist das aber – die
Erwartung, die Sie an den Ausschuss haben – eine klare
Aufgabe der Landesregierung und der Koalitionsfraktio-
nen, die sie tragen.

Wir können über Ihren Antrag gern noch einmal beraten.
Ich sehe allerdings im Moment keine Notwendigkeit für
Ihr Modell.

(Beifall bei der FDP)

Im SPD-Antrag – auch in den Stellungnahmen der
LINKEN und der GRÜNEN – arbeitet man sich am Ende
wieder an den beiden Geschäftsführern der Hessen-
Agentur ab.

(Günter Rudolph (SPD): Ja! – Janine Wissler (DIE
LINKE): Bei uns nicht!)

Herr Frankenberger, wenn ich mich dieser Logik an-
schließen würde, müsste ich sagen: Das bedeutet, man
muss die Geschäftsführer austauschen, und alles wird
wunderbar. Das macht sich nur an diesen beiden Perso-
nen fest. – Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.

(Günter Rudolph (SPD): Das haben wir überhaupt
nicht gesagt!)

Wenn Sie das machen, verknüpfen Sie den Vorwurf allein
mit den beiden Geschäftsführern. Das kann ich überhaupt
nicht nachvollziehen.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Daran arbeiten Sie sich ab. Sie gehen gar nicht auf die In-
halte oder auf die Struktur der Hessen-Agentur ein, son-
dern Sie bleiben immer bei einer Personaldebatte.

(Zurufe von der SPD)

Herr Frankenberger, das ist nicht zielführend.Wir von der
FDP und von der CDU haben einen Änderungsantrag
eingebracht, in dem wir klarmachen, dass wir die Hessen-
Agentur sowie die Strukturen der Hessen-Agentur über-
prüfen und am Ende anpassen werden, sodass wir auch
bei der nicht monetären Förderung in Hessen zu klaren
und modernen Strukturen kommen.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Wir nehmen jetzt weitreichende strukturelle Veränderun-
gen vor, um uns besser zu positionieren. Am Ende ist es
nämlich wichtig, wie wir aus dieser Wirtschaftskrise her-
auskommen, damit unser Land eine der führenden Wirt-
schaftsregionen Europas bleibt

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist zu Ende.

Jürgen Lenders (FDP):

und unsere Bürger und Unternehmen auch in Zukunft
stolz auf den Wirtschaftsstandort Hessen sein können. –
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Präsident Norbert Kartmann:

Das Wort hat Herr Wirtschaftsminister Posch.

Dieter Posch, Minister für Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Es ist richtig – das habe ich bereits anlässlich der er-
sten Lesung gesagt –: Die Hessische Landesregierung hat
sich entschlossen, die bislang von zwei Instituten wahrge-
nommene monetäre Förderung in Hessen in einer För-
derbank zu bündeln. Damit haben Wirtschaft, private
Haushalte und Kommunen eine Förderung aus einer
Hand.

Da Herr Kaufmann das angesprochen hat, will ich es noch
einmal erläutern, um die Entwicklung in der Vergangen-
heit richtig darzustellen: In Hessen war die Frage, wie man
das organisiert, immer umstritten. Herr Kollege Kauf-
mann, darüber, ob man das unter dem Dach der Helaba
macht, ist schon 1998 diskutiert worden, damals unter
dem Stichwort „Bank in der Bank“. Die seinerzeit regie-
rende Koalition hat von diesem Vorhaben Abstand ge-
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nommen, und so ist es 1999 zur Gründung der IBH ge-
kommen.

Es ist wichtig, das zu sagen. Wenn Sie nämlich jetzt erklä-
ren, das hätte schon immer gemacht werden sollen und
gemacht werden können, muss ich Sie darauf hinweisen,
dass dies 1998 von Ihnen nicht in dieser Art und Weise
eingeleitet worden ist. Wenn man die Historie darstellt,
muss man das auch richtig machen.

Wir haben uns zu diesem Schritt entschieden, weil wir
eine Förderung aus einer Hand wollen. Der Herr Minis-
terpräsident und ich hatten gestern ein Gespräch mit Ver-
tretern der Kammern, der Verbände und der Gewerk-
schaften. Ich glaube, uns beiden ist sehr deutlich gewor-
den, welchen Stellenwert die Beratung gerade in Zeiten
einer Krise hat. Wir stellen immer wieder fest, dass eine
Vielzahl von Programmen und Beratungshilfen bei klei-
nen und mittleren Unternehmen nicht bekannt ist.

In diesem Zusammenhang gehe ich auf das Stichwort
Hessen-Agentur ein: Die monetäre Beratung fand bisher
bei der Hessen-Agentur statt. Sie wird künftig bei der
Förderbank angesiedelt werden. Ich glaube, es ist die rich-
tige Antwort auf die gegenwärtige Krise, die monetäre
Beratung und die monetäre Förderung tatsächlich in ei-
ner Hand zu bündeln.

Die demografische Entwicklung wird dazu führen, dass es
bei den Unternehmen einen Wettkampf gibt, an verschie-
denen Standorten die jeweils besten Bedingungen zu fin-
den, um entweder dort zu bleiben oder sich möglicher-
weise zu verändern. Gerade vor dem Hintergrund der de-
mografischen Entwicklung ist es notwendig, dass kleine
und mittelständische Unternehmen von den Fördermög-
lichkeiten, die wir haben, auch Gebrauch machen können.

Lassen Sie mich die Zielsetzung dieser Förderbank so
umschreiben: Es geht um einen zentralen Ansprechpart-
ner. Es geht um eine kompetente Beratung aus einer
Hand, um eine Bewilligungsstelle und um einfache und
transparente Kommunikationswege. Sukzessiv sollen
auch die Onlineberatung, die telefonische Förderbera-
tung und die Vor-Ort-Beratung ausgeweitet werden.

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auf Aspekte
hinweisen, die in der Diskussion eine Rolle gespielt ha-
ben. Es wurde befürchtet, dass bestimmte Standorte, die
es jetzt gibt, aufgelöst werden. Das ist nicht der Fall. Die
Standorte Wetzlar, Kassel, Wiesbaden und Offenbach
bleiben erhalten. Die Standorte Kassel und Wetzlar sind
von besonderer Bedeutung,

(Hans-Jürgen Irmer (CDU): So ist es!)

nicht nur, Herr Kollege Irmer, weil das bedeutende Städte
sind – das könnte ich aus anderen Gründen noch über-
zeugender darstellen –, sondern weil es darum geht, in die-
sen Räumen tatsächlich ein Förderangebot vor Ort zu
machen.

Ich will auch gern dem folgen, was Herr Kollege Franken-
berger angesprochen hat. Ich weiß, das hat in der Diskus-
sion in den Personalversammlungen und auch in der poli-
tischen Diskussion im Ausschuss eine Rolle gespielt. Es ist
so: Die Bediensteten, die infolge des Verschmelzungsak-
tes eine neue Dienststelle bekommen, werden durch diese
Maßnahme keine Nachteile erleiden. Das gilt für ihr jetzi-
ges Arbeitsverhältnis, aber wir haben auch in besonderer
Weise die Problematik der VBL diskutiert. Dazu sollen
individuelle Beratungen stattfinden, damit niemand einen
Nachteil erleidet.

In der Diskussion hat immer wieder die Frage eine Rolle
gespielt, ob die Wettbewerbsneutralität gewährleistet ist.
Die Wettbewerbsneutralität ist gewährleistet. Das, was im
LTH-Gesetz bereits enthalten ist – Stichwort: LTH-Aus-
schuss –, ist seinerzeit mit der Europäischen Union abge-
stimmt worden. Ich möchte sehr deutlich sagen: Die Wett-
bewerbsneutralität ist gewährleistet. Wir wollen, dass
diese Förderbank von allen Kreditinstituten in gleicher
Weise angenommen wird. Ich appelliere an die Banken,
insbesondere die Fördermöglichkeiten, die wir bei der
neuen Förderbank haben, künftig auch in Anspruch zu
nehmen.

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Minister, gestatten Sie Zwischenfragen?

Dieter Posch, Minister für Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung:

Ich möchte zum Schluss kommen, um die von den Frak-
tionen vorgegebene Zeit einzuhalten.

Ich bin mir sicher, dass die sich aus der Verschmelzung er-
gebenden Chancen auch zum Wohle der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter genutzt werden. Abschließend möchte
ich auch sagen: Es gibt keinen Anlass zu Kritik an den
Mitarbeitern, die in diesen Institutionen gearbeitet haben.

Ich weiß, dass darüber diskutiert worden ist, ob auch ein
anderer Weg hätte gegangen werden können, nämlich
umgekehrt. Ich habe schon in der ersten Lesung gesagt,
dass ich diesen Weg nicht für richtig gehalten habe. Ich
glaube, dass gerade in der gegenwärtigen Zeit die Inte-
gration des Fördergeschäfts als Anstalt in der Anstalt bei
der Hessischen Landesbank der richtige Weg in die Zu-
kunft ist.

Wir sind auf gutem Weg, mit dieser Neuorganisation der
Wirtschaftsförderung insbesondere den kleinen und mitt-
leren Unternehmen Mitarbeiter in der Förderbank an die
Hand zu geben, die die erforderlichen Hilfestellungen
kurzfristig, schnell und nach Möglichkeit unbürokratisch
erfüllen. – Vielen herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

Präsident Norbert Kartmann:

Ich erteile Herrn Abg. Kaufmann das Wort.

Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Da in den letzten Reden doch einige Missverständ-
nisse aufgetaucht sind, habe ich mich noch einmal gemel-
det.

Verehrter Herr Staatsminister, genau das, was Sie mir vor-
gehalten haben, habe ich gesagt. Damals wurde, wenn Sie
so wollen, in Regie der Rot-Grünen, die gesonderte För-
derbank IBH geschaffen, weil es in der Helaba nicht
machbar war, weil das Land daran nicht beteiligt war, aus
historischen Gründen. Jetzt ist es wieder beteiligt.

Zweitens, auch an Sie gerichtet, Herr Staatsminister.Auch
wir haben einer strukturellen Überprüfung des nicht mo-
netären Fördergeschäfts innerhalb oder außerhalb der
Hessen-Agentur – der Name ist da relativ egal – das Wort
geredet. Wir sagen dazu, weite Bereiche der Tätigkeit der
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Hessen-Agentur sind ausgesprochen positiv zu bewerten.
Das ist völlig unstrittig und war auch noch nie in der De-
batte.

Dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hessen-
Agentur darunter leiden, dass insbesondere einer ihrer
Chefs ein so schlechtes Image verbreitet, verstehen wir.
Aber das kann uns nicht daran hindern, diese Person
deutlich zu kritisieren, wenn es nötig ist.

(Günter Rudolph (SPD): So ist es!)

Jetzt zu Ihnen, Herr Kollege Lenders.

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Wo ist er eigentlich?)

Ich erkläre Ihnen einmal, was der Unterschied zwischen
einer beratenden Mitwirkung im Entscheidungsgremium
und der Teilnahme an einem Beirat ist. Ich selbst hatte
schon die Ehre, im Beirat der IBH sitzen zu dürfen.

(Frank Lortz (CDU): Hört, hört!)

Daher kann ich Ihnen sagen, da wird in der Regel über die
Vergangenheit berichtet und sehr grob skizziert, was vor-
aussichtlich in der Zukunft geschehen soll. In der konkre-
ten Beratung über irgendwelche Entscheidungen ist der
Beirat regelmäßig nicht tätig geworden; das ist auch nicht
die Aufgabe eines Beirats. Aber es könnte sein, Herr Kol-
lege Lenders, dass auch diejenigen, die die Entscheidung
am Ende zu verantworten haben, nicht schlecht beraten
sind, wenn sie auch andere Meinungen hören, bevor sie
ihre konkrete Entscheidung treffen. Entscheiden tun sie
selbst, aber sie können hören. Genau das ist die beratende
Stimme und bindet letztendlich diejenigen ein, die am
Ende nicht zu entscheiden haben.

Von daher ist schlicht die Frage: Will diese Regierungs-
mehrheit weiterhin sich selbst genug sein, oder ist sie in
der Lage, zu erkennen, dass eine – möglicherweise im Ein-
zelfall auch kritische – Begleitung einer Entscheidung, in-
dem andere ihre Meinung dazu sagen können, bevor sie
getroffen wird, nicht auch hilfreich sein könnte? Genau
darum geht es.

Meine Damen und Herren, Sie entscheiden heute hier
bzw. nachher im Ausschuss und am Ende dieser Plenar-
woche mit Mehrheit, wie Sie das sehen wollen. Ich habe
auch schon Hinweise bekommen, wie Sie entscheiden
wollen. Nur, klug ist es aus unserer Sicht nicht, zu sagen:
Das interessiert uns alles nicht, ihr bleibt weiterhin im
Beirat. Alle halbe Jahre werdet ihr zum Kaffeetrinken
und Bananenessen eingeladen, könnt dabei zwei Folien-
vorträge hören, es sind alle freundlich miteinander, und
dann gehen wir wieder. – Das kann man alles haben. Nur,
das heißt eindeutig, Sie wollen keine breite Abstützung
dessen, was die Wirtschaftsförderung für Hessen insge-
samt ist, sondern Sie wollen das, wie in der Vergangenheit
vieles andere auch, politisch für sich allein vereinnahmen.
Dann können wir es nicht ändern, aber wir dürfen es deut-
lich kritisieren.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Letzte Bemerkung, auch in Richtung des Kollegen Len-
ders. Ich habe sehr in Erinnerung, dass es gerade die Kol-
legen der FDP waren – damals Kolleginnen und Kollegen;
Herr Staatsminister Posch, waren Sie es nicht auch in Per-
son? –, die die Aktivitäten der Hessen-Agentur in der Ver-
gangenheit ein ums andere Mal deutlich mit Worten und
Presseerklärungen kritisiert haben. Insoweit ist es gera-
dezu ein Hessen-Agentur-mäßiger Wandel vom Saulus
zum Paulus oder umgekehrt, ganz wie man will, was man

jetzt beobachten kann. Da kann man doch nur feststellen:
„Das Amt bestimmt den Verstand“, oder was es ähnliche
Sprüche in dieser Richtung gibt. Auf jeden Fall ist der
Blickwinkel offensichtlich entscheidend.

Wir orientieren uns lieber an den Fakten, und da ist im Be-
reich der Hessen-Agentur durchaus noch das eine oder
andere zu besorgen – unter Wahrung der Qualitäten, die
ohne Zweifel anerkannt gehören. – Vielen Dank.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der LINKEN)

Präsident Norbert Kartmann:

Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Schaus für die Fraktion
DIE LINKE.

Hermann Schaus (DIE LINKE):

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil ich
mich über die Aussagen des Kollegen Lenders doch sehr
gewundert habe, insbesondere über den Vorwurf, wenn
man die Geschäftsführung austauschen würde, würde es
besser gehen. Ich habe mich deshalb gewundert, weil ich
glaube mich erinnern zu können, dass die Konzepte, die
die FDP im privatwirtschaftlichen Bereich vertritt, gerade
davon geprägt sind, dass man Geschäftsführer austauscht
und damit sozusagen eine Verbesserung der wirtschaft-
lichen Verhältnisse privater Unternehmen erreicht. Inso-
fern wundere ich mich, dass Sie das an dieser Stelle kriti-
sieren.

(Zuruf des Abg. Jürgen Lenders (FDP))

Es ist in der Tat diskussionswürdig, in welcher Größen-
ordnung hier Reisekosten verursacht wurden. Ich bin sehr
froh darüber und gespannt darauf, wie detailliert der
Rechnungshof uns das Ergebnis seiner Prüfung vorlegen
wird, wofür denn tatsächlich in diesem Umfang Reisekos-
ten für Hessen entstanden sind. Insofern ist es natürlich
notwendig, dass man hier die Notbremse zieht und perso-
nelle Veränderungen vornimmt.

Ich habe noch eine Frage an den Herrn Minister. Es war
leider nicht möglich, ihm eine Zwischenfrage zu stellen.
Sie haben davon gesprochen, dass für die Beschäftigten,
was deren Zusatzversorgungsleistung angeht, persönliche
Gespräche und Einzelberatung stattfänden. Nun wissen
Sie wie ich, dass das VBL-System, aus dem die Beschäf-
tigten der IBH kommen, ein umlagefinanziertes System
ist und in dem Moment, wenn sie aus diesem umlagefi-
nanzierten System aussteigen, eine Ablöse erfolgen muss.
Ich wüsste gern, ob in den finanziellen Auswirkungen, die
im Gesetzentwurf beschrieben sind, diese Summe der Ab-
löse von der VBL enthalten ist und wie hoch sie ist. Mei-
ner Ansicht nach ist das ein größerer Betrag, sage ich ein-
mal vorsichtig, wenn über 200 Beschäftigte aus dem öf-
fentlichen Versorgungssystem der VBL ausscheiden.

(Beifall bei der LINKEN)

Präsident Norbert Kartmann:

Das Wort erhält Herr Abg. Reif für die Fraktion der CDU.
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Clemens Reif (CDU):

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich habe mich zu Wort gemeldet, um einige Dinge
richtigzustellen.

Erstens. Ich habe in 22 Jahren im Hessischen Landtag
viele Anhörungen erlebt. Ich habe selten eine Anhörung
erlebt, bei der so viel Übereinstimmung in der Sache vor-
handen war, wie es bei dieser Anhörung der Fall war.

(Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der
FDP)

Das betraf nahezu alle Punkte.

(Zuruf des Abg. Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN))

– Herr Kollege Al-Wazir, Sie waren nicht dabei. Ich weiß
das. Ich habe die Verhandlungen nämlich geführt. – Wer
aufmerksam zugehört hat, kann dies bestätigen.

Zweite Bemerkung. Meines Erachtens kann die nicht mo-
netäre Wirtschaftsförderung erhebliche Erfolge verzeich-
nen. Sie hat eine ganz ordentliche Erfolgsbilanz. Wir ma-
chen Werbung für das Land Hessen und Verkaufsförder-
maßnahmen. Wir machen Messeveranstaltungen im Aus-
land und im Inland.Wir führen manche mit ausländischen
Investoren zusammen. Wir erschließen neue Märkte, im
Inland wie im Ausland. Vorzugsweise geschieht dies im
Ausland.

Ein Fokus ist die Akquise ausländischer Investoren für
Hessen. Es gibt Investorenbetreuung, Standortwerbung,
Außenwirtschaftsförderung, aber auch Tourismusförde-
rung im Land und außerhalb des Landes für das Land
Hessen.

Das ist der Fokus. Das ist der nicht monetäre Teil, der
nicht zu dem monetären Teil gehört. Das haben nahezu
alle während der Anhörung bestätigt.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP)

Wir sollten nur Anhörungen machen, bei denen wir de-
nen, die wir angehört haben, auch folgen.Wir sollten nicht
einfach im gleichen Tritt weitermachen.

(Demonstrativer Beifall bei Abgeordneten der
SPD, des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und
der LINKEN – Zurufe von der SPD, dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und der LINKEN: Ah!)

Lassen Sie mich zum Schluss meiner Rede etwas zu den
beiden Geschäftsführern sagen. Sie werden sich wundern,
was am Schluss dabei herauskommt. Ich bin erfahren ge-
nug, um das etwas beurteilen zu können, was mit Reise-
kosten zusammenhängt. Dass zwei Geschäftsführer über
24 Monate hinweg 220.000 c für Reisen ausgeben, und
zwar für Übernachtungen und alles Mögliche, ist nicht
übertrieben.

(Lachen bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN und der LINKEN)

Zu den 80.000 c Telefonkosten sage ich Ihnen: Ange-
sichts all dessen, was im Fokus ist und was ich eben vorge-
tragen habe, ist das nicht übertrieben.

(Zuruf der Abg. Petra Fuhrmann [SPD])

– Frau Kollegin Fuhrmann, hören Sie mir doch einmal zu.
– Ich habe Verständnis dafür, dass Sie einen ehemaligen
Bürgermeister scharf angehen, dass Sie einen ehemaligen
Abgeordneten scharf angehen oder dass Sie einen ehe-
maligen Staatsminister, der einen Job in der freien Wirt-

schaft annimmt, auch scharf angehen, wenn es erforder-
lich und gerechtfertigt ist. Meine sehr verehrten Damen
und Herren, dass Sie Herrn Kreuziger, einem vertrauens-
würdigen, erfolgreichen, seriösen und umsichtigen Mana-
ger, der zu uns gekommen ist, um am Ende seiner beruf-
lichen Laufbahn für das Land Hessen etwas zu tun, ein
Zeugnis in dieser Art und Weise ausstellen, ist eine Un-
verschämtheit. Das ist unwürdig. Sie sollten sich überle-
gen, ob Sie das nicht zurücknehmen.

(Beifall bei der CDU und des Abg. Fritz-Wilhelm
Krüger (FDP))

Ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang noch etwas
sagen. Was sollen wir denn machen, wenn wir die Ge-
schäftsführung demnächst neu ausschreiben? Glauben
Sie denn, wir werden, nachdem Sie die bisherigen Ge-
schäftsführer in den Schmutz gezogen haben, dafür je-
mand Gescheiten finden? Glauben Sie, dass sich in Zu-
kunft dafür ein Gescheiter bewerben wird? Ich sage Ih-
nen: Wenn Sie so weitermachen, werden wir dafür zumin-
dest keinen Gescheiten bekommen. Sie schaden dem
Land und der nicht monetären Wirtschaftsförderung un-
seres Landes.

(Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der
FDP)

Präsident Norbert Kartmann:

Jetzt erhält noch Herr Kollege Frankenberger das Wort.

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Zu Herrn Kreuziger haben wir nie ein Wort gesagt!
Herr Kreuziger ist wahrscheinlich auch nie irgend-
wohin geflogen!)

Uwe Frankenberger (SPD):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Da wir heute
Abend eine Ausschusssitzung haben, in der wir noch ein-
mal ausführlich miteinander reden müssen, hatte ich nicht
vor, mich hier noch einmal zu Wort zu melden. Herr Kol-
lege Reif, Ihre Ausführungen haben schon provoziert.
Herr Reif, erst einmal habe ich festzustellen, dass keiner
meiner Fraktion Schmutz über die Geschäftsführer der
Hessen-Agentur ausgeschüttet hat. Das ist eine infame
Unterstellung.

(Beifall bei der SPD)

Wenn wir uns über die Geschäftsführung der Hessen-
Agentur unterhalten haben, dann haben wir dabei einge-
fordert, dass diese einmal nachweisen soll, worin denn die
Erfolge bei den Förderaktivitäten und den Beratungs-
tätigkeiten bestehen. Ich finde, es ist das ganz legitime An-
liegen der Mitglieder eines Landesparlaments, solchen
Fragen einmal nachzugehen.

Herr Kollege Reif, dass man in der Bewertung der Erfolge
zu unterschiedlichen Auffassungen kommt, liegt manch-
mal in der Natur der Sache.Wir kommen hier zu einer an-
deren Bewertung als Sie. Sie sagten deshalb, wir würden
Schmutz ausschütten. Herr Kollege Reif, das weise ich für
die Mitglieder meiner Fraktion mit aller Entschiedenheit
zurück.

(Beifall bei der SPD und des Abg. Willi van Ooyen
(DIE LINKE))

Ich komme zum nächsten Punkt. Ich habe sehr wohl sehr
aufmerksam registriert, dass Sie eine Unterscheidung zwi-
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schen Herrn Herkströter und Herrn Dr. Kreuziger ge-
macht haben. Das brauche ich nicht weiter zu kommen-
tieren. – Ich bedanke mich ganz herzlich.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Präsident Norbert Kartmann:

Meine Damen und Herren, ich kann jetzt die Aussprache
schließen. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.

Der Antrag auf dritte Lesung ist gestellt. Ich stelle zu-
nächst einmal fest, dass die zweite Lesung erfolgt ist. Wir
überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der drit-
ten Lesung dem zuständigen Ausschuss für Wirtschaft und
Verkehr, und zwar zusammen mit den Änderungsanträ-
gen Drucks. 18/887, 18/900 und 18/904. Außerdem über-
weisen wir den Antrag der Fraktion der SPD, Drucks.
18/831, und die Dringlichen Anträge Drucks. 18/905 und
Drucks. 18/909.

Meine Damen und Herren, wird das akzeptiert? Ich gehe
davon aus, dass kein Einwand gegen das Vorgehen erho-
ben wird. – Das ist der Fall. Damit ist das so beschlossen.
Wir haben das also dem zuständigen Ausschuss überwie-
sen, das Gesetz und die Änderungsanträge zur Vorberei-
tung der dritten Lesung.

Ich rufe nun Tagesordnungspunkt 16 auf:

Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung
für ein Gesetz zum Erlass von Rechtsverordnungen über
die technischen Vorschriften für Binnenschiffe – Drucks.
18/883 zu Drucks. 18/619 –

Hier erfolgt die Berichterstattung durch Herrn Kollegen
Kaufmann.

Frank-Peter Kaufmann, Berichterstatter:

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Ich würde
die Gelegenheit zur Berichterstattung gerne nutzen, Ih-
nen ausführlich zu erklären, worum es dabei geht.

(Beifall des Abg. Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN))

Ich fasse mich aber kurz.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr empfiehlt dem
Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzuneh-
men.

Der Gesetzentwurf war dem Ausschuss für Wirtschaft und
Verkehr in der 13. Plenarsitzung am 16. Juni 2009 über-
wiesen worden.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr hat sich in sei-
ner Sitzung am 1. Juli 2009 mit dem Gesetzentwurf befasst
und ist einstimmig bei Abwesenheit der LINKEN

(Axel Wintermeyer (CDU): Das ist typisch!)

zu dem zuvor genannten Votum gelangt. – Vielen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Kollege, vielen Dank für Ihren verständnisvollen
Bericht.

Wir haben vereinbart, dass es hierzu keine Aussprache
gibt. Daher wünscht niemand das Wort.

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns in zweiter Le-
sung über den Gesetzentwurf abstimmen.Wer diesem Ge-
setzentwurf in zweiter Lesung zustimmen will, den bitte
ich um das Handzeichen. – Ich danke Ihnen. Gegen-
probe? – Stimmenthaltungen? – Damit ist dieser Gesetz-
entwurf in zweiter Lesung einstimmig beschlossen und
damit zum Gesetz erhoben worden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 17 auf:

Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der
CDU und der FDP für ein Gesetz zur Änderung des
Schulgesetzes – Drucks. 18/884 zu Drucks. 18/400 –

Berichterstatter ist Herr Kollege Klein. – Du hast noch
Zeit. Ich muss hier erst noch einmal eine Viertelstunde
lang lesen.

Außerdem rufe ich Tagesordnungspunkt 18 auf:

Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der
CDU und der FDP für ein Gesetz zur Änderung des Hes-
sischen Lehrerbildungsgesetzes – Drucks. 18/885 zu
Drucks. 18/402 –

Auch hier ist Berichterstatter Herr Kollege Klein.

Schließlich rufe ich noch Tagesordnungspunkt 49 auf:

Antrag der Fraktion der SPD betreffend Lehrerbildungs-
gesetz reformieren – schnelle Lösung für die zweite Aus-
bildungsphase schaffen – Drucks. 18/832 –

Das ist also ein Antrag. – Zur Berichterstattung zu den
beiden Gesetzentwürfen erteile ich Herrn Abg. Klein von
der CDU-Fraktion das Wort. Bitte schön.

Hugo Klein (Freigericht), Berichterstatter:

Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kolle-
gen! Im Gegensatz zum Herrn Kollegen Kaufmann wird
es, so glaube ich, bei mir nicht ganz so rasch gehen. Denn
die Berichte sind ein bisschen ausführlicher gehalten.

Es geht um die Beschlussempfehlung und den Bericht des
Kulturpolitischen Ausschusses zu dem Gesetzentwurf der
Fraktionen der CDU und der FDP für ein Gesetz zur Än-
derung des Schulgesetzes, Drucks. 18/400. Hierzu gibt es
den Änderungsantrag der Fraktion der SPD, Drucks.
18/828.

Der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum,
erstens, Art. 1 Nr. 1, zweitens, Art. 1 Nr. 2, drittens, Art. 1
Nr. 3, viertens, Art. 1 Nr. 4, fünftens, Art. 1 Nr. 5 sowie,
sechstens, Art. 2 des Gesetzentwurfs anzunehmen.

Der Gesetzentwurf war dem Kulturpolitischen Ausschuss
in der 10. Plenarsitzung am 12. Mai 2009 überwiesen wor-
den. Der Änderungsantrag wurde dem Kulturpolitischen
Ausschuss am 23. Juni 2009 vom Präsidenten überwiesen.

Der Kulturpolitische Ausschuss hat aufgrund eines ent-
sprechenden Beschlusses vom 12. Mai 2009 am 26. Juni
2009 eine öffentliche mündliche Anhörung zu dem Ge-
setzentwurf durchgeführt.

Der Kulturpolitische Ausschuss hat sich in seiner Sitzung
am 3. Juli 2009 mit dem Gesetzentwurf und dem Ände-
rungsantrag, Drucks. 18/828, befasst und zu Art. 1 Nr. 1
des Gesetzentwurfs mit den Stimmen der CDU, der FDP
und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN gegen die
Stimmen der SPD und der LINKEN, zu Art. 1 Nr. 2 mit



Hessischer Landtag  ·  18. Wahlperiode  ·  16. Sitzung  ·  7. Juli 2009 1055

den Stimmen der CDU, der FDP, der SPD und des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung
der LINKEN, zu Art. 1 Nr. 3 mit den Stimmen der CDU,
der FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN bei
Stimmenthaltung der SPD und der LINKEN, zu Art. 1
Nr. 4 mit den Stimmen der CDU, der SPD, der FDP und
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthal-
tung der LINKEN, zu Art. 1 Nr. 5 sowie zu Art. 2 jeweils
mit den Stimmen der CDU und der FDP gegen die Stim-
men der SPD, des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und
der LINKEN den genannten Beschluss gefasst.

Zuvor wurde der Änderungsantrag der Fraktion der SPD,
Drucks. 18/828, mit den Stimmen der CDU und der FDP
gegen die Stimmen der SPD, des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN und der LINKEN abgelehnt.

Ich denke, das haben Sie alle jetzt verstanden.

(Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der
FDP – Peter Beuth (CDU): Abstimmen!)

Präsident Norbert Kartmann:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Sind Sie fertig?

(Berichterstatter Abg. Hugo Klein (Freigericht):
Herr Präsident, das war der erste Bericht! – Heiter-
keit)

Wir wollten heute noch fertig werden.

Hugo Klein (Freigericht), Berichterstatter:

Ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass es etwas länger
wird als bei dem Kollegen Kaufmann. Es kommt jetzt
noch der Bericht zu dem Lehrerbildungsgesetzentwurf.

Beschlussempfehlung und Bericht des Kulturpolitischen
Ausschusses zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der
CDU und der FDP für ein Gesetz zur Änderung des Hes-
sischen Lehrerbildungsgesetzes, Drucks. 18/402, hierzu:
Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, Drucks. 18/865, Änderungsantrag der Fraktionen
der CDU und der FDP, Drucks. 18/867, und Änderungs-
antrag der Fraktion der SPD, Drucks. 18/886.

Der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum,
den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Ände-
rungsantrags der Fraktionen der CDU und der FDP,
Drucks. 18/867, in zweiter Lesung anzunehmen.

Der Gesetzentwurf war dem Kulturpolitischen Ausschuss
in der 10. Plenarsitzung am 12. Mai 2009 nach der ersten
Lesung zur Vorbereitung der zweiten Lesung überwiesen
worden. Die Änderungsanträge Drucks. 18/865 und
Drucks. 18/867 wurden dem Kulturpolitischen Ausschuss
am 30. Juni 2009 vom Präsidenten überwiesen. Der Ände-
rungsantrag Drucks. 18/886 wurde dem Kulturpolitischen
Ausschuss am 3. Juli 2009 vom Präsidenten überwiesen.

Der Kulturpolitische Ausschuss hat aufgrund eines ent-
sprechenden Beschlusses vom 12. Mai 2009 in seiner Sit-
zung am 26. Juni 2009 eine öffentliche mündliche Anhö-
rung zu dem Gesetzentwurf durchgeführt.

Der Kulturpolitische Ausschuss hat sich in seiner Sitzung
am 3. Juli 2009 erneut mit dem Gesetzentwurf und den
Änderungsanträgen, Drucks. 18/865, Drucks. 18/867 und
Drucks. 18/886, befasst und mit den Stimmen der CDU,
der SPD, der FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-

NEN bei Stimmenthaltung der LINKEN den genannten
Beschluss gefasst.

Zuvor wurde die Nr. 1 des Änderungsantrags der Frak-
tion der SPD, Drucks. 18/886, mit den Stimmen der CDU,
der FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN ge-
gen die Stimmen der SPD und der LINKEN abgelehnt.
Nr. 2 des Änderungsantrags Drucks. 18/886 wurde mit
den Stimmen der CDU und der FDP gegen die Stimmen
der SPD, des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der
LINKEN ebenfalls abgelehnt.

Der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und der
FDP, Drucks. 18/867, wurde mit den Stimmen der CDU
und der FDP bei Stimmenthaltung der SPD, des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN und der LINKEN angenom-
men.

Der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, Drucks. 18/865, wurde mit den Stimmen der
CDU und der FDP gegen die Stimmen der SPD, des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der LINKEN ab-
gelehnt.

Das war der Bericht aus dem Kulturpolitischen Aus-
schuss.

(Allgemeiner Beifall)

Präsident Norbert Kartmann:

Das war die Berichterstattung des Kollegen Klein (Frei-
gericht). Das wird auf die Redezeit der Fraktion ange-
rechnet.

(Heiterkeit)

Meine Damen und Herren, wir haben vereinbart, dass wir
zehn Minuten Redezeit pro Fraktion haben. Ich eröffne
die Aussprache. Das Wort hat Herr Dr. Herr für die Frak-
tion der CDU.

Dr. Norbert Herr (CDU):

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Die frohe Kunde vorab: Vielleicht kann ich etwas gutma-
chen, indem ich die zehn Minuten Redezeit nicht ganz
brauche.

(Beifall bei der CDU)

Wenn das Folgende auch so tun, kommen wir noch zu ei-
nem guten Ende.

(Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Das geht meistens schief!)

– Das liegt bei Ihnen. – Worum geht es? Verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen, bei den Änderungen des Schulge-
setzes handelt es sich zumeist um formale Korrekturen,
die sich aus der Verkürzung des gymnasialen Bildungs-
ganges ergeben. Zunächst ist der Wahlunterricht betrof-
fen. Der Wahlpflichtunterricht wird in den Wahlunterricht
überführt. Auf diese Weise eröffnen wir den Schulen die
Möglichkeit, besondere Angebote im Rahmen ihres
Schulprofils wie Förder- und Differenzierungsangebote
zu machen.

Auch die dritte Fremdsprache – das ist für die Gymnasien
wichtig – und die zweite Fremdsprache für die Realschu-
len sind betroffen. Als Beispiel nenne ich einmal Latein
als dritte Fremdsprache oder Griechisch für den humanis-
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tischen Bildungsgang. Damit werden die Belastungen für
die Mittelstufe zurückgefahren.

Der nächste Punkt: die Kontingentstundentafeln. Im Rah-
men der erweiterten Selbstständigkeit der Schulen ist es
möglich, dass die vorgeschriebenen 260 Wochenstunden
der Jahrgangsstufe 5 bis zum Abitur flexibel verteilt wer-
den. Das ist damit gemeint und geregelt.

In einem weiteren Teil geht es um die Vorverlagerung der
Anmeldungen um ein halbes Jahr, also von
September/Oktober auf März/April. Das ist wichtig, da-
mit die Vorlaufkurse früher beginnen und die Anmeldun-
gen für das Schulvorbereitungsjahr rechtzeitig erfolgen
können.

Jetzt komme ich zu dem Teil, der für Diskussionen gesorgt
hat: die angebliche Erschwerung für die integrierten Ge-
samtschulen. Eine Zweizügigkeit ist von Rot-Rot-Grün
im letzten Jahr eingeführt worden. Meines Erachtens und
dem Erachten meiner Fraktion nach lässt das den An-
spruch der Schwerpunktbildung für eine Fachleistungsdif-
ferenzierung nur in unzureichendem Maße zu. Die Modi-
fikation auf Dreizügigkeit ist erforderlich, um eine sinn-
volle pädagogische und organisatorische Konzeption zu
ermöglichen.

Meine Damen und Herren, das liegt auch im Interesse der
IGS; denn die IGS will alle drei Schulformen und vor al-
len Dingen alle drei Abschlüsse anbieten. Auf Letzterem
liegt das Schwergewicht; denn um alle drei Abschlüsse an-
bieten zu können, brauche ich drei Schulzüge und nicht
nur zwei.

Es ist noch ein Argument zu hören: Bei demografischer
Entwicklung, die rückläufig ist, sei es notwendig, im länd-
lichen Raum Zahlen herunterzufahren – also eine zweizü-
gige IGS als Allheilmittel für den Erhalt der ländlichen
Schulstandorte. Meine Damen und Herren, da habe ich
meine Zweifel.

In einem zweiten Schritt wird das letztlich bei einer
zwangsweisen Zuweisung der Gymnasiasten in eine IGS
landen. Warum ist das so? – Weil nämlich bei der Zweizü-
gigkeit diesen Schulstandorten auch die Luft ausgeht.
Diese Schwierigkeiten haben wir jetzt schon bei den ver-
bundenen Haupt- und Realschulen im dünn besiedelten
ländlichen Raum. Jetzt sagen Sie mir, wo denn der Unter-
schied zwischen einer zweizügigen IGS und einer verbun-
denen Haupt- und Realschule liegt. Wir hatten übrigens
diese Diskussion schon einmal vor 20 Jahren.

(Mathias Wagner (Taunus) (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN): Das hängt am pädagogischen
Konzept!)

Es hieß damals, eine IGS funktioniere nur, wenn auch die
guten – sprich: die gymnasialen – Schüler zugewiesen wer-
den. Das hat einen anderen Ansatz gehabt. Aber man
muss wissen, dass mit diesem süßen Gift „Erhaltung der
Schulstandorte“ ein Angriff auf die Dreigliedrigkeit des
Schulsystems verbunden ist, um das einmal klar und deut-
lich zu sagen.

(Beifall bei der CDU)

Man könnte auch ganz anders vorgehen, wenn es um die
Standorte geht, und da denke ich an die Richtzahlen.War-
ten wir einmal ab, wie sich die Bevölkerungszahlen entwi-
ckeln werden. Wenn man Richtzahlen herunternimmt,
weil die Lehrer dann mehr Kapazitäten bekommen, ist
das auch eine günstige oder denkbare Möglichkeit. Die
Dreizügigkeit ist unseres Erachtens auch eine Frage der

Gerechtigkeit und Gleichbehandlung gegenüber den
schulformbezogenen Gesamtschulen, den KGS, weil die
das nämlich jetzt schon haben. Eine Ungleichbehandlung
dieser Schulform ist unseres Erachtens nicht einzusehen.

Jetzt noch ein Wort zur Beschulung derjenigen, die sich
hier illegal aufhalten. Dies soll Gegenstand einer Verord-
nung werden, die zwischen den Koalitionspartnern – also
zwischen uns und der FDP – noch ausgehandelt werden
muss.

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ich denke, zwischen den Ressorts?)

Ich sage, das berührt nicht nur die Schulen, sondern auch
das Ausländerrecht.Auch der Innenminister wird dazu ein
Wort sagen müssen. Das Thema ist heikel und muss zu-
nächst zwischen den Koalitionspartnern ausgehandelt
werden. Deswegen ist das heute kein Gegenstand der
Debatte.

Jetzt komme ich zu dem Lehrerbildungsgesetz. In abseh-
barer Zukunft wird der Bedarf für bestimmte Lehrämter
und Mangelfächer nicht vollständig durch ausgebildete
Lehrkräfte zu decken sein. Daher ist es notwendig, eine
Regelung für ein besonderes berufsbegleitendes Qualifi-
zierungsverfahren für geeignete Personen zu finden, die
als sogenannte Seiteneinsteiger zur Sicherung der Unter-
richtsabdeckung herangezogen werden können. Verehrte
Kolleginnen und Kollegen, am Ende einer solchen berufs-
begleitenden Qualifizierung soll der Erwerb einer Quali-
fikation stehen, die einer Lehrbefähigung gleichgestellt
ist.

Das wird in einer Rechtsverordnung geregelt. Darin wird
auch geregelt werden, dass die bereits im Schuldienst
Tätigen – das ist doch nicht neu, wir machen das ja schon
mit einigen Lehrkräften – auch eine solche Qualifikation
erwerben können.

Dazu gibt es jetzt einen Antrag der SPD, den ich erwäh-
nen will. Meines Erachtens wird er das Bewerberfeld sol-
cher Seiteneinsteiger aber einschränken. So wären z. B.
Bewerber aus der Wirtschaft mit einem BA-Studium aus-
geschlossen; es wären nur noch Kandidaten mit einem
Hochschulabschluss auf universitärem Niveau zugelas-
sen. Ich kann verstehen, dass man damit erreichen
möchte, dass es keine Entwertung des Lehrerberufs gibt.
Unsere Regelung ist variabler gefasst.

Ich denke aber, entscheidend für eine Nichtabwertung ist
eigentlich die Qualifikation der Lehrer wie auch derjeni-
gen, die eine solche Prüfung ablegen.Wenn am Ende eine
Prüfung steht, dann ist es doch logisch, dass die auch zu ei-
nem Nichtbestehen führen kann. Dieses Nichtbestehen ist
dazu da, nicht geeignete Bewerber auszuscheiden.

(Hans-Jürgen Irmer (CDU): So ist es!)

Mithin wird es nach unserer Auffassung auf diese Weise
keine Entwertung des Lehrerberufs geben.

Nun zu der Tabelle, die sehr viel diskutiert worden ist. Sie
erinnern sich: Bei der ersten Lesung habe ich gesagt, dass
auch wir hier Änderungsbedarf sehen. Das ist inzwischen
so gekommen. Die Mängel, die – wie ich finde: zu Recht –
moniert worden sind, sind jetzt abgestellt.

Sie erinnern sich: 13 Punkte war damals keine 1, sondern
eine 2; das ist jetzt erledigt. Jetzt ist es eine 1, nämlich die
1,3.



Hessischer Landtag  ·  18. Wahlperiode  ·  16. Sitzung  ·  7. Juli 2009 1057

20 Module mit 14 Punkten ergeben 280 Punkte. Nach der
alten Vorstellung war auch das keine 1,0, sondern eine 1,3.
Jetzt ist das eine 1,0.

Sie können das runterdeklinieren: 20 Module mit je
8 Punkten sind insgesamt 160 Punkte, also eine glatte 3.
Jeweils 11 Punkte führen zu einer glatten 2 und nicht zu
einer 2,2 wie nach der alten Vorstellung.

Ich will Sie nicht mit der Tabelle traktieren.

(Clemens Reif (CDU): Das haben Sie doch getan!)

Abschließend will ich nur sagen: Diese neue Tabelle ist
einhellig von GEW – man höre und staune –, AfL bis hin
zu ACDL begrüßt worden. Eine seltene Einigkeit. Ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen, ich denke, damit ist die
Luft aus diesem Thema raus.

(Lachen des Abg. Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) – Mathias Wagner (Taunus)
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Wer hatte denn
die alte Tabelle gemacht?)

Insofern ist es nur logisch, dass die SPD im Kulturpoliti-
schen Ausschuss zugestimmt hat. – Herr Kollege Wagner,
hören Sie zu. Herr Kollege Wagner, ich habe Ihnen doch
gesagt, was ich davon halte. Sie haben gleich die Möglich-
keit, das zu kommentieren. Ich stelle fest: Die Luft ist raus.

(Widerspruch des Abg. Mathias Wagner (Taunus)
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN))

Ich kenne Ihre Tabelle. Sie ist praktisch mit der unseren
identisch; es geht nur um die Frage, ob 300 Punkte eine
Auszeichnung sind oder nicht. Das ist ziemlich marginal,
darüber kann man streiten, oder man kann es lassen.

Ich komme zum Schluss. Es gibt noch einen Antrag, der
eine sogenannte schnelle Lösung zur Reform der zweiten
Ausbildung vorsieht. Verehrte Kolleginnen und Kollegen
von der SPD, ich kann das inhaltlich verstehen. Aber ich
will Ihnen gleich sagen, warum das zum jetzigen Zeit-
punkt überholt ist.

Im vorigen Jahr hatten wir zu diesem Punkt einen Ge-
setzentwurf der FDP. Dazu war für den Dezember eine
Anhörung angesetzt, aber das kam, wie Sie wissen, wegen
der Wahl nicht mehr zum Tragen.

(Heike Habermann (SPD): Dann hätte man das
doch jetzt machen können!)

Aber dieser Entwurf wird jetzt nach den Ferien in neuer
Form vorgelegt werden. Alles das, was Sie angesprochen
haben – vor allem in Punkt 6 –, wird Gegenstand sein. Ich
kann Ihnen sagen, in den letzten Wochen habe ich nichts
anderes getan, als mit Interessierten,Verbänden, Parteien
und all den Leuten, die damit zu tun haben, zu diskutie-
ren. Der neue Gesetzentwurf, der nach den Ferien kom-
men wird, enthält alle diese Punkte, namentlich die aus Ih-
rem Punkt 6. Insofern gibt es keine Notwendigkeit mehr,
Ihren Antrag heute zu behandeln, und aus diesem Grund
lehnen wir ihn ab.

Ich bitte das Gremium, unseren Vorschlägen zuzustim-
men – Herr Präsident, in der Hoffnung, dass ich die Rede-
zeit ein bisschen unterschritten habe.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Norbert Kartmann:

Ja, Herr Abgeordneter, Sie haben noch 37 Sekunden übrig
gelassen.

(Heiterkeit – Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN): Eine super Ankündigung!)

Ich wollte gerade sagen, Sie haben Ihre eigene Prognose
weit übertroffen und sind noch in der Redezeit geblieben.
Trotzdem herzlichen Dank, dass Sie so pünktlich waren. –
Nächste Wortmeldung, Frau Kollegin Habermann.

Heike Habermann (SPD):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Herr, ich
möchte eine Anmerkung zu Ihrer Argumentation zur in-
tegrierten Gesamtschule machen.

Ich habe nicht geglaubt, dass Sie den Mut hätten, hier das
zu wiederholen, was Sie uns schon im Ausschuss erzählt
haben. Eine integrierte Gesamtschule hat es nicht nötig,
dass ihr zwangsweise gymnasialgeeignete Kinder zuge-
führt werden.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/Die GRÜ-
NEN und der LINKEN)

Denn eine gute integrierte Gesamtschule hat ein pädago-
gisches Konzept, das die Eltern gern wahrnehmen, weil
ihre Kinder dort bestmöglich gefördert werden, auch für
den gymnasialen Bildungsgang.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN und der LINKEN)

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich damit begin-
nen – wir sind zwar bei der Bildungspolitik –, dass ich
Herrn Reif zitiere. Herr Reif hat vorhin gesagt: Ich habe
selten eine Anhörung im Hessischen Landtag erlebt, bei
der so viel Übereinstimmung festzustellen war.

Meine Damen und Herren, die haben wir auch im Kultur-
politischen Ausschuss erlebt; denn es herrschte dort Über-
einstimmung bei den Anzuhörenden darüber, dass eine
Erschwerung der Neugründung von integrierten Gesamt-
schulen ein falscher Schritt ist.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN und der LINKEN)

Landesschülerrat, Elternbund, GEW, Gesamtschul-
verband, der Hessische Landkreistag, der Hessische
Städtetag, der Ganztagsschulverband – sie alle haben sich
gegen diese geplante Änderung des Schulgesetzes aus-
gesprochen.

Diese Anhörung hat es eigentlich auch den Begriffs-
stutzigsten deutlich gemacht: Es ist keine Frage der Jahr-
gangsbreite, ob und wie eine zweizügige Gesamtschule er-
folgreich arbeiten kann. Man braucht auch kein Abbild
des dreigliedrigen Schulsystems, um erfolgreich auf alle
verschiedenen Schulabschlüsse vorzubereiten. Meine Da-
men und Herren, die Schulen sind sich durchaus der Ver-
antwortung bewusst, dass sie am Ende der jeweiligen
Schulzeit eine zentrale Abschlussprüfung der verschiede-
nen Bildungsgänge vorbereiten müssen, also den Haupt-
schul- und den Realschulabschluss wie auch den Über-
gang in die gymnasiale Oberstufe.

Dazu braucht man keine Dreizügigkeit. Dazu braucht
man ein Konzept, das auf individueller Förderung und
Binnendifferenzierung aufbaut. Dann können die Schu-
len auch leisten, wenn man sie nur lässt.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN und der LINKEN)
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Ein weiteres Argument gegen die erschwerte Gesamt-
schulgründung brachten die Kommunalen Spitzenver-
bände vor. Meine Damen und Herren, dieser Landtag hat
sich sehr frühzeitig mit den Folgen der demografischen
Entwicklung in Hessen auseinandergesetzt.Wir wissen, in
einzelnen Regionen werden die Schülerzahlen um bis zu
20 % zurückgehen. Deshalb brauchen wir eine Antwort
darauf, wie für jedes Kind der Zugang zu Bildungsange-
boten in erreichbarer Nähe erhalten werden kann, die zu
jedem Abschluss führen. Der Hessische Landkreistag hat
erkannt, dass das Angebot einer IGS ein solches Bil-
dungsangebot erhalten kann, und plädiert ausdrücklich
dafür, hier keine Änderung im Schulgesetz vorzunehmen.
Auch der Hessische Städtetag spricht sich dagegen aus,
prinzipiell zweizügige Gesamtschulen per Schulgesetz
auszuschließen.

Meine Damen und Herren, da Sie aber hinreichend für
Ihre mangelnde Kommunalfreundlichkeit bekannt sind,
will ich Ihnen aus der Pressemitteilung der VhU zitieren,
was die Unternehmerverbände zur regionalen Absiche-
rung von Bildungsangeboten zu sagen haben:

Die jetzt vorgesehene Regelung, die Zügigkeit für
integrierte Gesamtschulen von zwei auf drei Klas-
sen zu erhöhen, schränkt ohne Rücksicht auf die re-
gionale Nachfrage den dargestellten Entschei-
dungsspielraum der Schulgemeinden für Erhalt
und Neueinrichtung von Schulangeboten unver-
tretbar ein.

Dies stellt Jörg Feuchthofen von der VhU sehr treffend
fest. Zumindest ihm sollten Sie doch vorurteilsfrei zuhö-
ren.

(Beifall bei der SPD und des Abg. Mathias Wagner
(Taunus) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN))

Herr Reif hat vorhin gesagt, man solle den Anzuhörenden
auch folgen. Aber genau diese Absicht scheinen Sie
wiederum nicht zu haben. Sie verharren bewegungslos
und beratungsresistent in Ihrem ideologischen Schützen-
graben; denn das ist der einzige Hintergrund für diese
Schulgesetzänderung, der in Wirklichkeit greift.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der LIN-
KEN)

Ich finde es einfach jämmerlich, dass die Herren von der
FDP und mit ihnen die Kultusministerin sich als willfäh-
rige Steigbügelhalter für eine Bildungspolitik aus dem
vorletzten Jahrhundert hergeben.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und der LINKEN)

Meine Damen und Herren, wenig Ruhm haben Sie sich
auch mit der Ablehnung des SPD-Antrags zum Schulge-
setz erworben, der sich mit dem Schulbesuch von Kindern
ohne legalen Aufenthaltsstatus beschäftigt. Im April 2008
verkündete die derzeitige Kultusministerin, damals ge-
meinsam mit ihrem Fraktionsvorsitzenden, eine Ände-
rung der Rechtslage sei dringend erforderlich, damit jedes
Kind sein Recht auf Bildung wahrnehmen könne. Recht
hat sie gehabt, die Kultusministerin. Aber der Landtags-
beschluss, der mit den Stimmen von FDP, SPD, GRÜNEN
und LINKEN gefasst wurde, ist bis heute nicht umgesetzt.

Deshalb hat die SPD-Fraktion analog zur bestehenden
Regelung im Schulgesetz von Nordrhein-Westfalen eine
Änderung des Hessischen Schulgesetzes vorgelegt, die die
Schulpflicht für alle Kinder unabhängig vom rechtlichen
Status regelt. Frau Henzler, ich zitiere aus dem vergange-

nen Jahr – das ist heute noch auf der FDP-Homepage zu
lesen –:

Bayern und Nordrhein-Westfalen haben gute Re-
gelungen im Schulgesetz. Hier gilt die allgemeine
Schulpflicht ausdrücklich auch für „ausreisepflich-
tige“ Ausländerkinder.

Heute flüchten Sie sich in Ausreden. Welcher Eiertanz
hier vollführt wird, haben wir heute Nachmittag in der
Fragestunde erlebt.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und der LINKEN)

Ich kann nur eindringlich an Sie appellieren, sich diese
Haltung noch einmal zu überlegen.

Wir werden einigen Punkten in diesem Schulgesetzent-
wurf zustimmen, beispielsweise der Vorverlegung der
Einschulungsuntersuchung. Aber insgesamt lehnen wir
diesen Gesetzentwurf ab. Ich beantrage für den Gesetz-
entwurf zur Änderung des Schulgesetzes eine dritte Le-
sung, damit Sie noch einmal Gelegenheit haben, die
Unterlagen der Anhörung sorgfältig zu lesen.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN sowie des
Abg. Mathias Wagner (Taunus) (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN))

Keine dritte Lesung beantragen wir für die Änderung des
Lehrerbildungsgesetzes, nachdem die Koalition bereit
war, ihre eigenen Fehler, die Sie sogar doppelt gemacht
haben, weil der Gesetzentwurf auch nicht hinreichend
war, nach dem Anhörungsverfahren zu korrigieren und
die Bewertungstabelle so zu ändern, dass Ungerechtig-
keiten vermieden werden. Wir hätten der Tabelle der
GEW den Vorrang gegeben; aber sie unterscheidet sich
nur marginal von der des Amtes für Lehrerbildung, die Sie
präferiert haben.

Wir begrüßen auch, dass sichergestellt wird, dass die Lehr-
amtsstudenten, die in diesem Jahr ihr Examen gemacht
haben, nicht benachteiligt werden, sondern auch rückwir-
kend von dieser Änderung profitieren können.

Unzufrieden sind wir allerdings mit der Festlegung der
Qualifikation für Seiteneinsteiger ins Lehramt. Das Sei-
teneinsteigerprogramm ist der Not geschuldet, dass für
die Mangelfächer in den kommenden Jahren nicht genü-
gend Lehramtsbewerber zur Verfügung stehen. Es kann
aber nicht im Interesse der Schüler und der Schulen sein,
wenn die notwendige Qualifikation der Seiteneinsteiger
nur verschwommen definiert wird und der Lehrerberuf
Gefahr läuft, dequalifiziert zu werden. Dagegen sprechen
wir uns aus und wollten deswegen den universitären Ab-
schluss auch in dem Gesetzentwurf festschreiben. Das ha-
ben Sie leider nicht mitgetragen.

Ich komme als letzten Punkt zu unserem Antrag betref-
fend eine Reform des Lehrerbildungsgesetzes, hier mit
Priorität auf der zweiten Ausbildungsphase. Wir werden
im Ausschuss Gelegenheit haben, die Eckpunkte zu dis-
kutieren. Ich will nur wenige Bemerkungen machen.

Die SPD-Fraktion ist recht erstaunt darüber, dass die Re-
gierungsfraktionen und die zuständige Ministerin sich auf
die Veränderung einer Notentabelle beschränkt haben,
obwohl die Notwendigkeit einer Reform der zweiten Aus-
bildungsphase im vergangenen Jahr von allen Fraktionen
als vordringlich angesehen wurde. Der Fraktionsentwurf
der FDP vom vergangenen Jahr wurde von Herrn Herr
schon erwähnt. Umso erstaunlicher ist, dass er nicht
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gleichzeitig mit dem Fraktionsentwurf von CDU und
FDP jetzt wieder auf dem Tisch gelegen hat.

(Wolfgang Greilich (FDP): Das liegt daran, dass Sie
nicht wissen, wie man regiert!)

Entweder war dieser Entwurf damals ein Schnellschuss,
der nur den Zweck hatte, sich öffentlich in Szene zu set-
zen, oder es gibt auch in diesem Punkt wieder einmal un-
überwindbare Gegensätze zwischen den Koalitionspart-
nern. Beide Varianten dürften weder die Studierenden
noch die Schulen, noch die Studienseminare erfreuen.

Vizepräsident Frank Lortz:

Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen.

Heike Habermann (SPD):

Ich komme zu meinem letzten Satz, Herr Präsident. – Das
haben wir bereits im Ausschuss gemerkt.

Wir warten gespannt auf Ihren Vorschlag, halten es trotz-
dem für notwendig, dass wir unsere Eckpunkte im Aus-
schuss konstruktiv beraten und dann vielleicht auch Ihr
Tempo beim Lehrerbildungsgesetz etwas beschleunigen
können. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank. – Das Wort hat Herr Kollege Wagner,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Mathias Wagner (Taunus) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir beraten
heute in zweiter Lesung das Lehrerbildungsgesetz und
den Gesetzentwurf zur Änderung des Schulgesetzes so-
wie einen Antrag der SPD zu weiteren Veränderungen in
der Lehrerausbildung.

Ich möchte mit dem Gesetzentwurf zum Lehrerbildungs-
gesetz anfangen. Hier werden nun endlich einige der Feh-
ler korrigiert, auf die einige Fraktionen hier im Hause seit
Jahren hingewiesen haben. Seit Jahren haben wir gesagt,
die Notentabelle kann nicht so bleiben, wie sie ist; sie ent-
hält gravierende Fehler. Es ist gut, dass diese Notentabelle
jetzt endlich korrigiert wird.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und des Abg. Lothar Quanz [SPD])

Das Lehrerbildungsgesetz enthält an einer zweiten Stelle
eine Notmaßnahme. Da geht es um den Quereinstieg in
den Lehrerberuf. Warum ist diese Regelung des Querein-
stiegs nötig? – Weil wir in Hessen in den vergangenen Jah-
ren – auch das ein Ergebnis von zehn Jahren Bildungspo-
litik, einmal mit und einmal ohne FDP – zu wenige Leh-
rerinnen und Lehrer ausgebildet haben. Deshalb müssen
wir uns jetzt Gedanken machen, wie wir Menschen über
einen Quereinstieg in den Lehrerberuf holen.

Die Regelung, die jetzt vorliegt, trifft unsere Zustimmung,
sofern es eine Ausnahmeregelung bleibt. Es kann nicht
sein, dass der Lehrerberuf durch die Hintertür entprofes-
sionalisiert wird. Es kann nur eine Ausnahme sein, dass
wir ausnahmsweise Leuten den Quereinstieg ermög-
lichen, die eigentlich nicht die volle notwendige Qualifi-

kation für den Lehrerberuf haben. Deshalb stimmen wir
dieser Änderung als Notpaket zu.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, noch einmal wichtig zum Fest-
halten: nichts Innovatives von CDU und FDP vorgelegt,
sondern reine Korrektur der eigenen Fehler, keine einzige
Neuerung.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Deshalb ist es völlig richtig, dass die Kolleginnen und Kol-
legen der SPD in ihrem Antrag darauf hinweisen, dass wir
weiteren Änderungsbedarf in der Lehrerausbildung ha-
ben. Herr Kollege Herr, wenn Sie behaupten, mit diesem
Gesetz sei alles gelöst, dann nehmen Sie schlicht und er-
greifend die Wirklichkeit an den Studienseminaren nicht
wahr.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es ist mitnichten die Arbeitsbelastung der Lehrer im Vor-
bereitungsdienst gelöst.

(Hans-Jürgen Irmer (CDU): Das hat er doch gar
nicht gesagt!)

Es ist mitnichten die Belastung der Ausbilder gelöst. Es ist
mitnichten die Überfrachtung der Module gelöst. All das
muss noch angegangen werden, und dazu haben Sie bis-
lang nichts vorgelegt. Das macht die SPD; deshalb wird
dieser Antrag auch unsere Zustimmung finden.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD)

Wir beraten weiter eine Änderung des Schulgesetzes.
Auch hier erfolgt in einigen Punkten eine Korrektur der
gröbsten Fehler der vergangenen Jahre.

Am G 8 wird etwas geändert. Wir erinnern uns: Über
Jahre wurde gesagt, es sei nicht wahr, dass es ein Problem
gibt. Jetzt wird das Schulgesetz geändert. Wir begrüßen
diesen Schritt, auch wenn er noch nicht ausreicht. Das
kann man so machen.

Dann steht in diesem Gesetzentwurf etwas, von dem
vorher keiner wusste, dass es ein Problem ist. Niemand in
diesem Lande hatte ein Problem damit, dass integrierte
Gesamtschulen zweizügig gegründet wurden.

(Hans-Jürgen Irmer (CDU): Wo ist denn eine
gegründet worden? Nennen Sie ein Beispiel!)

– Gegründet werden können, Herr Kollege Irmer. Sie
wissen ganz genau, dass wir diese Möglichkeit vor einem
Jahr geschaffen haben. Bevor jemand diese Möglichkeit
in Anspruch nehmen kann, wollen Sie es jetzt wieder
ändern – völlig ohne irgendeinen sachlichen Grund.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN so-
wie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN)

Das ist die alte Bildungspolitik, wie wir sie von Karin
Wolff kennen. Frau Henzler, mit diesem Gesetzentwurf,
den Sie willfährig haben passieren lassen, stehen Sie in der
Tradition von Karin Wolff. Ideologie ist wichtiger als die
Sache. Ob ein Problem vorhanden ist oder nicht, ist egal.
Die Ideologie ersetzt die Diskussion im Ausschuss.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Wolfgang Greilich (FDP): Herr Kollege Wagner,
Sie verstehen das nicht!)

Herr Kollege Reif hat in der vorangegangenen Debatte
gesagt: Wir machen Anhörungen, um den Angehörten
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auch zu folgen. – Ja, Herr Kollege Reif, sehr richtig. Dann
schauen wir uns doch einmal an, was die Angehörten zu
Ihrer geplanten Änderung bei den integrierten Gesamt-
schulen gesagt haben.

Der Landkreistag sagt, dass es den regionalen Erforder-
nissen besser entspricht, wenn man diese Änderung nicht
macht. Die Vereinigung der hessischen Unternehmerver-
bände sagt – ich zitiere –:

(Zuruf des Abg. Clemens Reif (CDU))

Die jetzt vorgesehene Regelung, die Zügigkeit für
integrierte Gesamtschulen von zwei auf drei Klas-
sen zu erhöhen, schränkt ohne Rücksicht auf die re-
gionale Nachfrage den dargestellten Entschei-
dungsspielraum der Schulgemeinden für Erhalt
und Neueinrichtung von Schulangeboten unver-
tretbar ein.

Die GEW lehnt die Regelung ab. Der Elternbund Hessen
lehnt die Regelung ab. Die Gemeinnützige Gesellschaft
Gesamtschule lehnt die Regelung ab. Alle Experten leh-
nen diese Regelung ab. Frau Henzler, ich frage Sie: Wa-
rum machen Sie es trotzdem? Was ist daran eine liberale
Schulpolitik?

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN so-
wie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN)

Schauen wir uns das Problem des Schulbesuchs von
Kindern ohne legalen Aufenthaltsstatus an. Auch das ist
etwas, worüber wir im Ausschuss diskutiert haben, wofür
wir heute hier eine Lösung beschließen könnten.Auch das
wurde von der Mehrheit aus CDU und FDP verhindert.
Frau Henzler, ich kann es Ihnen nicht ersparen, Ihnen vor-
zulesen, was Sie selbst mit Ihrer Unterschrift am 28. April
2008 im Hessischen Landtag beantragt haben. In dem
Antrag der FDP mit der Unterschrift der Abg. Henzler
steht:

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die
notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen da-
für zu schaffen, dass jedes Kind in Hessen unab-
hängig von seinem Aufenthaltsstatus verpflichtend
eine Schule besucht.

(Wolfgang Greilich (FDP): Genau das werden wir
machen!)

Frau Henzler, das haben Sie als Abgeordnete beantragt.
Als es im Ausschuss zur Abstimmung stand – genau diese
Gesetzesänderung; exakt der Wortlaut aus Nordrhein-
Westfalen –, da haben Sie und Ihre Fraktion dagegen ge-
stimmt. Frau Kultusministerin, Sie sind die größte Umfal-
lerin im kürzesten Zeitraum in der Bildungspolitik, die
dieser Landtag je gesehen hat.

(Lebhafter Beifall bei dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Beifall bei der SPD und der LIN-
KEN)

Sie sind bei den integrierten Gesamtschulen umgefallen.
Da hatten Sie nicht den Mut, da hatten Sie nicht die Kraft,
sich gegen die Hardliner in der CDU durchzusetzen. Sie
sind beim Schulbesuch der Kinder ohne legalen Aufent-
haltsstatus umgefallen.

(Minister Jörg-Uwe Hahn: Wo denn?)

Frau Henzler, nach wenigen Wochen im Amt muss man
sagen: Wo Dorothea Henzler draufsteht, sind Hans-
Jürgen Irmer und Karin Wolff drin. So einfach ist das.

(Lebhafter Beifall bei dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Beifall bei Abgeordneten der
SPD und der LINKEN)

Meine Damen und Herren, das ist sehr bedauerlich. Die
Bürgerinnen und Bürger in diesem Land wollten eine
andere Bildungspolitik. Die CDU hat ihre zweimaligen
Verluste bei der Landtagswahl vor allem wegen der Bil-
dungspolitik gehabt.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir können und müssen feststellen, liebe Herren von der
FDP,

(Minister Jörg-Uwe Hahn: Frau Henzler ist eine
Frau!)

einige Bürgerinnen und Bürger hatten die Hoffnung, mit
einer Stimme für Sie könnten sie an dieser Bildungspoli-
tik etwas ändern.

(Zurufe der Abg. Clemens Reif und Dr. Christean
Wagner (Lahntal) (CDU))

Die Wahrheit nach wenigen Wochen ist: Mit der FDP än-
dert sich gar nichts. Es geht genauso weiter mit den ge-
scheiterten Ansätzen der letzten zehn Jahre.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD – Dr. Christean
Wagner (Lahntal) (CDU): Das haben die Bürger,
das haben die Wähler so gewollt! Sie haben keine
Mehrheit bekommen! Das müssen Sie akzeptie-
ren!)

– Nein, Herr Kollege Wagner, das haben die Bürgerinnen
und Bürger nicht gewollt. Die Bürgerinnen und Bürger in
diesem Land wollten eine andere Bildungspolitik. Die
Bürgerinnen und Bürger hatten die Hoffnung, dass die
FDP für eine solch andere Bildungspolitik sorgt.

(Zurufe der Abg. Wolfgang Greilich (FDP) und Ju-
dith Lannert (CDU))

Wir müssen feststellen: Diese Hoffnung ist von der FDP,
ist von dieser Kultusministerin enttäuscht worden. Herr
Kollege Wagner, wo Henzler draufsteht, sind Wolff und Ir-
mer drin. Das ist genau der Punkt.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD – Dr. Christean
Wagner (Lahntal) (CDU): Sie sind enttäuscht! –
Zuruf des Abg. Hans-Jürgen Irmer (CDU))

– Herr Kollege Wagner, weil Sie so freundlich dazwi-
schenrufen: Das genau ist Ihr alter Fehler, der zu zwei ka-
tastrophalen Niederlagen für die Union bei Landtags-
wahlen geführt hat. Sie verwechseln schon wieder Mehr-
heit mit Wahrheit. Sie hören schon wieder nicht mehr zu.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD – Zurufe der Abg.
Dr. Christean Wagner (Lahntal) und Judith Lannert
(CDU))

Sie glauben, dass die parlamentarische Mehrheit aus-
reicht, und Sie suchen nicht mehr das Gespräch mit der
Gesellschaft.

(Zuruf des Abg. Dr. Christean Wagner (Lahntal)
(CDU))

Herr Kollege Wagner, machen Sie so weiter. Wenn die
CDU weiter die schlechtesten Ergebnisse bei Landtags-
wahlen einfahren will, die sie je hatte, machen Sie so wei-
ter.
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(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD – Judith Lannert
(CDU): Das sieht man!)

Liebe Herren von der FDP, machen Sie weiter willfährig
mit. Ich bin mir sicher, es wird sich rächen. Es ist nur
schade, dass wir für die Schulen in diesem Land so viel
Zeit verlieren, denn hier bräuchten wir dringend einen
Neuanfang. – Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.

(Anhaltender lebhafter Beifall bei dem BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN – Beifall bei Abgeordneten der
SPD – Minister Karlheinz Weimar: So jammert ein
Wahlverlierer! – Zuruf des Ministers Jörg-Uwe
Hahn)

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank, Kollege Wagner. – Das Wort hat Frau Kolle-
gin Cárdenas, Fraktion DIE LINKE.

Barbara Cárdenas (DIE LINKE):

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Re-
gierungsfraktionen sind angetreten, das Schulgesetz und
das Lehrerbildungsgesetz zu novellieren. Es gibt wohl vier
Motive für die beiden vorgestellten Gesetzesänderungen,
zu denen ich im Einzelnen etwas sagen möchte. In Anbe-
tracht der fortgeschrittenen Zeit werde ich aber die zehn
Minuten nicht nutzen.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Erstens. Die Nachbesserungsnotwendigkeit im verkürz-
ten gymnasialen Bildungsgang werten wir als Beleg für
die verfehlte G-8-Politik sowie den Bildungsabbau.

(Beifall bei der LINKEN)

Der Elternbund sprach in der Anhörung von „Flickwerk“
und empfahl, zu einer sechsjährigen Mittelstufe zurückzu-
kehren. Auch der Philologenverband stellte fest, dass es
sich bei G 8 im Allgemeinen sowie im vorgelegten Ge-
setzentwurf im Besonderen um Bildungsabbau handele.
Konsequenz der Abschaffung des Wahlpflichtunterrichts
werde sein, dass die Zahl der Schüler und Schülerinnen,
die eine dritte Fremdsprache erlernen, deutlich zurückge-
hen wird, woraus der Philologenverband sogar den
Schluss zieht, dass die angezielte Steigerung der Konkur-
renzfähigkeit der deutschen Abiturienten auf dem globa-
lisierten Arbeitsmarkt nicht erreicht werden kann.

Zweitens. Zum Schulvorbereitungsjahr. Für die Stärkung
und Weiterentwicklung der Kompetenzen der Kinder in
sozialer, emotionaler, sprachlicher und kognitiver Hin-
sicht und auch für die Verbesserungen der fein- und grob-
motorischen Kompetenz sind wir unbedingt. Diese aber
ist schon heute Bestandteil des Bildungs- und Erzie-
hungsplans und damit Aufgabe der Kindertageseinrich-
tungen über die ganzen drei Jahre sowie Aufgabe einer ef-
fektiven Zusammenarbeit von Kita und Grundschule, die
wir allerdings noch nicht ausreichend ausgestattet sehen.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wäre es
aber eine zielführendere Maßnahme im Sinne der Ent-
wicklung unserer Kinder gewesen, eine Professionalisie-
rung des bestehenden Angebots zu unterstützen und auch
eine bessere Ausstattung der Kindertageseinrichtungen –
das werden wir immer wieder in den Vordergrund stellen
– zu ermöglichen.

Zum Raumproblem weist der Hessische Städtetag zu
Recht darauf hin, dass das geplante Schulvorbereitungs-
jahr

(Unruhe – Glockenzeichen des Präsidenten)

an Raumkapazitätsgrenzen stoßen wird, und zwar in
Schulen wie auch in Kitas, wo der vorgeschriebene Aus-
bau bei den U-3-Plätzen die Situation noch verschärfen
wird.

Drittens. Lassen Sie mich zur Regelung des Quereinstiegs
exemplarisch die Argumentation des Zentrums für Leh-
rerbildung Darmstadt vorbringen, die verlangt, dass eine
mindere Qualifikation, die eine gegenüber der universitä-
ren Ausbildung nur vergleichbare Ausbildung meint, auf
jeden Fall der Sonderfall bleiben muss. Sie befürchten in
der Konsequenz, dass die Lehrerbildung an der Univer-
sität durch subjektiv attraktive Abkürzungen ausgetrock-
net und somit zur Disposition gestellt werden könnte.

Nahezu alle Anzuhörenden sind sich darin einig, dass Ihre
Gesetzesnovelle der Einstieg in die Dequalifizierung des
Lehrerberufs ist.

(Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten
der SPD)

Statt dieses Gesetzentwurfes sollten Sie unserer Meinung
nach endlich darangehen, den Berufsstand attraktiver zu
machen. Bloße Werbekampagnen und Absichtserklärun-
gen helfen da nicht. Allerdings erscheint es Ihnen nicht
besonders nötig, den 1.281 Lehramtsstudierenden, die so-
eben ihr erstes Staatsexamen absolviert haben – das sind
immerhin 47,34 % des aktuellen Jahrgangs –, überhaupt
einen Referendariatsplatz zu verschaffen. Dies ist ein
Skandal ersten Ranges, den die GEW in der vorletzten
Woche inkriminiert hat. Es ist kein Wunder, dass in Hes-
sen Lehrermangel herrscht, wenn das Land diesen Man-
gel sogar in den sogenannten Mangelfächern wie Mathe
selbst produziert.

Viertens. Die Notentabelle haben Sie verschlimmbessert.
Das war handwerklich so unsauber, dass Sie selbst bereits
nachsteuern mussten.

Jetzt komme ich zu dem wirklichen Desaster, das auch die
Redner vor mir schon angesprochen haben. Denn der Ge-
setzentwurf zur Änderung des Schulgesetzes sieht vor,
dass neue integrierte Gesamtschulen künftig mindestens
drei Parallelklassen pro Jahrgangsstufe haben müssen.

(Hans-Jürgen Irmer (CDU): Ist das neu?)

Diese Hürde wurde erst im vergangenen Jahr durch den
Landtag abgeschafft. Die Begründung ihrer Wiederein-
führung ist abenteuerlich und zeigt, dass das System der
IGSen gar nicht verstanden ist,

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

wie peinlicherweise wohl auch die Aussagen des Herrn
Staatssekretärs Brockmann in der letzten Sitzung des Kul-
turpolitischen Ausschusses deutlich gemacht haben müs-
sen. Da muss dem Ausschuss gegenüber tatsächlich ver-
treten worden sein

(Hans-Jürgen Irmer (CDU): Sie waren doch gar
nicht da!)

– entschuldigen Sie bitte die zahlreichen Konjunktive; ich
leitete zeitgleich die Sitzung des Petitionsausschusses und
habe mir nur berichten lassen müssen –,
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(Willi van Ooyen (DIE LINKE): Manchmal ist das
bei kleinen Fraktionen so!)

dass integrierte Gesamtschulen deshalb dreizügig sein
müssten, damit sie die drei verschiedenen Abschlussarten
überhaupt nebeneinander anbieten könnten. Die GEW
hatte also recht, als sie in der Anhörung vermutete, dass
damit wohl die Dreigliedrigkeit unseres Schulsystems
widergespiegelt werden solle, weil man, fachlich erschre-
ckend schlecht informiert, davon ausgehe, eine IGS benö-
tige drei Parallelklassen, um nach Haupt-, Real- und
Gymnasialschülern differenzieren zu können. Ich dachte,
inzwischen hätten Sie sich kundig gemacht, dass das nicht
der Fall ist. Aber die heutige Aussage von Herrn Herr hat
mich genau des Gegenteils belehrt.

Weiterhin meinen Sie, dass es ein großartiger Unterschied
zwischen Haupt- und Realschulen und zweizügigen IG-
Sen sei, und das ist nicht der Fall.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir wissen, dass die IGSen mit ihrem besonderen päda-
gogischen Ansatz zum gemeinsamen Lernen es gerade
Schülern unterschiedlicher Leistungsstärken ermögli-
chen, den ihren Fähigkeiten entsprechenden Schulab-
schluss zu erwerben, ohne hierzu voneinander getrennt
unterrichtet werden zu müssen. Wir teilen die Befürch-
tung der GEW und der anderen in der Anhörung, dass die
Landesregierung versucht, die Schulform IGS an den
Rand zu drängen, indem sie der Einrichtung neuer inte-
grierter Gesamtschulen rechtliche und organisatorische
Hindernisse in den Weg legt.

Wie wir schon mehrfach erfahren mussten, offenbart die-
ses Gebaren sehr deutlich, was von Ihrem Projekt der
selbstständigen Schule zu halten ist. Diese Schulen sollen
selbstständig werden bezüglich der Verwaltung ihrer aus
anhaltender finanzieller Unterversorgung resultierenden
Mängel, sich aber keinesfalls entscheiden können dürfen,
sinnvolle pädagogische Konzepte einzuführen, z. B. Noten
teilweise abzuschaffen – hier verweise ich auf ein Inter-
view der Frau Kultusministerin in der „FR“ vom 19. Mai
dieses Jahres –, geschweige denn, sich von der Gliedrigkeit
und Selektivität des Schulsystems wegzuentwickeln.

Hier möchte ich mit Ihrer Erlaubnis doch einmal den El-
ternbund zitieren:

Das neue Paradigma der eigenständigen Schule
wird ad absurdum geführt, wenn per Gesetz festge-
legt werden soll, dass mindestens eine Dreizügig-
keit erforderlich sei, um eine sinnvolle … Konzep-
tion zu ermöglichen.

Auch wir halten es für erforderlich, alles zu tun, damit
diese Regelung nicht in das Gesetz übernommen wird.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir können also beiden Gesetzesvorhaben nicht zustim-
men. Dem Antrag der SPD-Fraktion zu einer grundlegen-
den Reform des Lehrerbildungsgesetzes, vor allem sei-
nem kritischen Hinterfragen der Bachelor- und Master-
struktur, können wir grundsätzlich zustimmen. Klar muss
jedoch sein, dass Lehrerin oder Lehrer ausschließlich wer-
den kann, wer mindestens, so es diesen in der Lehreraus-
bildung überhaupt geben soll, über einen Masterabschluss
verfügt. Klar muss sein, dass eine unscharfe Formulierung
wie das Wörtchen „jetzt“ im Antrag nicht bedeuten darf,
dass das entsprechende Gesetz erst in der 20. oder 21. Le-
gislaturperiode in Kraft treten kann.

Natürlich unterstützen wir den Antrag der SPD auf eine
dritte Lesung. Dazu hat auch Herr Wagner etwas gesagt,
was wir ebenfalls unterstreichen können.

Frau Henzler, Herr Wagner sprach davon, dass es keine li-
berale Schulpolitik sei, die Sie machen. Ich denke, es ist
noch nicht einmal eine konservative Schulpolitik, die Sie
machen; es ist nur eine schlechte Schulpolitik, die Sie ma-
chen. – Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten
der SPD und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank. – Das Wort hat Herr Kollege Döweling,
FDP-Fraktion.

Mario Döweling (FDP):

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich habe es neulich schon einmal in einer Debatte ge-
sagt: Nur weil man sich ein gelbes T-Shirt anzieht, sind die
bildungspolitischen Vorstellungen noch lange nicht das
Wahre. – Das haben gerade die Ausführungen der Kolle-
gin Cárdenas noch einmal eindeutig gezeigt.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU – Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN): Sie hat ein schwarzes Shirt an!)

Aber zur Sache.Wir debattieren heute über zwei wichtige
Gesetzesvorhaben, zum einen die Novellierung des Hessi-
schen Schulgesetzes, zum anderen das Lehrerbildungs-
gesetz. Herr Kollege Herr hat schon vieles Wichtige und
Richtige dazu gesagt; deshalb will ich mich in der gebo-
tenen Kürze halten.

Wir wollen den Schulen, wie ich schon in der ersten
Lesung gesagt habe, mehr Freiheiten geben, was die Um-
setzung von G 8 angeht. Wir wollen die Anmeldedaten
vorverlegen. Beides sind sehr wichtige Vorhaben, die zur
Umsetzung unserer bildungspolitischen Vorstellungen
nötig sind.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Ich will mich aber gar nicht vor dem strittigen Thema drü-
cken. Es ist nicht mutig, dass wir das ansprechen, sondern
das ist unsere Überzeugung. Wir werden für eine Neu-
gründung von IGSen die Dreizügigkeit festschreiben.

(Zuruf der Abg. Lisa Gnadl (SPD))

Was bedeutet das für Hessen? Das bedeutet für Hessen,
dass der Status quo erhalten bleibt. Denn es ist zu Recht
gesagt worden, es gibt keine einzige zweizügige IGS in
Hessen.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Wenn Ihr Versuch einer zweizügigen IGS so ein Erfolg ge-
wesen wäre, dann frage ich mich: Wo sind diese Schulen?
Sie sind im Moment nicht da. Ich möchte noch einmal ein-
deutig sagen, damit es auch dem Letzten endlich klar
wird: Dreizügigkeit heißt nicht Dreigliedrigkeit.

(Wolfgang Greilich (FDP): Sag es noch einmal, da-
mit sie es verstehen!)

– Ich sage es noch einmal: Dreizügigkeit heißt nicht Drei-
gliedrigkeit. – Wir brauchen eine gewisse Breite, um zu
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differenzieren. Es ist völliger Unsinn, den Sie hier ver-
breiten, wir wollten das dreigliedrige Schulsystem da hin-
einpressen. Es ist relativ egal, ob wir die Kurse A, B, C
oder vielleicht B, B, A oder Ähnliches nennen. Es geht
darum: Wir brauchen mindestens eine Dreizügigkeit und
keine Dreigliedrigkeit.

(Beifall bei der FDP und der CDU – Heike Haber-
mann (SPD): Haben Sie Ihrem Koalitionspartner
nicht zugehört?)

Es ist eine Scheindebatte, die Sie hier aufbauschen, Frau
Habermann.

(Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):Vertiefte Sachkenntnis verhindert eine mun-
tere Debatte!)

Das muss ich für die FDP-Fraktion natürlich auch sagen:
Wir sehen in der demografischen Entwicklung keinesfalls
einen Angriff auf das dreigliedrige Schulsystem. Wir wer-
den Ihnen nach der Sommerpause Initiativen dazu vorle-
gen, wie wir mit entsprechenden Modellen auf die demo-
grafische Entwicklung eingehen werden, die aus meiner
Sicht zu Recht angesprochen worden ist.

(Beifall bei der FDP)

Eine Scheindebatte ist es aber nicht nur zum Status der
IGSen, sondern auch das, was Sie hier mit dem wirklich
ernsten Thema Schulbesuch der illegalen Kinder veran-
stalten.

(Willi van Ooyen (DIE LINKE): Es gibt keine ille-
galen Kinder!)

Ich empfehle, dazu einmal die „FAZ“ von heute zu lesen.
Darin stand ein sehr sachlicher Artikel. Es ist richtig, Sie
haben mit Ihrem SPD-Änderungsantrag zum Schulgesetz
aus Nordrhein-Westfalen abgeschrieben. Lesen Sie ein-
mal den „FAZ“-Artikel, da steht es sachlich drin. Wir
brauchen nicht diese Schulgesetzänderung, die führt nur
zu mehr Bürokratie. Was wir brauchen, ist eine Verord-
nung wie in Nordrhein-Westfalen, die dem Schulleiter
untersagt, diese Daten weiterzugeben.

(Beifall bei der FDP – Heike Habermann (SPD):
Nordrhein-Westfalen hat ein Gesetz!)

Vizepräsident Frank Lortz:

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? – Herr
Kollege, ich rede gerade mit Ihnen. Sie gestatten keine
Zwischenfrage?

(Mario Döweling (FDP): Nein!)

– Auch gut.

(Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Nordrhein-Westfalen hat ein Gesetz!)

Mario Döweling (FDP):

Die Verordnung ist das Entscheidende, nicht das Gesetz.
Machen Sie sich da noch einmal schlau. Frau Habermann,
wenn Sie sagen, wir führen hier Eiertänze auf, muss ich sa-
gen, dann sind Sie offensichtlich der Osterhase. Das ist
nämlich der größte Eiertanz.

(Beifall bei der FDP und der CDU)

Des Weiteren werden wir das Lehrerbildungsgesetz refor-
mieren. Es ist richtig gesagt worden: Wir werden den ge-
setzlichen Rahmen für den Quereinstieg regeln.

(Norbert Schmitt (SPD): Dann müssen Sie der
Weihnachtsmann sein!)

Ich habe es schon in der ersten Lesung gesagt: Lehren ist
ein hoch professionelles Geschäft, und Lehren sollte ent-
sprechend auch von Fachkräften durchgeführt werden.
Leider haben wir diese Fachkräfte in manchen Fächern
nicht. Das ist ein großes Problem. Deswegen brauchen wir
als Übergang diese Regelung zum Quereinstieg. Ich halte
es auch hier nicht für zielführend, was die SPD an Ände-
rungsanträgen gebracht hat, wo das Ganze verengt wer-
den sollte, wo die duale Ausbildung außen vor bleiben
sollte.Aus meiner Sicht ist es ein wichtiger Punkt, dass wir
da mit entsprechender Offenheit herangehen; denn auch
diese Menschen können sich mit der entsprechenden
Qualifikation sehr gut zu Lehrern eignen.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Wir haben auch eine neue faire Notentabelle eingebracht.
Da, muss ich sagen, zeigt sich für mich wieder das Schi-
zophrene an der Debatte. Sie werfen uns auf der einen
Seite Beratungsresistenz vor. Auf der anderen Seite neh-
men wir im Fall des Lehrerbildungsgesetzes Anregungen
aus der Anhörung mit, und Sie werfen uns auch das wiede-
rum vor.

(Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD): Das war offen-
sichtlich falsch, daran kommen nicht einmal Sie
vorbei!)

Da muss ich doch fragen: Wo bleibt da die Logik, meine
Damen und Herren von der Opposition?

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP – Thorsten
Schäfer-Gümbel (SPD): Daran kommen Sie nicht
vorbei!)

Es ist zutreffend gesagt worden: Diese Notentabelle ent-
spricht verschiedenen Vorgaben, wie sie z. B. auch die Stu-
dierenden haben wollen. Sie entspricht, das möchte ich
ausdrücklich richtigstellen, nicht dem GEW-Entwurf,
denn ein kleines, aber sehr feines Detail ist anders. Sie ent-
hält für absolute Spitzenleistungen, für die Erreichung der
maximal möglichen 300 Punkte die Benotung „mit Aus-
zeichnung bestanden“. So etwas kommt in Hessen in der
Tat vor.Wir haben uns dessen versichert. Ich will hinzufü-
gen: Diese Bewertung sollte es auch geben, denn Leistung
muss sich wieder lohnen.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU – Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD): Sollen wir
das auch auf Sie anwenden?)

– Das dürfen Sie jederzeit anwenden, Herr Schäfer-Güm-
bel. – Jetzt noch etwas zu Ihrem Antrag betreffend die
zweite Phase.Auch hier waren Sie sehr kreativ und haben
einen Antrag von uns in eine neue Form gegossen. Es ist
völlig richtig:Wir hatten dazu einen Gesetzentwurf einge-
bracht, der leider der Diskontinuität zum Opfer gefallen
ist. Wir werden wieder einen Entwurf vorlegen. Die Zeit
ist aber auch in Hessen nicht stehen geblieben. Es gibt ei-
nige Entwicklungen in diesem Bereich – ich verweise hier
auf die Ergebnisse der Anhörung zum Lehrerbildungsge-
setz –, die wir sorgfältig einarbeiten werden. Dann werden
wir Ihnen einen Gesetzentwurf vorlegen, der Hand und
Fuß hat und der die jetzige Situation im Sinne aller Betei-
ligten regelt.
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(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU – Heike Habermann (SPD): Das wäre neu!)

Vizepräsident Frank Lortz:

Herr Kollege Döweling, herzlichen Dank. – Kollege
Döweling, Sie haben die Kollegin Habermann in Ihrer
Rede als „Osterhase“ bezeichnet. Das ist schon ge-
schlechtlich gesehen nicht in Ordnung.

(Heiterkeit)

Deshalb bitte ich Sie, zur Kenntnis zu nehmen, dass ich
diese Bezeichnung rügen muss. Genauso muss ich Herrn
Kollegen Schmitt rügen, der Ihnen „Weihnachtsmann“
zugerufen hat. Das war zwar geschlechtlich gesehen in
Ordnung, aber es hat weder der Jahreszeit noch der Tem-
peratur entsprochen.

(Große Heiterkeit)

Frau Staatministerin Henzler hat das Wort.

Dorothea Henzler, Kultusministerin:

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir wollen
heute zwei Gesetze verabschieden, die einige Probleme
bereinigen, die in der Gesetzeslage dieses Landes ge-
herrscht haben.

Zum einen geht es um das Lehrerbildungsgesetz. Da wird
die Situation der Seiten- bzw. Quereinsteiger an hessi-
schen Schulen auf eine gesetzliche Grundlage, auf recht-
lich sichere Füße gestellt. Die Schulen können die Seiten-
und Quereinsteiger, die bei ihnen arbeiten, auf feste Stel-
len übernehmen. Klar ist aber: Bei jeder Einstellung geht
der ausgebildete Lehrer vor dem Seiten- oder Querein-
steiger. Aber auch Seiten- und Quereinsteiger bringen
sehr hohe Qualifikationen mit, und die, die jetzt an den
Schulen sind, wollen auf feste Stellen übernommen wer-
den. Genau deshalb stellen wir das auf rechtlich sichere
Füße.

Das Zweite betrifft die Notentabelle, die seit 2005 exis-
tiert. Hier gab es sehr viel Kritik von den Absolventen,
weil sie sich bei der Notengebung gegenüber den Absol-
venten in anderen Ländern benachteiligt und weil sie sich
ungerecht benotet fühlten. Jetzt wird die Tabelle berei-
nigt. Dass ein ähnlicher Vorschlag des AfL und der GEW
kam, tut hier nichts zur Sache. Ich finde es sehr gut, dass
wir endlich eine Notentabelle bekommen, die für alle gilt.
Ich gebe dem Herrn Kollegen Döweling sehr recht, was er
zu der Benotung „mit Auszeichnung“ gesagt hat. Ich
finde, Leistung muss anerkannt werden, und Leistung
muss auch dokumentiert werden. Deshalb muss in einem
Zeugnis auch stehen, wenn mit Auszeichnung bestanden
worden ist.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Zu dem angemahnten Gesetz, das die zweite Phase der
Lehrerbildung regeln soll, ist zu sagen: Wir haben als
Grundlage natürlich unseren FDP-Gesetzentwurf. Der
wurde damals nicht für die Füße gemacht. Wir haben
außerdem die Anhörungsunterlagen durchgearbeitet und
zimmern jetzt einen neuen Gesetzentwurf. Ein solches
Gesetz muss man gründlich und sachlich richtig vorberei-
ten. Das kann man nicht in einem Schnellschuss machen.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Im Schulgesetz werden drei Sachverhalte neu geregelt.
Wir schaffen die gesetzliche Grundlage, die der Verord-
nung über den Wahlpflichtunterricht und den Wahlunter-
richt noch fehlt. Das war Bestandteil des Elf-Punkte-Pro-
gramms, damals zur Erleichterung von G 8 formuliert.Wir
schaffen die Möglichkeit der vorgezogenen Schulanmel-
dung. Das wird von allen, die Deutschunterricht geben,
die Förderkurse geben, sehr, sehr begrüßt, weil gleich zu
Schuljahresbeginn mit den Deutschförderkursen begon-
nen werden kann. Das bringt den Kindern drei Monate
mehr Deutschunterricht und macht die Integration in den
Schulen sehr viel einfacher.

All das ist geräuschlos über die Bühne gegangen. Daran
gab es wenig Kritik. Dann aber kommt das Thema inte-
grierte Gesamtschulen, und schon heißt es, wir säßen in
Schützengräben, oder es heißt, die FDP sei ein Steig-
bügelhalter. Herr Wagner echauffiert sich hier in seiner
üblichen Art und Weise.

(Dr. Christean Wagner (Lahntal) (CDU): Ich doch
nicht!)

– Mathias Wagner.

(Heiterkeit – Mathias Wagner (Taunus) (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN): Christean Wagner hat Sie
aber in der letzten Woche auch ganz schön kriti-
siert!)

Herr Wagner bringt Herrn Irmer, Frau Wolff und mich im
gleichen Aufwasch.

(Mathias Wagner (Taunus) (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN): Frau Henzler, ein Wagner kriti-
siert Sie immer! Gewöhnen Sie sich daran!)

Es ist schon interessant, welche reflexartigen Reaktionen
bei dem Thema hochkommen. Sobald man an der inte-
grierten Gesamtschule etwas verändern will, kommt
gleich das Geschrei, diese Schulform werde benachteiligt.
Jetzt sage ich Ihnen, dass ich gerade eben zwei integrierte
Gesamtschulen genehmigt habe, eine in Offenbach und
eine in Frankfurt, beide drei- bis vierzügig. Es gab also
überhaupt kein Problem mit irgendwelchen Zweizügig-
keiten.

(Mathias Wagner (Taunus) (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN): In Städten nicht!)

Die integrierten Gesamtschulen haben von mir 70 neue
Stellen für Differenzierungsmaßnahmen und für die ab-
schlussbezogenen Klassen bekommen.

(Janine Wissler (DIE LINKE): Von Ihnen nicht!)

– Vom Haushaltsgesetzgeber, von den beiden den Haus-
halt tragenden Fraktionen.

Ich bin seit zwölf Jahren Bildungspolitikerin, und ich bin
eine derjenigen, die die integrierten Gesamtschulen sehr,
sehr gut kennen, nämlich auch von innen, weil ich zwei
Töchter auf integrierten Gesamtschulen hatte. Ich weiß,
wie diese Schulen arbeiten. Deshalb sollte wirklich be-
kannt sein, dass ich eine Befürworterin integrierter Sys-
teme bin. Ich habe da überhaupt keine ideologischen
Scheuklappen. Diese Systeme müssen aber gute Leistung
bringen und ihrem eigenen Anspruch, gute Leistung zu
bringen, gerecht werden. Ich sage sehr klar: Eine inte-
grierte Gesamtschule hat drei Bildungsgänge abzubilden.
Sie gilt eben nur dann als integrierte Gesamtschule, wenn
sie auch Gymnasialschüler hat, wenn sie drei verschie-
dene Bildungsgänge abbildet und wenn sie die drei Bil-
dungsabschlüsse anbietet. Das ist der Anspruch.
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(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Das ist der Anspruch, den eine integrierte Gesamtschule
an sich selbst hat, und er spiegelt sich auch in der entspre-
chenden Lehrerzuweisung wider.Wie die Binnendifferen-
zierung stattfindet, z. B. mit E- und G-Differenzierung, das
ist Sache der Schule. Das kann sie regeln, wie sie will. Ich
muss Ihnen aber eines ganz ehrlich sagen, und das ist auch
etwas Betrübliches: Wenn Sie sich die Ergebnisse des lan-
desweiten Mathematikwettbewerbes einmal genau an-
schauen, dann müssen Sie der Tatsache ins Auge sehen,
dass die integrierten Gesamtschulen schlechter abschnei-
den als die kooperativen Gesamtschulen und dass inte-
grierte Gesamtschulen mit E- und G-Differenzierung
schlechter abschneiden als integrierte Gesamtschulen mit
A-, B- und C-Differenzierung. Ich denke, vor diesen nack-
ten Tatsachen sollte man die Augen nicht verschließen.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Sie führen die Debatte über integrierte Gesamtschulen
aber nicht inhaltlich. Es geht Ihnen ja nur um Ideologie.
Es geht immer gleich um Existenzgefährdung, Benachtei-
ligung und Abschaffung. Wenn Sie einmal genau ins Ge-
setz hineinschauen, dann lesen Sie, es betrifft nur neu zu
gründende integrierte Gesamtschule. Würden Sie mir
bitte einmal sagen, wo auf dem flachen Land – Sie spre-
chen ja immer vom ländlichen Raum – neue integrierte
Gesamtschulen oder überhaupt neue Schulen gegründet
werden? Die einzige Region, wo neue Schulen gegründet
werden, ist Frankfurt. Da haben wir aber genügend Schü-
ler, um eine integrierte Gesamtschule mit Dreizügigkeit
einzurichten. Es wird also keine einzige integrierte Ge-
samtschule abgeschafft, weil dieses System nur für die neu
zu gründenden integrierten Gesamtschulen gilt.

Vizepräsident Frank Lortz:

Frau Staatsministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage
des Kollegen Quanz?

(Ministerin Dorothea Henzler: Ja!)

Lothar Quanz (SPD):

Frau Staatsministerin, würden Sie zur Kenntnis nehmen,
dass wir im Werra-Meißner-Kreis einen Schulentwick-
lungsplan vorgelegt haben, in dem stand, dass zwei kleine
integrierte Schulen, nämlich in Wanfried und in Wehretal,
eingerichtet werden sollten? Aufgrund der Schülerzahlen
waren sie dreizügig angelegt. Beide konnten nicht geneh-
migt werden; die Schule in Wanfried lief aus, und die
Schule in Wehretal wurde nicht genehmigt. Es gibt also
durchaus Situationen im Land Hessen, wo Neugründun-
gen auf zwei- und dreizügiger Basis möglich sind. Aber
wenn das Gesetz so geändert wird, wie es jetzt aussieht, ist
das natürlich nicht mehr möglich. Es gibt aber solche
Situationen. Das kann ich am Beispiel Werra-Meißner-
Kreis belegen.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Frank Lortz:

„Wie beurteilen Sie das“, war die Frage.

(Heiterkeit und Beifall)

Dorothea Henzler, Kultusministerin:

Ich habe es zur Kenntnis genommen. Herr Quanz wollte
keine Frage stellen.

Es wird keine einzige integrierte Gesamtschule abge-
schafft; es gibt auch keine zweizügige. Die einzige Verän-
derung in der Schullandschaft könnte sein, dass eine KGS,
eine kooperative Gesamtschule, in eine IGS umgewandelt
wird. Das ist, auch in kleinen Schulen, jederzeit möglich.
Dazu müssen Sie nur einmal § 144a des Schulgesetzes le-
sen. Dort steht:

Die Umwandlung einer … schulformbezogenen
(kooperativen) Gesamtschule in eine schulform-
übergreifende (integrierte) Gesamtschule gilt nicht
als Errichtung im Sinne dieser Vorschrift.

Gemeint sind diese Gründungsvorschriften. Das heißt,
wenn man im ländlichen Raum Schulen hat, deren Schü-
lerzahlen zurückgehen und die sich von kooperativen Ge-
samtschulen in integrierte Gesamtschulen umwandeln
wollen, hat das mit der geforderten Dreizügigkeit bei neu
zu gründenden integrierten Gesamtschulen überhaupt
nichts zu tun.

(Beifall bei der FDP)

Es geht allein um den Fall – darum sind Sie auch dagegen –,
dass sich eine zweizügige Haupt- und Realschule in eine
integrierte Gesamtschule umwandeln will, weil sie meint,
deswegen würden vielleicht mehr Kinder kommen. Ich
sage Ihnen aber ganz ehrlich: Sie kann das nur machen,
wenn im Schulentwicklungsplan belegt ist, dass es Gym-
nasiasten gibt, die keinen Platz an einer anderen Schule
haben. Dann wäre sie wieder dreizügig, weil sie zusätzli-
che Schüler hätte.Wenn aber eine Haupt- und Realschule
sozusagen nur das Schild über der Tür ändern will, ist das
meiner Meinung nach eine Mogelpackung. Dann bin ich
dagegen.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Eine integrierte Gesamtschule hat einen Qualitätsan-
spruch. Sie ist eine Schulform, in der Kinder über den
gymnasialen Bildungsgang zum Abitur geführt werden.
Ich denke, das sollte man auch nach außen zeigen.

Keine einzige Schule, weder in der Stadt noch auf dem
Land, wird durch das neue Schulgesetz benachteiligt. Des-
halb denke ich, auch bei diesem Aspekt der Bildungspoli-
tik sind ein wenig Ruhe und Sachlichkeit angebracht.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank, Frau Staatsministerin. – Wir sind am Ende
der Debatte.

Zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der
FDP für ein Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes – Ta-
gesordnungspunkt 17 – ist eine dritte Lesung beantragt
worden. Der Gesetzentwurf wird zur Vorbereitung der
dritten Lesung an den Fachausschuss überwiesen.

Bei dem nächsten Tagesordnungspunkt können wir ab-
stimmen. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktio-
nen der CDU und der FDP für ein Gesetz zur Änderung
des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes, Drucks. 18/885 zu
Drucks. 18/402: Wer seine Zustimmung gibt, den bitte ich
um das Handzeichen. – Das sind CDU, SPD, FDP und die
GRÜNEN.Wer ist dagegen? – Enthaltungen? – Damit ist
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dieser Gesetzentwurf bei Enthaltung der LINKEN ein-
stimmig so beschlossen und zum Gesetz erhoben.

Schließlich haben wir den Antrag der Fraktion der SPD
betreffend Lehrerbildungsgesetz reformieren – schnelle
Lösung für die zweite Ausbildungsphase schaffen, Drucks.
18/832. Es ist vorgeschlagen, den Antrag an den Ausschuss
zu überweisen. Gibt es Probleme damit? – Das ist nicht
der Fall. Dann ist dies so beschlossen.

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Tages-
ordnung. Ich bedanke mich bei Ihnen für das fröhliche
Miteinander. Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluss: 19:53 Uhr)
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Anlage (zu Tagesordnungspunkt 1 – Fragestunde)

Frage 105 – 
Abg. Ellen Enslin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Ich frage die Landesregierung:

Ist es zutreffend, dass sie eine Verlagerung des Körppener
Waldkrankenhauses zum Kreiskrankenhaus Bad Hom-
burg befürwortet, weil eine enge Kooperation zwischen so-
matischen und psychosomatischen Krankenhäusern medi-
zinisch indiziert ist?

Antwort des Ministers für Arbeit, Familie und
Gesundheit Jürgen Banzer:

Eine Festlegung auf Standorte gibt es seitens der Hessi-
schen Landesregierung nicht.

Frage 109 –
Abg. Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN):

Ich frage die Landesregierung:

Warum wurde entgegen der Ankündigung im 100-Tage-
Programm der FDP im Wahlkampf, bis zum 30. Juni 2009
ein überarbeitetes Programm zum Neu- und Ausbau von
Rastanlagen vorzulegen, um für den Lkw-Verkehr unter
Einsatz technikgestützter Leitsystem mehr Stellplätze als
bisher bereitstellen zu können, dies bis heute nicht präsen-
tiert?

Antwort des Ministers für Wirtschaft, Verkehr und
Landesentwicklung Dieter Posch:

Bei den Maßnahmen zur Erhöhung der Stellplatzkapazität
auf Rastanlagen an Bundesautobahnen ist Hessen im Rah-
men der Auftragsverwaltung des Bundes und somit in en-
ger Abstimmung mit ihm tätig. Bereits am 13.02.2009 habe
ich mit Herrn Bundesminister Tiefensee in einer gemeinsa-
men Erklärung für 2009 und 2010 die Realisierung von
rund 860 zusätzlichen Lkw-Parkständen an Bundesauto-
bahnen in Hessen vereinbart und präsentiert.

Das Maßnahmenkonzept umfasst Sofortmaßnahmen –
z. B. die Mischnutzungen von Parkständen –, den Ausbau
vorhandener und den Bau neuer Rastanlagen zur Netzer-
gänzung. Als Pilotprojekte mit Telematik-Einsatz sind Be-
legungsanzeigen an den Tank- und Rastanlagen Langen-
Bergheim West und Ost an der A 45 und Taunusblick an
der A 5 bereits in der Bauvorbereitung.

Frage 110 –
Abg. Karin Müller (Kassel) (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN):

Ich frage die Landesregierung:

Welche Inhalte hat das im 100-Tage-Programm der FDP
zum 30. Juni 2009 angekündigte Konzept für die Hessische
Landesbahn, mit dem sie in die Lage versetzt werden sollte,
einen starken Partner zu finden?

Antwort des Ministers für Wirtschaft, Verkehr und
Landesentwicklung Dieter Posch:

Angesichts der Finanzmarktkrise bestehen derzeit keine
wirtschaftlich vertretbaren Perspektiven für eine Kapitalbe-
teiligung Dritter an der Hessischen Landesbahn. Im Ein-
vernehmen mit dem hessischen Finanzministerium ist die
Suche nach einem starken Partner bis zu einer merklichen

Entspannung des Kapitalmarkts zurückgestellt worden.
Die Erarbeitung eines schriftlichen Konzeptes hierfür
wurde entsprechend verschoben.

Unabhängig davon gibt es intensive ressortübergreifende
Gespräche mit der Hessischen Landesbahn über deren
Weiterentwicklung. Schwerpunkt der konzeptionellen
Überlegungen ist die zeitnahe Einrichtung einer Infra-
struktur-Agentur unter dem Dach der Hessischen Landes-
bahn. Die Überlegungen hierzu sind noch nicht abge-
schlossen.

Frage 111 –
Abg. Karin Müller (Kassel) (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN):

Ich frage die Landesregierung:

Zu welchem Ergebnis ist die im 100-Tage-Programm der
FDP zum 30. Juni 2009 angekündigte Bestandsaufnahme
des Konzepts Frankfurt RheinMainplus gekommen, mit
dem der Ausbau des schienengebundenen Nahverkehrs
vorangebracht werden sollte?

Antwort des Ministers für Wirtschaft, Verkehr und
Landesentwicklung Dieter Posch:

In der 13. Sitzung des Koordinierungsrates zu Frankfurt
RheinMainplus wurde am 04.03.2009 unter anderem fest-
gelegt, die vom Land Hessen geforderte Bestandsaufnahme
zum Rahmenkonzept Frankfurt RheinMainplus bis Ende
Juni 2009 abzuschließen und sie in einer Broschüre zu ver-
öffentlichen. Die Arbeiten der DB AG dazu sind leider
noch nicht vollständig abgeschlossen, sondern befinden
sich zurzeit noch in der DB-internen Endabstimmung.An-
schließend erfolgt die Abstimmung mit den Partnern Land
Hessen, Stadt Frankfurt am Main, der Regionalkonferenz
und dem Rhein-Main-Verkehrsverbund. Damit sind Er-
gebnisse zur angekündigten Bestandsaufnahme erst für
den Spätsommer zu erwarten.

Frage 112 –
Abg. Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN):

Ich frage die Landesregierung:

Warum wurde entgegen den Ankündigungen im 100-Tage-
Programm der FDP im Wahlkampf, dass bis zum 30.April
2009 eine Bestandsaufnahme über den aktuellen Stand der
Planungen aller Straßenbauprojekte in Hessen sowie bis
zum 30. Juni 2009 eine Prioritätenreihung für Landesstra-
ßen vorgelegt werden würden, bis heute nichts dergleichen
präsentiert?

Antwort des Ministers für Wirtschaft, Verkehr und
Landesentwicklung Dieter Posch:

Für den Bereich des Landesstraßenbaus in Hessen habe ich
in der Koalitionsvereinbarung eine Steigerung der Finanz-
mittel auf 1 Milliarde c erreichen können. Diese Mittel rei-
chen aus, um die als prioritär bezeichneten Maßnahmen
innerhalb der Legislaturperiode in Angriff zu nehmen.
Eine weiter gehende Reihung innerhalb der vordringlichen
Maßnahmen ist damit nicht mehr notwendig und kann ent-
fallen.

Um gleichwohl auch weiterhin eine sachgerechte Priorisie-
rung der zukünftigen Projekte sicherzustellen, habe ich
veranlasst, dass die Dringlichkeitsbewertungen in den
nächsten Jahren weiterentwickelt und fortgeschrieben wer-
den.
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Frage 113 –
Abg. Gerhard Merz (SPD):

Ich frage die Landesregierung:

Wie steht sie zu der Tatsache, dass Hessen-Forst im Zu-
sammenhang mit der Durchführung von Sportveranstal-
tungen Gebühren für die Nutzung von Waldwegen erhebt?

Antwort der Ministerin für Umwelt, Energie,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Silke Lautenschläger:

Gemeinsam mit dem Landessportbund Hessen hat Hes-
sen-Forst eine Geschäftsanweisung für die Erteilung von
Nutzungserlaubnissen erarbeitet, die zum 10. Dezember
2008 in Kraft getreten ist. Mit Schreiben vom 7. Oktober
2008 hat der Landessportbund seine abschließende Zu-
stimmung zu der Einführung der Geschäftsanweisung
„Veranstaltungen im Wald“ erteilt. Der Landessportbund
hat den vereinbarten Text seinen Mitgliedsorganisationen
bekannt gegeben.

Für alle erlaubnispflichtigen Veranstaltungen ist ein pau-
schales Nutzungsentgelt von 50 c zu vereinbaren (Sockel-
betrag als Abschlussgebühr). Darin sind die Kosten des
Verwaltungsaufwandes für die Erteilung der Erlaubnis und
die Abnahme nach Durchführung enthalten. Ferner um-
fasst dieses Nutzungsentgelt auch die übliche, in der Regel
einmalige Wegebenutzung mit Kfz zur Beschilderung, Be-
setzung von Kontrollposten oder Abbaumaßnahmen.

Die tatsächlichen Aufwendungen liegen, setzt man den Be-
arbeitungsumfang der Bediensteten von Hessen-Forst an,
weitaus höher. Dazu muss darauf hingewiesen werden,
dass Hessen-Forst bei gemeinnützigen Veranstaltungen
verabredungsgemäß auf die Erhebung des zusätzlichen be-
trieblichen Aufwands verzichtet und gegebenenfalls ledig-
lich bei der Feststellung von Schäden zusätzlich auf deren
Ersatz oder Beseitigung durch den Veranstalter besteht.

Bei den erlaubnispflichtigen Veranstaltungen mit einem
Startgeld ist von einem kommerziellen Charakter (wirt-
schaftlicher Geschäftsbetrieb im Sinne der Abgabenord-
nung) auszugehen. Für diese Veranstaltungen ist das Nut-
zungsentgelt grundsätzlich mit einem Anteilsbetrag von
10 % der Startgeldeinnahme (Gesamtteilnehmerbeiträge)
festgelegt, wenn diese insgesamt mindestens 2.500 c ergibt.

Ziel ist, die Vereinbarung nach einem Jahr zu überprüfen.

Frage 116 –
Abg. Hermann Schaus (DIE LINKE):

Ich frage die Landesregierung:

Wie vereinbart sie die Verschlechterung bestehender
Lernbedingungen, hervorgerufen durch die Zusammen-
legung von derzeit vier 1. Klassen der Grundschule an der
Wiesenau, Neu-Anspach, zu nur drei 2. Klassen, zwei
Klassen mit je 27 Schülern, mit dem Ziel, die Klassen-
größen in Grundschulen auf maximal 25 Kinder zu be-
grenzen?

Antwort der Kultusministerin Dorothea Henzler:

Die Klassenzusammenlegung von vier 1. Klassen auf drei
2. Klassen an der Grundschule an der Wiesenau, Neu-

Anspach, ist in der Schülerzahl dieses Jahrgangs begrün-
det. Dieser Jahrgang wird sich nur noch aus 74 Schülerin-
nen und Schülern zusammensetzen.

Eine Begrenzung der Klassengröße in Grundschulen auf
maximal 25 Kinder soll im kommenden Schuljahr zu-
nächst bei den Eingangsklassen erfolgen. In den kommen-
den Jahren soll die Klassengröße sukzessive auch in den
anderen Jahrgängen begrenzt werden.

Kleine Klassen führen nicht automatisch zu einer noch bes-
seren Qualität des Unterrichts und einem größeren Lerner-
folg der Schülerinnen und Schüler. Vor allem der Qualität
des Unterrichts und der individuellen Förderung aller
Schülerinnen und Schüler kommt gerade in der Grund-
schule eine große Rolle zu. Die Landesregierung setzt da-
her auch auf die Veränderung und Entwicklung der Qua-
lität im Grundschulbereich und hat zahlreiche Maßnah-
men initiiert, um Lehrkräfte insbesondere im Bereich der
individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern,
insbesondere im Hinblick auf die Diagnosefähigkeit bzw.
Methodenkompetenz, weiterzuqualifizieren.

Durch eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen Eltern, Schulleitung und Staatlichem Schulamt
sollen die bestmöglichen Lernbedingungen an der Grund-
schule an der Wiesenau, Neu-Anspach, geschaffen werden.
Schulleitung und Lehrkräfte werden die Klassenzusam-
menlegung organisatorisch und pädagogisch gut vorberei-
ten sowie begleiten, um für die Schülerinnen und Schüler
einen reibungslosen Start in das zweite Schuljahr sicherzu-
stellen.

Frage 117 –
Abg. Hermann Schaus (DIE LINKE):

Ich frage die Landesregierung:

Wurde bei der Entscheidung zur Zusammenlegung der vier
1. Klassen der Grundschule an der Wiesenau, Neu-
Anspach, berücksichtigt, dass es sich um eine Grundschule
in einem Neubau- und Zuzugsgebiet handelt, wo eine hohe
Wahrscheinlichkeit besteht, dass im laufenden Schuljahr
weitere Zweitklässlerinnen und Zweitklässler aufgenom-
men werden müssen?

Antwort der Kultusministerin Dorothea Henzler:

Neubau- und Zuzugsgebiete führen nicht zwingend dazu,
dass in einem bestimmten Jahrgang Schülerinnen und
Schüler aufgenommen werden.

Dass an der Grundschule an der Wiesenau, Neu-Anspach,
eine relativ hohe Fluktuation von Schülerinnen und Schü-
lern existiert, ist unbestritten. Diese hohe Fluktuation hat in
der 1. Klasse dazu geführt, dass die Schülerzahlen gegen-
über dem Beginn des Schuljahres deutlich nach unten
gegangen sind. Auch das Staatliche Schulamt und die
Schulleiterin gehen eher davon aus, dass die Schülerzahl im
kommenden Jahr in diesem Jahrgang eher geringer wird.


